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ZUSAMMENFASSUNG 

Als Mitgliedstaat des EWR hat Liechtenstein die Richtlinie (EU) 2022/2464 (CSRD) 

im Rahmen von Abänderungen des Personen- und Gesellschaftsrechts, des Wirt-

schaftsprüfergesetzes sowie des Offenlegungsgesetzes mit 1. Juli 2024 in nationa-

les Recht umgesetzt (LGBl. 2024 Nr. 170 bis 172). Die CSRD verpflichtet bestimmte 

Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Diese zeigt auf, wie sich das 

konkrete Geschäftsmodell auf die Nachhaltigkeit des Unternehmens auswirkt und 

wie externe Nachhaltigkeitsfaktoren (etwa Klimawandel oder Menschenrechtsfra-

gen) die Tätigkeiten des Unternehmens beeinflussen. Die Erstellung eines Nachhal-

tigkeitsberichts ist für die betroffenen Unternehmen mit einem beträchtlichen Auf-

wand verbunden. 

Die Europäische Kommission hat am 26. Februar 2025 das sogenannte Omnibus I 

Paket veröffentlicht. Es bezweckt die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der eu-

ropäischen Wirtschaft, indem etwa die Anzahl der zur Nachhaltigkeitsberichter-

stattung verpflichteten Unternehmen in bedeutendem Masse reduziert und die Be-

richterstattungspflichten nach der CSRD deutlich vereinfacht werden. 

Teil 1 des Omnibus I Pakets, die sogenannte «Stop the Clock»-Richtlinie (EU) 

2025/794, verschob die Erstanwendungszeitpunkte der Nachhaltigkeitsberichter-

stattung nach der CSRD für einen grossen Teil der betroffenen Unternehmen um 

zwei Jahre, um diesen mehr Zeit zu geben, um sich auf die neuen Anforderungen 

vorzubereiten. Die Richtlinie wurde in Liechtenstein mit LGBl. 2025 Nr. 517 und 518 

umgesetzt. 

Die aktuell umzusetzende Richtlinie (EU) 2026/470 als zweiter Teil des Omnibus I 

Pakets trat in der EU am 18. März 2026 in Kraft und befindet sich aktuell im Über-

nahmeverfahren in das EWR-Abkommen. Sie enthält Änderungen an der Rech-

nungslegungsrichtlinie (Richtlinie 2013/34/EU), der Abschlussprüfungsrichtlinie 

(Richtlinie 2006/43/EG), der CSDDD (Richtlinie (EU) 2024/1760) sowie der CSRD 

und bringt umfangreiche Erleichterungen betreffend die Nachhaltigkeitsberichter-

stattung mit sich. Insbesondere wird der Anwendungsbereich der Berichtspflicht 

deutlich verkleinert. Betroffen sind künftig nur noch Unternehmen bzw. Konzerne 

mit mehr als 1`000 Mitarbeitenden und Nettoumsatzerlösen von über 450 Mio. 

Euro. 
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Vaduz, 23.06.2026 

LNR 2026-934 

P 

1. AUSGANGSLAGE 

1.1 Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 (CSRD) 

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

von Unternehmen (CSRD)1 verlangt von bestimmten grossen Unternehmen sowie 

von bestimmten Unternehmen von öffentlichem Interesse die Aufnahme eines 

Nachhaltigkeitsberichts in den (konsolidierten) Jahresbericht und dessen Offenle-

gung sowie Prüfung. Die betroffenen Unternehmen sind verpflichtet, darüber Be-

richt zu erstatten, wie sich ihr Geschäftsmodell auf die Nachhaltigkeit des Unter-

nehmens auswirkt und wie externe Nachhaltigkeitsfaktoren (etwa Klimawandel 

oder Menschenrechtsfragen) Tätigkeiten der Unternehmen beeinflussen. Die Er-

stellung eines Nachhaltigkeitsberichts ist für die betroffenen Unternehmen mit 

einem beträchtlichen Aufwand verbunden 

Mit LGBl. 2024 Nr. 170 bis 172 hat Liechtenstein die CSRD zum 1. Juli 2024 im Rah-

men von Abänderungen des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR)2, des Wirt-

schaftsprüfergesetzes (WPG)3 sowie des Offenlegungsgesetzes (OffG)4 umgesetzt. 

 

1  Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Än-
derung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 
2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (ABl. L 322 vom 
16.12.2022, S. 15). 

2  LGBl. 1926 Nr. 4, LR 216.0. 
3  LGBl. 2019 Nr. 17, LR 173.540. 
4  LGBl. 2008 Nr. 355, LR 954.1. 



8 

1.2 Omnibus I Paket 

Das Omnibus I Paket der Europäischen Kommission zielt darauf ab, die bestehen-

den EU‑Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und zu Sorgfaltspflich-

ten grundlegend zu vereinfachen, den administrativen Aufwand zu reduzieren und 

die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu stärken.  

Im Rahmen dieses Pakets wurden zwei zentrale Massnahmen vorgeschlagen:  

- Eine Richtlinie mit inhaltlichen Änderungen an bestehenden Regelungen, 

insbesondere an der CSRD und der Corporate Sustainability Due Diligence 

Directive (CSDDD)5, mit dem Ziel, deren Anforderungen zu vereinfachen und 

zu präzisieren, sowie  

- die sogenannte «Stop the Clock»-Richtlinie6 als kurzfristige Übergangslö-

sung. 

Insgesamt dient das Massnahmenpaket dazu, die Nachhaltigkeitsregulierung prak-

tikabler zu gestalten und die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu sichern, ohne die 

langfristigen Nachhaltigkeitsziele aufzugeben. 

1.2.1 «Stop the Clock»-Richtlinie 

Die sogenannte «Stop the Clock»-Richtlinie verschob die Erstanwendungszeit-

punkte der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der CSRD für einen grossen Teil 

der betroffenen Unternehmen um zwei Jahre. So konnten die Unternehmen an-

gesichts hoher Komplexität und Kosten entlastet und Zeit gewonnen werden, um 

 

5  Richtlinie (EU) 2024/1760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 über die Sorg-
faltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2019/1937 und der Verordnung (EU) 2023/2859 (ABl. L 2024/1760 vom 5.7.2024). 

6  Richtlinie (EU) 2025/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2025 zur Änderung 
der Richtlinien (EU) 2022/2464 und (EU) 2024/1760 bezüglich der Daten, ab denen die Mitgliedstaaten 
bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Sorgfaltspflichten von Un-
ternehmen erfüllen müssen (ABl. L 2025/794 vom 16.4.2025). 
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die im Omnibus I Paket vorgesehenen Vereinfachungen der Berichterstattungs-

pflichten auszuarbeiten und zu verabschieden. Zur Umsetzung dieser Richtlinie in 

nationales Recht waren Abänderungen des Gesetzes vom 7. März 2024 über die 

Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts sowie des Gesetzes vom 

7. März 2024 über die Abänderung des Offenlegungsgesetzes notwendig.7 Diese 

traten am 1. November 2025 in Kraft.8 

Die rasche Umsetzung der «Stop the Clock»-Richtlinie stellte eine rechtzeitige Ent-

lastung der betroffenen Unternehmen sicher, welche ansonsten nach den auf der 

CSRD beruhenden Vorgaben bereits im ersten Quartal des Jahres 2026 für das Ge-

schäftsjahr 2025 einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen hätten müssen. 

1.2.2 Richtlinie (EU) 2026/4709 

Die gegenständlich umzusetzende Richtlinie (EU) 2026/470 zielt als weitere Mass-

nahme aus dem Omnibus I Paket darauf ab, Unternehmen – insbesondere mittel-

ständische – von Bürokratie zu entlasten und gleichzeitig nachhaltige Investitionen 

zu stärken. Die Richtlinie setzt höhere Schwellenwerte bei den Unternehmen fest, 

sodass deutlich weniger Unternehmen unter die Verpflichtung zur Nachhaltig-

keitsberichterstattung fallen. Sie vereinfacht Berichtspflichten und beabsichtigt 

eine klarere Anwendung der EU-Taxonomie. Zudem werden Nachhaltigkeitsvor-

gaben praxistauglicher ausgestaltet. Damit soll die Wettbewerbsfähigkeit des 

Wirtschaftsstandorts Europa gestärkt werden. 

 

7  Siehe hierzu den Bericht und Antrag Nr. 51/2025. 
8  Gesetz vom 5. September 2025 betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 7. März 2024 über die 

Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts, LGBl. 2025 Nr. 517, und Gesetz vom 5. September 
2025 betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 7. März 2024 über die Abänderung des Offenle-
gungsgesetzes, LGBl. 2025 Nr. 518. 

9  Richtlinie (EU) 2026/470 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Februar 2026 zur Ände-
rung der Richtlinien 2006/43/EG, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 und (EU) 2024/1760 im Hinblick auf be-
stimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Sorgfaltspflichten von Unter-
nehmen (ABl. L 2026/470 vom 26.2.2026). 
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Die Richtlinie (EU) 2026/470 ist am 18. März 2026 in Kraft getreten und ist in der 

EU bis zum 17. März 2027 umzusetzen. 

Auswirkungen auf die CSRD 

Nach dem neuen einheitlichen Schwellenwert sind künftig nur noch Unternehmen 

mit mehr als 1’000 Mitarbeitenden und Nettoumsatzerlösen, die 450 Mio. Euro 

übersteigen, zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Beide Kriterien 

müssen kumulativ erfüllt sein. 

Die Konzentration auf Unternehmen mit signifikanten Umwelt- und Gesellschafts-

auswirkungen ist ein ausdrückliches Ziel der Richtlinie (EU) 2026/470. Unterneh-

men, die diese Schwellenwerte unterschreiten, unterliegen künftig keiner Pflicht 

zur Nachhaltigkeitsberichterstattung mehr. Diese Unternehmen, die keinen Nach-

haltigkeitsbericht mehr erstellen müssen, fallen überdies automatisch auch aus 

der Verpflichtung zur Taxonomie-Berichterstattung nach Art. 8 der EU-Taxonomie-

Verordnung.10 Durch die neuen, deutlich höheren Schwellenwerte kommt es im 

europäischen Schnitt zu einer Reduzierung der zur Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung verpflichteten Unternehmen um ca. 80 bis 90 %. 

Für Unternehmen, welche die neuen Schwellenwerte überschreiten und weiterhin 

berichtspflichtig sind, gelten die Pflichten aus der CSRD für Geschäftsjahre ab dem 

1. Januar 2027. Da der Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2027 erst 2028 

veröffentlicht wird, ist 2028 das erste relevante Veröffentlichungsjahr. 

 

10 Art. 8 der EU-Taxonomie-Verordnung verpflichtet Unternehmen zur Offenlegung, inwieweit ihre wirt-
schaftlichen Aktivitäten ökologisch nachhaltig sind. Greenwashing soll verhindert und Kapitalflüsse sol-
len nach Möglichkeit gezielt in nachhaltige Investitionen gelenkt werden. 
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Des Weiteren wurden die ESRS-Standards11 grundlegend überarbeitet: Weniger 

relevante Datenpunkte wurden gestrichen, quantitative Angaben erhalten Vor-

rang und es wird klarer zwischen obligatorischen und freiwilligen Datenpunkten 

unterschieden. 

Nachhaltigkeitsberichte müssen künftig nur noch mit begrenzter Prüfungssicher-

heit (limited assurance) geprüft werden, d.h. der Prüfer führt keine lückenlosen 

Detailprüfungen durch, sondern konzentriert sich auf Plausibilitätsprüfungen und 

bestätigt lediglich, dass keine offensichtlichen Fehler festgestellt wurden. Zudem 

wird die ursprünglich geplante Einführung strengerer Prüfungsanforderungen mit 

hinreichender Sicherheit (reasonable assurance) nicht weiterverfolgt. Dadurch 

verbleibt es bei der weniger aufwendigen Prüfung mit begrenzter Sicherheit (limi-

ted assurance), was Unternehmen dauerhaft entlastet und zusätzliche Kosten ver-

meidet. 

Für Unternehmen in der Lieferkette mit weniger als 1’000 Mitarbeitenden gilt ein 

rechtlich verankerter Schutz: CSRD-pflichtige Unternehmen dürfen von diesen Lie-

ferkettenpartnern künftig nur noch Informationen anfordern, die im freiwilligen, 

deutlich einfacheren VSME-Standard12 vorgesehen sind. 

Der Grundsatz der doppelten Wesentlichkeit bleibt unverändert bestehen: Be-

richtspflichtige Unternehmen müssen weiterhin sowohl die Auswirkungen von 

Nachhaltigkeitsrisiken auf ihre Geschäftstätigkeit als auch ihre eigenen Auswirkun-

gen auf den Menschen und die Umwelt darstellen. 

 

11 ESRS‑Standards (European Sustainability Reporting Standards) sind die verbindlichen Berichtsstandards 
der EU für Nachhaltigkeitsinformationen. 

12 Ein VSME‑Standard (Voluntary Standard for non-listed Micro, Small and Medium-sized Undertakings) 
ist ein freiwilliger Berichtsstandard der EU für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU), der insbesondere nicht CSRD‑pflichtigen Unternehmen eine struktu-
rierte und weniger aufwendige Alternative zu den ESRS-Standards bietet. 
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Für neu berichtspflichtige Unternehmen gilt in den ersten drei Jahren ein Über-

gangszeitraum beim Wertschöpfungsketten-Reporting13. Wer nicht alle erforder-

lichen Lieferkettendaten beschaffen kann, muss dies begründen und dokumentie-

ren. Eine vollständige Offenlegung dieser Daten ist in dieser Phase noch nicht zwin-

gend. 

Auswirkungen auf die CSDDD 

Die CSDDD zielt darauf ab, Unternehmen zur Einhaltung menschenrechtlicher und 

umweltbezogener Sorgfaltspflichten entlang ihrer gesamten Wertschöpfungs-

kette zu verpflichten und so nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften 

in der EU zu fördern. 

Die Richtlinie (EU) 2026/470 modifiziert den Umfang und die praktische Umset-

zung der Sorgfaltspflichten, um die Einhaltung der Vorgaben für Unternehmen 

praktikabler und weniger belastend zu machen: 

Der Anwendungsbereich wird deutlich reduziert. Die CSDDD gilt künftig nur noch 

für Unternehmen mit durchschnittlich mehr als 5’000 Mitarbeitenden und einem 

weltweiten Nettoumsatz von mehr als 1,5 Mrd. Euro. 

Neu müssen Unternehmen zunächst lediglich eine Scoping-Untersuchung durch-

führen, die sich auf nach vernünftigem Ermessen verfügbare Informationen stützt. 

Nur in Bereichen, in denen negative Auswirkungen am wahrscheinlichsten und 

schwerwiegendsten sind, folgt eine vertiefte Bewertung. Bei gleich schweren Risi-

ken dürfen Unternehmen die Bewertung von Bereichen priorisieren, an denen di-

rekte Geschäftspartner beteiligt sind. 

 

13  Das Wertschöpfungsketten‑Reporting umfasst Informationen nicht nur über das eigene Unternehmen, 
sondern auch über Lieferanten sowie Kunden bzw. die Nutzung der Produkte. 
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Zudem müssen regelmässige Bewertungen der Wirksamkeit von Massnahmen nur 

noch mindestens alle fünf Jahre oder bei wesentlichen Änderungen durchgeführt 

werden. 

Die spezifische EU/EWR-weite zivilrechtliche Haftungsregelung wird gestrichen. 

Der Anspruch Betroffener auf vollständige Entschädigung bleibt nach nationalem 

Recht jedoch erhalten. Für Zwangsgelder wird eine einheitliche Obergrenze von 

3 % des weltweiten Nettoumsatzes vorgesehen. 

Die Pflicht zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen als letztes Mittel entfällt. An 

ihre Stelle tritt die Möglichkeit einer vorübergehenden Aussetzung der Geschäfts-

beziehung, verbunden mit einem verstärkten Aktionsplan zur Behebung der fest-

gestellten negativen Auswirkungen. 

Die Bestimmungen über Pläne zur Minderung der Folgen des Klimawandels (Über-

gangspläne) wurden wegen Unverhältnismässigkeit gestrichen. 

Das Prinzip der vollständigen Harmonisierung wird auf zusätzliche Kernbestim-

mungen des Sorgfaltspflichten-Verfahrens ausgeweitet, um eine Fragmentierung 

zu vermeiden und EWR-weit gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sichern. 

Die Umsetzungsfrist für die EU-Mitgliedstaaten wird auf den 26. Juli 2028 verlän-

gert. Die materiellen Sorgfaltspflichten greifen für alle betroffenen Unternehmen 

einheitlich ab dem 26. Juli 2029. Für die EWR-/EFTA-Staaten gilt als Umsetzungs-

frist entweder der 26. Juli 2028 oder – falls später – das Datum des Inkrafttretens 

des entsprechenden EWR-Übernahmebeschlusses. 

Die Auswirkungen der Richtlinie (EU) 2026/470 auf die CSDDD werden bei deren 

Umsetzung in Liechtenstein entsprechend berücksichtig werden. Sie sind aller-

dings nicht Teil des gegenständlichen Gesetzesprojekts. 
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2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

Mit der gegenständlichen Vorlage soll der EWR-rechtlichen Verpflichtung Liech-

tensteins zur Umsetzung der Richtline (EU) 2026/470 nachgekommen werden. Mit 

dieser Richtlinie werden die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung sowie die unternehmerischen Sorgfaltspflichten vereinfacht und der admi-

nistrative Aufwand für die betroffenen Unternehmen reduziert, insbesondere 

durch eine Einschränkung des Anwendungsbereichs. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es angezeigt, die vorgesehenen Entlastungen 

möglichst rasch wirksam werden zu lassen. Daher soll eine Vorab-Umsetzung er-

folgen, und zwar unabhängig davon, dass die Richtlinie formell noch nicht in den 

EWR-Rechtsbestand übernommen worden ist. Aus diesem Grund wird auch die 

reguläre Vernehmlassungsfrist von drei Monaten nach Art. 6 Abs. 1 VlV14 gekürzt, 

damit noch in diesem Jahr die erste und zweite Lesung im Landtag erfolgen kön-

nen. Ein Inkrafttreten wäre damit am 1. März 2027 möglich. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

Für die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2026/470 in liechtensteinisches Recht sind 

Anpassungen im Personen- und Gesellschaftsrecht, im Wirtschaftsprüfergesetz 

sowie im Offenlegungsgesetz notwendig. 

3.1 Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts 

Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2026/470 sind die geltenden gesetz-

lichen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Art. 1096 ff. PGR) entspre-

chend anzupassen.  

 

14  LGBl. 2026 Nr. 67, LR 172.011.15. 
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Durch die Erhöhung der relevanten Schwellenwerte wird eine signifikante Redu-

zierung der Anzahl der zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichteten Unter-

nehmen erreicht. Berichtspflichtig sind künftig nur noch sehr grosse Unternehmen 

mit mehr als 1`000 Mitarbeitenden und über 450 Mio. Euro Nettoumsatz. Dane-

ben werden unter anderem auch entsprechende Vereinfachungen bei der Bericht-

erstattung selbst vorgenommen, so etwa durch einfachere und kompaktere Stan-

dards (ESRS). 

3.2 Abänderung des Wirtschaftsprüfergesetzes 

Die Richtlinie (EU) 2026/470 ändert unter anderem auch Teile der Richtlinie 

2006/43/EG15 ab. Diese Änderungen sind im Wirtschaftsprüfergesetz umzusetzen. 

Zur Vermeidung einer ansonsten drohenden Barriere bei der Wirtschaftsprüfer-

ausbildung schlägt die Regierung vor, die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten 

von der Wirtschaftsprüferzulassung zu entkoppeln und eine Anerkennung für die 

Erbringung der Tätigkeit zur Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattungen zu 

schaffen. 

3.3 Abänderung des Offenlegungsgesetzes 

Die Richtlinie (EU) 2026/470 ändert unter anderem Art. 5 Abs. 2 CSRD ab. Teile 

dieser Bestimmung wurden in Abs. 2 Bst. a bis c der Ziff. III (Inkrafttreten und An-

wendbarkeit) des Gesetzes vom 7. März über die Änderung des Offenlegungsge-

setzes umgesetzt.16 Diese Bestimmung ist nun abermals anzupassen, da die Nach-

haltigkeitsberichterstattung künftig auf Unternehmen eingeschränkt wird, die 

mehr als 1`000 Mitarbeitende beschäftigen und über 450 Mio. Euro 

 

15  Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschluss-
prüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. 
L 157 vom 9.6.2006, S. 87 bis 107). 

16  LGBl. 2024, Nr. 172. 
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Nettoumsatzerlöse erzielen. Folglich ist die Unterscheidung zwischen grossen, 

mittelgrossen und kleinen Unternehmen künftig nicht mehr notwendig. Deshalb 

ist die entsprechende Bestimmung im Offenlegungsgesetz, welche die erstmalige 

Anwendbarkeit der Bestimmungen über die Nachhaltigkeitsberichterstattung 

bzw. konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung stufenweise je nach Adressa-

tenkreis vorsieht, entsprechend anzupassen. 

4. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN 

4.1 Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts 

Zu Art. 196b Abs. 2 Bst. c Ziff. 2 

Infolge der Neufassung von Art. 1096f ist der Verweis auf den bisherigen Art. 1096f 

Abs. 2 zu streichen. 

Zu Art. 1096 Abs. 3a 

Nach dem geltenden Art. 1096 Abs. 3a sind grosse Gesellschaften im Sinne von 

Art. 1064 Abs. 3 sowie kleine und mittelgrosse Gesellschaften von öffentlichem 

Interesse gemäss Art. 1138g Abs. 1 Bst. a, mit Ausnahme von Kleinstgesellschaf-

ten, verpflichtet, den Jahresbericht um Angaben zu den wichtigsten immateriellen 

Ressourcen zu ergänzen und darzulegen, inwiefern ihr Geschäftsmodell von die-

sen Ressourcen abhängt und in welchem Umfang diese zur Wertschöpfung des 

Unternehmens beitragen. Diese Informationen sollen in Zukunft nurmehr von Ge-

sellschaften in den Jahresbericht aufgenommen werden, die am Bilanzstichtag so-

wohl einen Nettoumsatzerlös von mehr als 450 Mio. Euro erzielt als auch mehr als 

1'000 Mitarbeitende während des vorangegangenen Geschäftsjahres beschäftigt 

haben. 

Damit wird Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 4 der Richtlinie 2013/34/EU in der Fassung 

von Art. 2 Ziff. 3 der Richtlinie (EU) 2026/470 umgesetzt. 
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Zu Art. 1096d Abs. 1 

Nach Abs. 1 müssen nur noch Gesellschaften, die am Bilanzstichtag sowohl einen 

Nettoumsatzerlös von mehr als 450 Mio. Euro erzielt als auch mehr als 1'000 Mit-

arbeitende während des vorangegangenen Geschäftsjahres beschäftigt haben, im 

Jahresbericht in allgemeiner Weise Angaben machen, die für das Verständnis der 

Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf Nachhaltigkeitsaspekte sowie das Verständnis 

der Auswirkungen dieser Nachhaltigkeitsaspekte auf den Geschäftsverlauf nötig 

sind.  

Damit wird Art. 1 Abs. 3 i. V. m. Art. 19a Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie 

2013/34/EU in der Fassung von Art. 2 Ziff. 1 Bst. a i.V.m. Art. 2 Ziff. 4 Bst. a der 

Richtlinie (EU) 2026/470 umgesetzt. 

Zu Art. 1096e Abs. 2 bis 9 

Die Abs. 2 bis 9 enthalten Erleichterungen in Bezug auf die Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung: 

In Abs. 2 werden die in den folgenden Absätzen verwendeten Begriffe definiert. 

Abs. 3 erlaubt die Verwendung von Selbsterklärungen zur Bestimmung der Grösse 

der Unternehmen in ihrer Wertschöpfungskette, die nicht überprüft werden muss. 

Abs. 4 erlaubt es Unternehmen mit weniger als 1'000 Beschäftigten, die Teil der 

Wertschöpfungskette eines zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichteten 

Unternehmens sind, die Bereitstellung von Informationen zu verweigern, soweit 

diese über die von der EU noch festzulegenden Anforderungen hinausgehen; da-

bei sind weitere Vorgaben einzuhalten. 

Abs. 5 stellt klar, dass sich Abs. 4 ausschliesslich auf Ersuchen um Informationen 

zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bezieht und daraus keine (auch keine 
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implizite) Verpflichtung zur Bereitstellung von Nachhaltigkeitsinformationen ab-

geleitet werden kann. 

Abs. 6 entspricht dem bisherigen Abs. 2. 

Abs. 7 definiert Vorgaben für die Zeit nach Ablauf der in Abs. 6 vorgesehenen drei-

jährigen Übergangsfrist. 

Abs. 8 entspricht dem bisherigen Abs. 3. 

Abs. 9 erlaubt es den Gesellschaften, im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung unter bestimmten Voraussetzungen auf die Offenlegung einer Vielzahl von 

Informationen zu verzichten. 

In Art. 1096e Abs. 2 bis 9 wird Art. 19a Abs. 3 der Richtlinie 2013/34/EU in der 

Fassung von Art. 2 Ziff. 4 Bst. b der Richtlinie (EU) 2026/470 umgesetzt. 

Zu Art. 1096f 

Art. 1096f gewährt nach geltendem Recht kleinen und mittelgrossen Gesellschaf-

ten die Möglichkeit, ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung auf einige wenige Infor-

mationen zu beschränken. 

Nachdem neu nur noch Gesellschaften, die am Bilanzstichtag sowohl einen Netto-

umsatzerlös von mehr als 450 Mio. Euro erzielt als auch mehr als 1'000 Mitarbei-

tende während des vorangegangenen Geschäftsjahres beschäftigt haben, zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, bestehen für kleine und mittel-

grosse Unternehmen in Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

keine Pflichten mehr. Die Abs. 1 bis 3 sind deshalb aufzuheben. 

Die Erleichterung nach Abs. 4 bleibt, bis auf den Verweis auf den aufgehobenen 

Abs. 1, bestehen. Die Bestimmung wird der Übersichtlichkeit halber neu gefasst 

und umfasst nur noch einen Absatz. 
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In Art. 196b Abs. 2 Bst. c Ziff. 2 ist der bisherige Verweis auf Art. 1096f Abs. 2 zu 

streichen. 

Damit wird Art. 19a Abs. 6 und 7 sowie Art. 29c der Richtlinie 2013/34/EU in der 

Fassung von Art. 2 Ziff. 4 Bst. c und Ziff. 7 der Richtlinie (EU) 2026/470 umgesetzt. 

Zu Art. 1096g Abs. 5 

Nach Abs. 5 gilt die Befreiung von Tochtergesellschaften von den Vorschriften ge-

mäss Abs. 1 bis 4 künftig grundsätzlich für alle Unternehmen von öffentlichem In-

teresse – somit auch für börsenkotierte, weshalb der letzte Teilsatz der Bestim-

mung zu streichen ist. 

Damit wird Art. 19a Abs. 10 der Richtlinie 2013/34/EU in der Fassung von Art. 2 

Ziff. 4 Bst. d der Richtlinie (EU) 2026/470 umgesetzt. 

Zu Art. 1096h Abs. 2 

Nach Art. 1096h sind Unternehmen, die den Anforderungen der Nachhaltigkeits-

berichterstattung unterliegen, verpflichtet, ihren Jahresbericht in einem vorgege-

benen, einheitlichen elektronischen Berichtsformat zu erstellen. Diese Regelung 

wird neu zu Abs. 1.  

Nach dem neuen Abs. 2 müssen die betroffenen Unternehmen ihre Nachhaltig-

keitsberichterstattung so lange nicht auszeichnen, bis ein solches elektronisches 

Berichtsformat mittels Delegierter Verordnung erlassen wurde. 

Damit wird Art. 29d Abs. 1 der Richtlinie 2013/34/EU in der Fassung von Art. 2 

Ziff. 9 der Richtlinie (EU) 2026/470 umgesetzt. 

Zu Art. 1096i Abs. 1 und 3 bis 4a 

Art. 1096i regelt den von Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens aus 

einem Drittland und von Zweigniederlassungen eines Unternehmens aus einem 
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Drittland zu erstellenden Nachhaltigkeitsbericht. Abs. 1, 3, 4 und 4a (neu) werden 

geändert; die Abs. 2 sowie 5 bis 9 bleiben unverändert: 

Abs. 1 Satz 1 bleibt unverändert und regelt den Inhalt und die Offenlegung des 

Nachhaltigkeitsberichts eines Tochterunternehmens mit Mutterunternehmen aus 

einem Drittland. Abs. 1 Satz 2 hält neu fest, dass Abs. 1 nur von solchen Tochter-

unternehmen anzuwenden ist, bei denen am Bilanzstichtag die Grenze von 200 

Mio. Euro Nettoumsatzerlösen während des vorangegangenen Geschäftsjahres 

überschritten wird. 

Abs. 3 bleibt inhaltlich unverändert; es wird einzig der Schwellenwert, ab dem 

Zweigniederlassungen von Drittlandunternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht 

erstellen und offenlegen müssen, von 40 Mio. Euro auf 200 Mio. Euro Umsatzer-

löse erhöht. 

Abs. 4 bleibt ebenfalls inhaltlich unverändert; es wird einzig der Schwellenwert für 

den EWR-weiten (konsolidierten) Nettoumsatz eines Drittlandunternehmens, ab 

dem Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen dieses Drittlandunterneh-

mens einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen und offenlegen müssen, von 150 Mio. 

Euro auf 450 Mio. Euro Umsatzerlöse erhöht. 

Abs. 4a ist neu und erlaubt liechtensteinischen Tochterunternehmen und Zweig-

niederlassungen mit Mutterunternehmen in einem Drittland auf die Veröffentli-

chung eines Nachhaltigkeitsberichts zu verzichten, sofern es sich beim Drittland-

unternehmen um eine Beteiligungsgesellschaft mit Tochterunternehmen handelt, 

deren Geschäftsmodelle und Tätigkeiten voneinander unabhängig sind. 

Damit wird Art. 40a Abs. 1 der Richtlinie 2013/34/EU in der Fassung von Art. 2 Ziff. 

13 der Richtlinie (EU) 2026/470 umgesetzt. 
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Zu Art. 1121 Abs. 3a bis 3d 

Die Vorschriften zur konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung entsprechen, 

bis auf die in den Abs. 3a bis 3d geregelten Sachverhalte, inhaltlich denjenigen für 

die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Basis Einzelabschluss. Aus diesem Grund 

wird in Abs. 1 im Rahmen des konsolidierten Jahresberichts lediglich auf die für 

den Jahresbericht im Rahmen des Einzelabschlusses anwendbaren Vorschriften 

zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verwiesen. Damit wird Art. 29a Abs. 1 und 3 

der Richtlinie 2013/34/EU in der Fassung von Art. 2 Ziff. 5 Bst. a und b der Richtli-

nie (EU) 2026/470 umgesetzt. 

Abs. 3a Satz 1 und 2 bleiben unverändert. Satz 3 ist neu und gestattet unter gewis-

sen Voraussetzungen, bei Fusionen und beim Verkauf von Tochterunternehmen 

gewisse Angaben wegzulassen. Falls eine solche Option ausgeübt wird, hat das 

Mutterunternehmen dies nach Satz 4 zu erläutern. Damit wird Art. 29a Abs. 4a der 

Richtlinie 2013/34/EU in der Fassung von Art. 2 Ziff. 5 Bst. c der Richtlinie (EU) 

2026/470 umgesetzt. 

Abs. 3b Satz 1 bleibt unverändert. Satz 2 ist neu und erlaubt Mutterunternehmen, 

bei denen es sich um Beteiligungsgesellschaften mit Tochterunternehmen han-

delt, deren Geschäftsmodelle und Tätigkeiten voneinander unabhängig sind, die 

in Abs. 1 genannten Informationen nicht in ihren konsolidierten Jahresbericht auf-

zunehmen. Damit wird Art. 29a Abs. 7a der Richtlinie 2013/34/EU in der Fassung 

von Art. 2 Ziff. 5 Bst. d der Richtlinie (EU) 2026/470 umgesetzt. 

Abs. 3d Satz 1 bleibt unverändert. Nach diesem haben Unternehmen, die den An-

forderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen, ihren konsolidier-

ten Jahresbericht in einem vorgegebenen, einheitlichen elektronischen Berichts-

format zu erstellen. Nach dem neuen Satz 2 müssen die betroffenen Unternehmen 

ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung so lange nicht auszeichnen, bis ein solches 

elektronisches Berichtsformat mittels Delegierter Verordnung erlassen wurde. 
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Damit wird Art. 29d Abs. 2 der Richtlinie 2013/34/EU in der Fassung von Art. 2 Ziff. 

9 der Richtlinie (EU) 2026/470 umgesetzt. 

Zu Art. 1131 Abs. 2a 

Im geltenden Abs. 2a werden in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung 

die Grössenkriterien «klein», «mittelgross» und «gross» auch für Banken anwend-

bar erklärt. Nachdem neu nur noch Gesellschaften (auch Banken), die am Bilanz-

stichtag sowohl einen Nettoumsatzerlös von mehr als 450 Mio. Euro erzielt als 

auch mehr als 1'000 Mitarbeitende während des vorangegangenen Geschäftsjah-

res beschäftigt haben, zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, be-

stehen für kleine und mittelgrosse Banken in Zusammenhang mit der Nachhaltig-

keitsberichterstattung keine Pflichten mehr. Abs. 2a Ziff. 1, 2 und 4 sind deshalb 

aufzuheben. Abs. 2a enthält somit neu nurmehr die Definition des Nettoerlöses 

bei Banken. 

Damit wird Art. 1 Abs. 3 i.V.m. Art. 19a Abs. 6 der Richtlinie 2013/34/EU in der 

Fassung von Art. 2 Ziff. 1 Bst. a i.V.m. Art. 2 Ziff. 4 Bst. c der Richtlinie (EU) 

2026/470 umgesetzt. 

Zu Art. 1137 Abs. 3 

In Abs. 3 wird nach geltendem Recht festgelegt, dass die Grössenkriterien «klein», 

«mittelgross» und «gross» in Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsberichter-

stattung auch auf Versicherungen Anwendung finden. Nachdem neu nur noch Ge-

sellschaften (auch Versicherungen), die am Bilanzstichtag sowohl einen Nettoum-

satzerlös von mehr als 450 Mio. Euro erzielt als auch mehr als 1'000 Mitarbeitende 

während des vorangegangenen Geschäftsjahres beschäftigt haben, zur Nachhal-

tigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, bestehen für kleine und mittelgrosse 

Versicherungen in Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung keine 

Pflichten mehr. Abs. 3 Ziff. 1, 2 und 4 sind deshalb aufzuheben. Abs. 3 enthält so-

mit neu nurmehr die Definition des Nettoerlöses bei Versicherungen. 
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Damit wird Art. 1 Abs. 3 i.V.m. Art. 19a Abs. 6 der Richtlinie 2013/34/EU in der 

Fassung von Art. 2 Ziff. 1 Bst. a i.V.m. Art. 2 Ziff. 4 Bst. c der Richtlinie (EU) 

2026/470 umgesetzt. 

Zu II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

An dieser Stelle des Gesetzes findet sich der EWR-rechtlich notwendige Umset-

zungshinweis bezüglich der gegenständlich umzusetzenden Richtlinie. 

Zu III. Inkrafttreten und Anwendbarkeit 

Betreffend ihre erstmalige Anwendbarkeit sah die CSRD vier Berichtswellen vor: 

- Welle 1: Grosse, kapitalmarktorientierte Unternehmen (Public Interest Enti-

ties) mit mehr als 500 Mitarbeitenden, die bereits zuvor über nichtfinanzielle 

Aspekte (NFRD) berichten mussten; 

- Welle 2: Grosse Unternehmen, die nicht kapitalmarktorientiert sind, aber 

mindestens zwei von drei Grössenkriterien (Mitarbeitende, Umsatz, Bilanz-

summe) erfüllen; 

- Welle 3: Kapitalmarktorientierte KMUs; 

- Welle 4: Bestimmte Nicht-EU-Unternehmen. 

Insbesondere wegen der Verschiebung der Erstanwendungszeitpunkte für Unter-

nehmen der Welle 2 und 3 im Rahmen der Umsetzung der «Stop the Clock»-Richt-

line ist zum heutigen Zeitpunkt die Anwendung der Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung auf Unternehmen der Welle 1 beschränkt. Diese sind seit dem Geschäftsjahr 

2024 berichtspflichtig. Unternehmen der Welle 2 würden ab dem Geschäftsjahr 

2027, jene der Welle 3 und 4 ab dem Geschäftsjahr 2028 unter die neuen Vorga-

ben fallen. 

Den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2026/470 entsprechend wird als Grundsatz fest-

gelegt, dass Gesellschaften und Mutterunternehmen, die am Bilanzstichtag 
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sowohl einen Nettoumsatzerlös von mehr als 450 Mio. Euro erzielen als auch im 

vorangegangenen Geschäftsjahr durchschnittlich mehr als 1’000 Beschäftigte auf-

weisen (auf konsolidierter Basis), ab dem Geschäftsjahr 2027 berichtspflichtig sind 

(Abs. 2). 

Die Richtlinie (EU) 2026/470 ändert Art. 5 Abs. 2 Unterabs. 1 Bst. a der CSRD für 

Unternehmen der Welle 1 dahingehend, dass die Anwendung auf drei Geschäfts-

jahre ab dem 1. Januar 2024 begrenzt wird.17 Dies wird in Abs. 3 entsprechend 

umgesetzt. 

Davon abweichend wird in Abs. 4 festgelegt, dass Unternehmen der Welle 1, wel-

che die neuen Grössenkriterien von Abs. 2 unterschreiten, nur zur Nachhaltigkeits-

berichterstattung für Geschäftsjahre verpflichtet sind, die zwischen dem 1. Januar 

2024 und dem 31. Dezember 2024 beginnen. Die Richtlinie (EU) 2026/470 sieht 

hierzu in Art. 3 Ziff. 1 Bst. c eine Befreiungsmöglichkeit für die Berichtsjahre 2025 

und 2026 – mit anderen Worten eine Beschränkung der Berichtspflicht auf das 

Geschäftsjahr 2024 – vor.  

In Erwägungsgrund 31 der Richtlinie (EU) 2026/470 wird hierzu ausgeführt, dass 

der Aufwand für Unternehmen, die in den Geschäftsjahren ab dem 1. Januar 2027 

nicht mehr in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen werden, möglichst 

rasch reduziert werden soll. Den Mitgliedstaaten wird daher gestattet, diese Un-

ternehmen für die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 2026 be-

ginnenden Geschäftsjahre von den Berichtspflichten zu befreien. Um diesen Spiel-

raum der Richtlinie umfassend zu nutzen, wurde von dieser Option Gebrauch ge-

macht. 

 

17  Siehe hierzu insbesondere auch den Erwägungsgrund 31 der Richtlinie (EU) 2026/470. 
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4.2 Abänderung des Wirtschaftsprüfergesetzes 

Zu Art. 8 Abs. 2 

Infolge der Entkoppelung der Nachhaltigkeitsberichtserstattung von der Wirt-

schaftsprüferbewilligung ist auch das entsprechende Erfordernis der praktischen 

Betätigung an dieser Stelle zu streichen. Dieses wird stattdessen in die Bestim-

mungen zur Anerkennung für Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

überführt (siehe Art. 16a Abs. 2 Bst. c). Art. 8 Abs. 2 beschränkt sich damit auf die 

Anforderungen an die praktische Betätigung für die Ausübung des Berufs des Wirt-

schaftsprüfers. 

Zu Art. 9 Abs. 3a 

Die Regelung zur Wiederholung der Prüfung wird von der Wirtschaftsprüfer-Prü-

fungsverordnung (WPPV)18 in Art. 9 Abs. 3a des Gesetzes überführt. Diese Mass-

nahme dient der Angleichung des Gesetzes an das Treuhändergesetz19 und das 

Rechtsanwaltsgesetz20, welche vergleichbare Regelungen enthalten.  

Zudem wird die Klarstellung aufgenommen, dass nach dem dritten Versuch einer 

Prüfung kein weiterer Antritt zu einer Prüfung mehr möglich ist. Dies gilt sowohl 

für die schriftlichen als auch mündlichen Prüfungen der Wirtschaftsprüferprüfun-

gen sowie Eignungsprüfungen oder gegebenenfalls in Kombination beider Mög-

lichkeiten. Das bedeutet, dass beispielsweise nach zwei negativen schriftlichen 

und einer negativen mündlichen Prüfung kein weiterer Antritt mehr möglich ist. 

 

18  LGBl. 2020 Nr. 474, LR 173.540.12. 
19  LGBl. 2013 Nr. 421, LR 173.520. 
20  LGBl. 2013 Nr. 415, LR 173.510. 
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Zu Art. 14 Abs. 2 

In Abs. 2 sind grundlegende Regelungen zu den Bewilligungsunterlagen geregelt. 

Aufgrund der Digitalisierung und zur Erleichterung für die Antragsteller sollen die 

Unterlagen künftig elektronisch eingereicht werden können. Es besteht keine Ver-

pflichtung mehr, die Unterlagen im Original zu übermitteln. Die Dokumente im 

Original und weitere Unterlagen können jedoch von der FMA verlangt werden, 

beispielsweise wenn die Echtheit der übermittelten elektronischen Unterlagen in 

Frage gestellt wird. 

Zu Überschrift vor Art. 16a und Art. 16a 

Die Bestimmungen zur Anerkennung für Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichtser-

stattung werden in einem eigenen Kapitel geregelt. 

Mit dem neuen Art. 16a wird ein eigenständiges Anerkennungsverfahren für Wirt-

schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geschaffen, die Prüfungen 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung durchführen. Art. 16a stellt sicher, dass nur 

jene Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Prüfungen von 

Nachhaltigkeitsberichten durchführen dürfen, die über spezifische Fachkenntnisse 

und praktische Erfahrungen verfügen und damit eine qualitativ hochwertige Prü-

fung gewährleisten. 

Abs. 1 normiert den Grundsatz, dass Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaften für die Tätigkeit der Prüfung von Nachhaltigkeitsberichterstattun-

gen einer Anerkennung durch die FMA bedürfen. Dies stellt eine zusätzliche qua-

lifikationsbezogene Anforderung dar, die über die allgemeine Bewilligung als Wirt-

schaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hinausgeht. Die Anerkennung 

dient der Sicherstellung, dass die Prüfer über vertiefte Kenntnisse im Bereich 

Nachhaltigkeit verfügen. 
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Abs. 2 enthält die materiellen Voraussetzungen für die entsprechende Anerken-

nung der Wirtschaftsprüfer: 

Die Voraussetzung nach Bst. a stellt klar, dass nur Personen anerkannt werden 

können, die bereits über eine Bewilligung als Wirtschaftsprüfer verfügen.  

Nach Bst. b muss ein Nachweis der gründlichen Kenntnisse im Fachgebiet der Er-

stellung und Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung durch eine zumindest 

teilweise schriftliche Prüfung erfolgen. Beispielsweise gilt das Zertifikat des Lehr-

gangs «Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten» von EXPERTsuisse oder vergleich-

bare Aus- und Weiterbildungen als entsprechender Nachweis. 

Bst. c beinhaltet die Regelung des bisherigen Art. 8 Abs. 2 Bst. b und dient der 

Umsetzung von Art. 6 Abs. 2 sowie Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 

2006/43/EG in der Fassung von Art. 3 Ziff. 3 und 6 der CSRD. Die geforderte min-

destens achtmonatige praktische Tätigkeit bei einem in einem EWRA‑Vertrags-

staat oder der Schweiz zugelassenen Prüfer von Nachhaltigkeitsberichten stellt si-

cher, dass die Anerkennung auf praktischer Erfahrung mit Prüfungen von Nachhal-

tigkeitsberichten aufbaut. 

Abs. 3 enthält die Voraussetzungen für die entsprechende Anerkennung der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften und setzt Art. 24b Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 

2006/43/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2026/470 um. Zum einen muss eine 

Bewilligung nach dem Wirtschaftsprüfergesetz vorhanden sein und zum anderen 

muss zumindest ein Wirtschaftsprüfer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft be-

rechtigt sein, Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstattungen durchzuführen.  

Abs. 4 regelt die Widerrufsgründe für die Anerkennung: 
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Wenn die Anerkennungsvoraussetzungen nach Abs. 2 oder 3 nicht mehr erfüllt 

sind – etwa durch den Verlust der Bewilligung oder den Wegfall der fachlichen 

Qualifikationen – hat die FMA nach Bst. a die Anerkennung zu widerrufen. 

Die Anerkennung ist nach Bst. b ebenfalls zu widerrufen, wenn der Wirtschafts-

prüfer oder die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ihre Pflichten schwerwiegend, 

wiederholt oder systematisch verletzt. 

Abs. 5 regelt das Erlöschen der Anerkennung durch Verzicht. Ein Wirtschaftsprüfer 

oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kann auf die Anerkennung schriftlich 

verzichten, jedoch erst, wenn sämtliche Aufträge zur Prüfung der Nachhaltigkeits-

berichterstattung beendet wurden. 

Abs. 6 enthält eine Verordnungsermächtigung der Regierung. 

Zu Art. 16b 

Art. 16b konkretisiert das Verfahren für die Einreichung von Anträgen auf Aner-

kennung für Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Bestimmung 

stellt sicher, dass die FMA über alle erforderlichen Informationen verfügt, um eine 

Prüfung des Anerkennungsantrags vorzunehmen. 

Abs. 1 legt fest, dass der Antrag schriftlich bei der FMA einzubringen ist. Der An-

trag muss die Voraussetzungen nach Art. 16a hinreichend dokumentieren. Damit 

wird klargestellt, dass der Antragsteller alle relevanten Nachweise vorzulegen hat. 

Abs. 2 enthält eine Verordnungsermächtigung der Regierung. Die Regierung kann 

das Nähere zum Antrag auf Anerkennung festlegen und insbesondere die erfor-

derlichen Angaben im Antrag und Unterlagen regeln. 

Zu Art. 16c 

Art. 16c regelt die Modalitäten der Entscheidung der FMA über Anträge auf Aner-

kennung zur Durchführung von Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung. 
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Die Bestimmung konkretisiert sowohl die Form der Anerkennung als auch die Ent-

scheidungsfristen. 

Abs. 1 schreibt vor, dass die Anerkennung schriftlich zu erteilen ist. Die Möglich-

keit, die Anerkennung mit Bedingungen und Auflagen zu versehen, dient der Si-

cherstellung der Qualität der Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstattungen 

und der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen.  

Abs. 2 legt die Entscheidungsfrist für die FMA fest, welche in begründeten Fällen 

verlängert werden kann. Diese Frist wird an den Eingang des vollständigen Antrags 

geknüpft. Wenn innerhalb von zwölf Monaten ab Antragstellung nicht alle erfor-

derlichen Angaben oder Unterlagen übermittelt werden, ist der Antrag von der 

FMA zurückzuweisen. 

Zu Art. 19 Abs. 1 Bst. fbis und Abs. 2 Bst. kbis 

Art. 19 regelt die Anforderungen an den Inhalt des Registereintrags. 

Art. 16 Abs. 1 Bst. c sowie Art. 17 Abs. 1 Bst. e der Richtlinie 2006/43/EG in der 

Fassung von Art. 3 Ziff. 10 und 11 der CSRD legen fest, dass der Registereintrag 

von Wirtschaftsprüfern bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ebenso eine An-

gabe darüber enthalten soll, wenn eine Anerkennung für die Prüfung der Nachhal-

tigkeitsberichterstattung vorliegt. 

Zu Art. 60 Abs. 5 

Diese Bestimmung wird an die Formulierung im Treuhändergesetz und Rechtsan-

waltsgesetz angepasst. Hinsichtlich der Wiederholungen und Durchführung der 

Prüfungen durch die Prüfungskommission für Wirtschaftsprüfer wird auf die Best-

immungen in Art. 9 verwiesen. 
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Zu Art. 70 Abs. 3 

Die Informationspflicht gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde in der 

Schweiz wird aufgehoben. Diese Informationspflicht ist für EWR-zugelassene Prüf-

gesellschaften notwendig, die im freien Dienstleistungsverkehr tätig sein können, 

jedoch nicht für Prüfgesellschaften aus Drittstaaten. Anders als bei EWR-zugelas-

senen Prüfgesellschaften ist bei schweizerischen Gesellschaften eine Bewilligung 

erforderlich. Da in der Schweiz keine Informationspflicht gegenüber der zuständi-

gen Aufsichtsbehörde besteht, wird die Bestimmung aufgehoben, um den Verwal-

tungsaufwand zu minimieren. 

Zu Art. 71a 

Für juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, denen die Ausübung der Tätigkei-

ten nach Art. 68 bewilligt wurde, werden die Melde- und Auskunftspflichten in 

einem eigenen Artikel geregelt. Auf Basis von Art. 73 galten für diese bisher die 

Melde-, Genehmigungs- und Auskunftspflichten nach Art. 27, was sich jedoch als 

überschiessend herausgestellt hat. Aus diesem Grund werden in Art. 71a lediglich 

die Melde- und Auskunftspflichten aufgenommen, wie sie in Art. 27 Abs. 1 und 5 

bereits geregelt sind. Eine vorgängige Genehmigung durch die FMA ist nicht not-

wendig. Es reicht aus, wenn entsprechende Änderungen der Bewilligungsvoraus-

setzungen, insbesondere solche, die für die Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit 

nach Art. 6 erforderlich sind, unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. Ebenso 

soll die Möglichkeit bestehen, dass die FMA alle Informationen, Unterlagen sowie 

Auskünfte verlangen kann, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. 

Zu Art. 74 Abs. 2a 

Durch die Einführung der Anerkennung für Prüfungen der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattungen wird ein neuer Abs. 2a geschaffen. Damit wird auch Art. 45 Abs. 5 

Unterabs. 2 Bst. a der Richtlinie 2006/43/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 

2026/470 umgesetzt. 



31 

Zu Art. 112a Abs. 2 und 4 

Durch die Entkoppelung der Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstattungen 

von der Wirtschaftsprüferbewilligung ist die Übergangsbestimmung im Zusam-

menhang mit den Anforderungen an die praktische Betätigung auf dem Gebiet der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung nach dem mit 7. März 2024 eingeführten Art. 8 

Abs. 2 Bst. b nicht mehr notwendig. 

Ebenso ist es für Personen, die vor dem 1. Juli 2026 die Wirtschaftsprüfer- oder 

Eignungsprüfung erfolgreich absolviert haben, allerdings noch nicht bewilligt wur-

den, nicht mehr erforderlich, einen Nachweis der theoretischen Kenntnisse auf 

dem Gebiet der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Zuge des Antrags 

auf Erteilung der Bewilligung zu erbringen, da entsprechende Nachweise im Aner-

kennungsverfahren einzureichen sind. 

Zu Art. 112b 

Art. 112b dient der Umsetzung von Art. 45 Abs. 5b der Richtlinie 2006/43/EG, wel-

cher mit der Richtlinie (EU) 2026/470 eingeführt wird. Es handelt sich dabei um 

eine Übergangsbestimmung für Drittlandsprüfer, die Prüfvermerke zu Nachhaltig-

keitsberichterstattungen für Geschäftsjahre, welche im Jahr 2025 bis 2030 begin-

nen, ausstellen. Sofern die genannten Informationen der FMA vorgelegt werden, 

sind bestimmte Anforderungen für Prüfvermerke zu Nachhaltigkeitsberichterstat-

tungen für die genannten Geschäftsjahre nicht anzuwenden.21 Die FMA registriert 

Drittlandsprüfer nicht, wenn die erforderlichen Informationen nicht vollständig 

vorliegen. In diesem Fall dürfen auch keine Prüfvermerke erteilt werden. 

 

21  Vgl. Erwägungsgrund 6 der Richtlinie (EU) 2026/470. 
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4.3 Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 

Zu Anhang 1 Abschnitt I. Ziff. 4 Bst. dbis, nbis und o 

Aufgrund der eingeführten Möglichkeit, sich für die Durchführung von Nachhaltig-

keitsberichterstattungen anerkennen zu lassen, werden in diesem Zusammen-

hang entsprechende Gebühren eingeführt, um den Aufwand der FMA berücksich-

tigen zu können. 

4.4 Abänderung des Offenlegungsgesetzes 

Zu I. Abänderung bisherigen Rechts 

Künftig unterliegen nur noch solche Emittenten den Berichtspflichten, deren Net-

toumsatzerlöse den Schwellenwert von 450 Mio. Euro übersteigen und die im Jah-

resdurchschnitt mehr als 1`000 Mitarbeitende beschäftigen. Diese Verpflichtung 

ist erstmals anwendbar auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2027 

beginnen (Abs. 2). 

Umgekehrt wird die bisherige Anwendung für nach Abs. 2 Bst. a offenlegungs-

pflichtige Emittenten auf drei Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2024 beschränkt 

(Abs. 3). 

In Abs. 4 wird eine Ausnahmeregelung geschaffen, wonach Emittenten, welche die 

Grössenkriterien nach Abs. 3 – nicht aber jene nach Abs. 2 – überschreiten, längs-

tens für Geschäftsjahre berichtspflichtig sind, welche zwischen dem 1. Januar 2024 

und dem 31. Dezember 2024 beginnen. Damit wird die Ausnahmemöglichkeit 

nach Art. 5 Abs. 2 Unterabs. 5 CSRD genutzt. 

Die bisherigen Anwendungsbestimmungen nach Abs. 2 Bst. a und b werden damit 

an die geänderte Rechtslage angepasst. Abs. 2 Bst. c wird im Zuge der Neuregelung 

gestrichen, da die entsprechende Richtlinienbestimmung (Art. 5 Abs. 2 Unter-

abs. 3 Bst. c CSRD) aufgehoben wurde.  
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Hiermit wird Art. 3 Ziff. 1 der Richtlinie (EU) 2026/470, der Art. 5 Abs. 2 CSRD ab-

ändert, umgesetzt. 

5. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES 

Die Richtlinie (EU) 2026/470 befindet sich noch im Übernahmeverfahren ins EWR-

Abkommen. Da mit dem EWR-Übernahmebeschluss zur Übernahme der gegen-

ständlichen Richtlinie in das EWR-Abkommen Verpflichtungen gemäss Art. 8 

Abs. 2 LV eingegangen werden, bedarf dieser der Zustimmung des Landtags. Zu 

diesem Zweck wird nach der Unterzeichnung des EWR-Übernahmebeschlusses 

durch den Gemeinsamen EWR-Ausschuss ein entsprechender Bericht und Antrag 

nach Art. 103 des EWR-Abkommens erstellt und dem Landtag zur Beschlussfas-

sung vorgelegt werden. Darüber hinaus wirft die Vorlage keine verfassungsmässi-

gen Fragen auf. 

6. AUSWIRKUNGEN AUF VERWALTUNGSTÄTIGKEIT, RESSOURCENEINSATZ 

UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

6.1 Neue und veränderte Kernaufgaben 

Mit der gegenständlichen Vorlage werden keine neuen oder veränderten Kern-

aufgaben geschaffen. 

6.2 Personelle, finanzielle, organisatorische und räumliche Auswirkungen 

Die Vorlage hat keine personellen, finanziellen, organisatorischen oder räumlichen 

Auswirkungen. 
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6.3 Betroffene UNO-Nachhaltigkeitsziele und Auswirkungen auf deren Um-

setzung 

Die Richtlinie (EU) 2026/470 zielt darauf ab, den Berichtsaufwand zu verringern 

und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu steigern. Neben 

einer Entlastung von Unternehmen und einer Vereinfachung bürokratischer Pro-

zesse werden insbesondere die Zeitpläne für die Einführung der Verpflichtung zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung angepasst. Die Vorlage leistet damit einen posi-

tiven Beitrag zu den UNO-Nachhaltigkeitszielen Nr. 8 (Menschenwürdige Arbeit 

und Wirtschaftswachstum), Nr. 12 (Nachhaltiger Konsum und Produktion) und 

Nr. 17 (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele). 

6.4 Evaluation 

Da weder neue Aufgaben geschaffen noch bestehende Aufgaben verändert wer-

den, kann auf eine Evaluation verzichtet werden. 
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7. REGIERUNGSVORLAGEN 

7.1 Gesetz über die Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts 

Gesetz 

vom ... 

über die Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926, LGBl. 

1926 Nr. 4, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 196b Abs. 2 Bst. c Ziff. 2 

2) Der Prüfungsvermerk zur Nachhaltigkeitsberichterstattung wird schrift-

lich abgefasst und enthält folgende Angaben: 

c) ein Urteil darüber, ob: 

2. die Nachhaltigkeitsberichterstattung mit den nach Art. 1096c bezeichneten 

Standards für die Berichterstattung übereinstimmt; 
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Art. 1096 Abs. 3a 

3a) Gesellschaften, bei denen am Bilanzstichtag die Grenze sowohl von 450 

Millionen Euro Nettoumsatzerlösen als auch von durchschnittlich 1’000 Beschäf-

tigten während des vorangegangenen Geschäftsjahres überschritten wird, erstat-

ten Bericht über Informationen über die wichtigsten immateriellen Ressourcen 

und erläutern, inwiefern das Geschäftsmodell des Unternehmens grundlegend 

von diesen Ressourcen abhängt und inwiefern diese Ressourcen eine Wertschöp-

fungsquelle für das Unternehmen darstellen. 

Art. 1096d Abs. 1 

1) Gesellschaften, bei denen am Bilanzstichtag die Grenze sowohl von 450 

Millionen Euro Nettoumsatzerlösen als auch von durchschnittlich 1’000 Beschäf-

tigten während des vorangegangenen Geschäftsjahres überschritten wird, neh-

men in ihren Jahresbericht Angaben auf, die für das Verständnis der Auswirkungen 

der Tätigkeiten des Unternehmens auf Nachhaltigkeitsaspekte sowie das Ver-

ständnis der Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten auf Geschäftsverlauf, Ge-

schäftsergebnis und Lage des Unternehmens erforderlich sind. Diese Angaben 

müssen im Jahresbericht in einem gesonderten Abschnitt klar erkennbar sein. 

Art. 1096e Abs. 2 bis 9 

2) Für die Zwecke der Abs. 3 bis 5 gelten die folgenden Begriffsbestimmun-

gen: 

1. Berichtspflichtige Gesellschaft: eine Gesellschaft, die nach Art. 1096d Abs. 1 

berichtspflichtig ist; 

2. Geschützte Gesellschaft: eine Gesellschaft, 
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a) bei der mit dem Bilanzstichtag die Grenze von durchschnittlich 1‘000 Beschäf-

tigten während des vorangegangenen Geschäftsjahres nicht überschritten 

wird; und 

b) die sich in der Wertschöpfungskette einer berichtspflichtigen Gesellschaft be-

findet; 

3. Freiwillige Standards: die freiwillig anwendbaren Standards nach Art. 29ca 

der Richtlinie 2013/34/EU. 

3) Die Bericht erstattenden Gesellschaften können sich zur Bestimmung der 

Grösse der Unternehmen in ihrer Wertschöpfungskette auf eine Selbsterklärung 

dieser Unternehmen stützen. Die berichtspflichtigen Gesellschaften sind nicht ver-

pflichtet, Schritte zur Überprüfung der in einer solchen Selbsterklärung enthalte-

nen Informationen zu unternehmen. Sie dürfen sich jedoch nicht auf die Selbster-

klärung verlassen, wenn sie deren Unrichtigkeit kannten oder kennen mussten. 

4) Geschützte Gesellschaften haben das Recht, die Bereitstellung von Infor-

mationen, die über die in den freiwilligen Standards festgelegten Informationen 

hinausgehen, abzulehnen, wenn diese Informationen für die Zwecke der Nachhal-

tigkeitsberichterstattung gemäss den Vorschriften über die Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung angefordert werden. Ferner gilt Folgendes: 

1. Beim Abschluss vertraglicher und sonstiger Vereinbarungen zum Zwecke der 

Erfüllung der Anforderungen dieser Richtlinie an die Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung dürfen berichtspflichtige Gesellschaften von geschützten Gesell-

schaften keine Informationen verlangen, die über die in den freiwilligen 

Standards festgelegten Informationen hinausgehen; 

2. Vertragsbestimmungen, die im Widerspruch zu Ziff. 1 stehen, sind unwirk-

sam, berühren jedoch nicht die Verbindlichkeit der übrigen Vertragsbestim-

mungen; 
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3. Wenn eine berichtspflichtige Gesellschaft für die Zwecke der Nachhaltig-

keitsberichterstattung gemäss den Vorschriften über die Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung direkt oder indirekt Informationen von geschützten Gesell-

schaften anfordert und diese Informationen teilweise oder vollständig über 

Informationen hinausgehen, die in den freiwillig anwendbaren Standards 

festgelegt sind, stellt diese berichtspflichtige Gesellschaft sicher, dass die ge-

schützten Unternehmen über Folgendes informiert werden: 

a) welche Informationen über die in den freiwilligen Standards festgelegten In-

formationen hinausgehen; und 

b) das gesetzliche Recht geschützter Gesellschaften, die Bereitstellung der In-

formationen zu verweigern; 

4. Die in Art. 1096d Abs. 1 festgelegte Pflicht zur Berichterstattung über die 

Wertschöpfungskette gilt als erfüllt, wenn berichtspflichtige Gesellschaften 

die erforderlichen Angaben zur Wertschöpfungskette machen, ohne dass 

darin Angaben von geschützten Gesellschaften eingehen, die über die Infor-

mationen hinausgehen, die in den freiwillig anwendbaren Standards festge-

legt sind. 

5) Abs. 4 

1. berührt weder Ersuchen um Informationen zu anderen Zwecken als denen 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäss den Vorschriften über die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung, einschliesslich Ersuchen zur Einhaltung 

der EWR-Vorschriften für Unternehmen zur Durchführung eines Verfahrens 

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten; noch 

2. erlegt er Unternehmen in der Wertschöpfungskette eine Verpflichtung zur 

Bereitstellung von Nachhaltigkeitsinformationen auf oder impliziert eine sol-

che Verpflichtung. 
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6) Für die ersten drei Jahre nach der erstmaligen Anwendung der Vorschrif-

ten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und für den Fall, dass nicht alle erforder-

lichen Informationen über ihre Wertschöpfungskette verfügbar sind: 

1. erläutert die Gesellschaft, welche Anstrengungen unternommen wurden, 

um die erforderlichen Informationen über ihre Wertschöpfungskette zu er-

halten; 

2. begründet die Gesellschaft, warum nicht alle erforderlichen Informationen 

eingeholt werden konnten; und 

3. erläutert die Gesellschaft ihre Pläne, um künftig die erforderlichen Informa-

tionen einzuholen. 

7) Nach dieser dreijährigen Übergangsphase erfüllt die Gesellschaft die Be-

richtspflichten in Bezug auf Informationen zur Wertschöpfungskette, indem es In-

formationen verwendet, die es direkt von Unternehmen in seiner Wertschöp-

fungskette erhalten hat, oder indem es gegebenenfalls Schätzungen für diese In-

formationen nutzt. 

8) Gegebenenfalls umfassen die in Art. 1096d genannten Angaben auch Ver-

weise auf andere nach Art. 1096 in den Jahresbericht aufgenommene Angaben 

und zusätzliche Erläuterungen dazu sowie auf die in der Jahresrechnung ausgewie-

senen Beträge. 

9) Den Gesellschaften steht es frei, bei der Berichterstattung über die in Art. 

1096d genannten Informationen folgende Informationen wegzulassen: 

1. in Ausnahmefällen Informationen, deren Offenlegung der Geschäftslage der 

Gesellschaft ernsthaft schaden würde, sofern die folgenden Voraussetzun-

gen erfüllt sind: 
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a) ein solches Weglassen verhindert nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes und ausgewogenes Verständnis des Geschäftsverlaufs, des 

Geschäftsergebnisses und der Lage der Gesellschaft oder ihrer wichtigsten 

Risiken oder wichtigsten Auswirkungen; 

b) die Gesellschaft hat festgestellt, dass es unmöglich ist, die Informationen in 

einer Weise offenzulegen, die es ihr ermöglichen würde, die mit der Offen-

legungspflicht verfolgten Ziele zu erreichen, ohne ihrer Geschäftslage ernst-

haft zu schaden, zum Beispiel auf aggregierter Basis; 

c) die Gesellschaft legt offen, dass sie von der in diesem Absatz vorgesehenen 

Befreiung Gebrauch gemacht hat; und 

d) die Gesellschaft überprüft zu jedem Berichtsstichtag erneut, ob diese Infor-

mationen weiterhin weggelassen werden können; 

2. Informationen wie geistiges Kapital, geistiges Eigentum, Know-how, techni-

sche Informationen oder Innovationsergebnisse, die als Geschäftsgeheimnis 

im Sinne von Art. 1a Abs. 1 Bst. n UWG einzustufen sind, sofern die folgen-

den Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Gesellschaft legt offen, dass sie von der in diesem Absatz vorgesehenen 

Befreiung Gebrauch gemacht hat, und 

b) die Gesellschaft überprüft zu jedem Berichtsstichtag erneut, ob diese Infor-

mationen weiterhin weggelassen werden können; 

3. Verschlusssachen im Sinne von Art. 2 Ziff. 7 der Verordnung (EU) 2023/2418 

des Europäischen Parlaments und des Rates, sofern die folgenden Voraus-

setzungen erfüllt sind: 

a) die Gesellschaft legt offen, dass sie von der in diesem Absatz vorgesehenen 

Befreiung Gebrauch gemacht hat; und 
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b) die Gesellschaft überprüft zu jedem Berichtsstichtag erneut, ob diese Infor-

mationen weiterhin weggelassen werden können; 

4. sonstige Informationen, die aufgrund von Verpflichtungen, die in anderen 

EWR-Vorschriften oder nationalen Rechtsvorschriften festgelegt sind, oder 

zum Schutz der Privatsphäre einer natürlichen Person oder der Sicherheit 

einer natürlichen oder juristischen Person vor unbefugtem Zugriff oder un-

befugter Offenlegung geschützt werden sollen, sofern die folgenden Voraus-

setzungen erfüllt sind: 

a) die Gesellschaft legt offen, dass sie von der in diesem Absatz vorgesehenen 

Befreiung Gebrauch gemacht hat; und 

b) die Gesellschaft überprüft zu jedem Berichtsstichtag erneut, ob diese Infor-

mationen weiterhin weggelassen werden können. 

Art. 1096f 

Bei Gesellschaften, welche die Anforderungen von Art. 1096c Abs. 1, 

Art. 1096d und 1096e erfüllen, wird davon ausgegangen, dass sie die Anforderung 

von Art. 1096 Abs. 3a erfüllen. 

Art. 1096g Abs. 5 

5) Die Befreiung nach Abs. 1 bis 4 gilt auch für Unternehmen von öffentli-

chem Interesse im Sinne von Art. 1138g, die den Anforderungen für die Nachhal-

tigkeitsberichterstattung nach Art. 1096b ff. unterliegen. 
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Art. 1096h Abs. 2 

2) Bis solche Vorschriften nach Abs. 1 über die Auszeichnung im Wege der 

genannten delegierten Verordnung erlassen wurden, sind Unternehmen nicht ver-

pflichtet, ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung auszuzeichnen. 

Art. 1096i Abs. 1 und 3 bis 4a 

1) Ein Tochterunternehmen, dessen oberstes Mutterunternehmen dem 

Recht eines Drittlandes unterliegt, hat einen Nachhaltigkeitsbericht offenzulegen 

und zugänglich zu machen, der die in Art. 1096d Abs. 2 Ziff. 1 Bst. c bis e, Ziff. 2 bis 

6 und gegebenenfalls Ziff. 8 aufgeführten Informationen auf Gruppenebene dieses 

obersten Drittland-Mutterunternehmens enthält. Satz 1 ist nur von Tochterunter-

nehmen anzuwenden, bei denen am Bilanzstichtag die Grenze von 200 Millionen 

Euro Nettoumsatzerlösen während des vorangegangenen Geschäftsjahres über-

schritten wird. 

3) Abs. 2 ist nur anzuwenden, wenn das Drittlandunternehmen kein Toch-

terunternehmen im Sinne von Abs. 1 hat und die Zweigniederlassung im vorange-

gangenen Geschäftsjahr Nettoumsatzerlöse von mehr als 200 Millionen Euro er-

zielt hat. Als Nettoumsatzerlöse gelten dabei die Erträge gemäss der Definition 

durch die bzw. im Sinne der Rechnungslegungsgrundsätze, auf deren Grundlage 

die Abschlüsse des Unternehmens erstellt werden. 

4) Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 gelten nur für die diesen Absätzen unterliegenden 

Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen, wenn das Drittlandunterneh-

men auf konsolidierter Ebene oder, falls dies nicht zutrifft, auf Einzelebene in den 

beiden letzten aufeinander folgenden Geschäftsjahren im Europäischen 
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Wirtschaftsraum Nettoumsatzerlöse von jeweils mehr als 450 Millionen Euro er-

zielt hat. Abs. 3 Satz 2 findet Anwendung. 

4a) Handelt es sich beim Drittlandunternehmen um eine Beteiligungsgesellschaft 

mit Tochterunternehmen, deren Geschäftsmodelle und Tätigkeiten voneinander 

unabhängig sind, so können die Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen, 

abweichend von Abs. 1 und 2, beschliessen, den in Abs. 1 und 2 genannten Nach-

haltigkeitsbericht nicht zu veröffentlichen und nicht zugänglich zu machen. 

Art. 1121 Abs. 3a bis 3d 

3a) Stellt das Bericht erstattende Unternehmen bei der konsolidierten Nach-

haltigkeitsberichterstattung nach Abs. 1 erhebliche Unterschiede zwischen den 

Risiken für die Gesamtheit der in die konsolidierte Jahresrechnung einbezogenen 

Unternehmen oder Auswirkungen dieser Gesamtheit und den Risiken für ein oder 

mehrere Tochterunternehmen oder Auswirkungen eines oder mehrerer Tochter-

unternehmen fest, so muss es gegebenenfalls ein hinreichendes Verständnis der 

Risiken für das betreffende bzw. die betreffenden Tochterunternehmen und Aus-

wirkungen des betreffenden Tochterunternehmens bzw. der betreffenden Toch-

terunternehmen vermitteln. Die Unternehmen geben an, welche in die Konsoli-

dierung einbezogenen Tochterunternehmen von der jährlichen oder konsolidier-

ten Nachhaltigkeitsberichterstattung nach Art. 1096g bzw. Abs. 1 iVm Art. 1096g 

befreit sind. Abweichend von Abs. 1 gelten zudem folgende Erleichterungen: 

1. Das Bericht erstattende Mutterunternehmen kann bei der konsolidierten 

Nachhaltigkeitsberichterstattung nach Abs. 1 beschliessen, die in Abs. 1 ge-

nannten Angaben zu Unternehmen, die Gegenstand einer Übernahme oder 

einer Fusion sind, nicht in den konsolidierten Jahresbericht für das betref-

fende Geschäftsjahr aufzunehmen, wenn sich die Zusammensetzung der 
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Gruppe während des Geschäftsjahres aufgrund von Übernahmen oder Fusi-

onen von Unternehmen geändert hat; 

2. Das Bericht erstattende Mutterunternehmen kann bei der konsolidierten 

Nachhaltigkeitsberichterstattung nach Abs. 1 beschliessen, die in Abs. 1 ge-

nannten Angaben über Tochterunternehmen, die die Gruppe während des 

Geschäftsjahres verlassen, nicht in den konsolidierten Jahresbericht aufzu-

nehmen. 

Ein Mutterunternehmen, das die in Ziff. 1 oder 2 genannten Optionen aus-

übt, gibt jedes bedeutende Ereignis an, das sich während des Geschäftsjahres auf 

das Tochterunternehmen ausgewirkt hat und das sich auf die Auswirkungen, Risi-

ken oder Chancen der Gruppe im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsaspekten 

auswirkt. 

3b) Wenn ein Mutterunternehmen die Anforderungen an die konsolidierte 

Nachhaltigkeitsberichterstattung nach Abs. 1 und 3a erfüllt, wird davon ausgegan-

gen, dass es die Anforderungen von Art. 1096 Abs. 3a sowie Art. 1096b bis 1096e 

und 1096g erfüllt. Bericht erstattende Mutterunternehmen, bei denen es sich um 

Beteiligungsgesellschaften mit Tochterunternehmen handelt, deren Geschäfts-

modelle und Tätigkeiten voneinander unabhängig sind, können beschliessen, die 

in Abs. 1 genannten Informationen nicht in ihren konsolidierten Jahresbericht auf-

zunehmen. 

3d) Unternehmen, die den Anforderungen an die konsolidierte Nachhaltig-

keitsberichterstattung nach Abs. 1 und 3a bis 3c unterliegen, stellen ihren konso-

lidierten Jahresbericht in dem in Art. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 

dargelegten einheitlichen elektronischen Berichtsformat auf und zeichnen ihre 

konsolidierte Nachhaltigkeitsberichtserstattung, einschliesslich der Angaben nach 

Art. 8 der Verordnung (EU) 2020/852, gemäss dem in jener Delegierten 
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Verordnung dargelegten elektronischen Berichtsformat aus. Bis solche Vorschrif-

ten über die Auszeichnung im Wege der genannten delegierten Verordnung erlas-

sen wurden, sind Unternehmen nicht verpflichtet, ihre Nachhaltigkeitsberichter-

stattung auszuzeichnen. 

Art. 1131 Abs. 2a 

2a) Als Nettoumsatzerlös gilt bei Banken und Wertpapierfirmen die Summe 

aus den Positionen „Zinsertrag“, „Laufende Erträge aus Wertpapieren“, „Ertrag 

aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft“, „Erfolg aus Finanzgeschäf-

ten“ und „Übriger ordentlicher Ertrag“ der Erfolgsrechnung. 

Art. 1137 Abs. 3 

3) Als Nettoumsatzerlös gilt bei Versicherungsunternehmen der Betrag der 

Position „Gebuchte Bruttoprämien“ in der Erfolgsrechnung. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender EWR-Rechtsvorschriften:  

a) Richtlinie (EU) 2026/470 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. Februar 2026 zur Änderung der Richtlinien 2006/43/EG, 2013/34/EU, 

(EU) 2022/2464 und (EU) 2024/1760 im Hinblick auf bestimmte 

Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die 

Sorgfaltspflichten von Unternehmen (ABl. L 2026/470 vom 26.2.2026); 
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III. 

Inkrafttreten und Anwendbarkeit 

1) Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-

dumsfrist am … in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundmachung. 

2) Die Vorschriften über die Nachhaltigkeitsberichterstattung und konsoli-

dierte Nachhaltigkeitsberichterstattung sind erstmals anwendbar auf Geschäfts-

jahre, die am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnen für: 

a) Gesellschaften, bei denen am Bilanzstichtag die Grenze sowohl von 450 Mil-

lionen Euro Nettoumsatzerlösen als auch von durchschnittlich 1’000 Be-

schäftigten während des vorangegangenen Geschäftsjahres überschritten 

wird; 

b) Mutterunternehmen einer Gruppe, bei der am Bilanzstichtag auf konsoli-

dierter Basis die Grenze sowohl von 450 Millionen Euro Nettoumsatzerlösen 

als auch von durchschnittlich 1’000 Beschäftigten während des Geschäfts-

jahres überschritten wird. 

3) Die Vorschriften über die Nachhaltigkeitsberichterstattung und konsoli-

dierte Nachhaltigkeitsberichterstattung sind anwendbar auf Geschäftsjahre, die 

zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Dezember 2026 beginnen für: 

a) grosse Gesellschaften im Sinne von Art. 1064 Abs. 3, bei denen es sich um 

Unternehmen von öffentlichem Interesse im Sinne von Art. 1138g Abs. 1 

handelt und die am Bilanzstichtag die durchschnittliche Zahl von 500 wäh-

rend des Geschäftsjahres Beschäftigten überschreiten; 

b) Unternehmen von öffentlichem Interesse im Sinne von Art. 1138g Abs. 1, bei 

denen es sich um Mutterunternehmen einer grossen Gruppe handelt, die 

nach Art. 1101 Abs. 1 verpflichtet sind, einen konsolidierten 
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Geschäftsbericht zu erstellen und die am Bilanzstichtag auf konsolidierter 

Basis die durchschnittliche Zahl von 500 während des Geschäftsjahres Be-

schäftigten überschreiten. 

4) Abweichend von Abs. 3 sind für die dort genannten Unternehmen die Vor-

schriften über die Nachhaltigkeitsberichterstattung und konsolidierte Nachhaltig-

keitsberichterstattung anwendbar auf Geschäftsjahre, die zwischen dem 1. Januar 

2024 und dem 31. Dezember 2024 beginnen, wenn diese am Bilanzstichtag die 

Grenze von entweder 450 Millionen Euro Nettoumsatzerlösen oder von durch-

schnittlich 1’000 Beschäftigten während des vorangegangenen Geschäftsjahres al-

leine oder auf konsolidierter Basis nicht überschreiten. 
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7.2 Gesetz über die Abänderung des Wirtschaftsprüfergesetzes 

Gesetz 

vom ... 

über die Abänderung des Wirtschaftsprüfergesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Wirtschaftsprüfergesetz (WPG) vom 5. Dezember 2018, LGBl. 2019 Nr. 

17, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 8 Abs. 2 

2) Die praktische Betätigung nach Abs. 1 hat drei Jahre zu dauern, wobei da-

von mindestens zwei Drittel bei einem in einem EWRA-Vertragsstaat zugelassenen 

Wirtschaftsprüfer oder einer zugelassenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder 

bei einem von der eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde zugelassenen Revi-

sionsexperten bzw. einem zugelassenen staatlich beaufsichtigten Revisionsunter-

nehmen absolviert werden müssen. 
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Art. 9 Abs. 3a 

3a) Die Wirtschaftsprüferprüfung kann, wenn sie nicht bestanden wird, frühes-

tens nach Ablauf eines Jahres wiederholt werden. Wird auch die zweite Prüfung 

nicht bestanden, so kann eine letzte Wiederholung der gesamten Wirtschafts-

prüferprüfung frühestens nach Ablauf von drei Jahren nach der ersten Prüfung 

stattfinden. Eine Zulassung zu einer Prüfung nach diesem Gesetz ist danach nicht 

mehr möglich. 

Art. 14 Abs. 2 

2) Dem Antrag sind die zum Nachweis der Voraussetzungen nach Art. 5 oder 

13 erforderlichen Unterlagen einschliesslich eines Lebenslaufs beizufügen. Die 

FMA kann ergänzende Informationen und Unterlagen einfordern sowie bei fremd-

sprachigen Unterlagen eine beglaubigte Übersetzung verlangen. Die Unterlagen 

zum Nachweis der Vertrauenswürdigkeit dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als 

drei Monate sein. 

Überschrift vor Art. 16a 

Bbis. Anerkennung für Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichtserstattung 

Art. 16a  

Anerkennung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

durch die FMA 

1) Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, welche Prüfun-

gen der Nachhaltigkeitsberichterstattungen durchführen, bedürfen für diese Tä-

tigkeit der Anerkennung durch die FMA. 
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2) Wirtschaftsprüfer werden für Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichter-

stattungen anerkannt, wenn: 

a) sie über eine Bewilligung nach diesem Gesetz verfügen;  

b) sie nach Absolvierung einer zumindest teilweisen schriftlichen Prüfung über 

gründliche Kenntnisse auf dem Fachgebiet der Erstellung und Prüfung der 

Nachhaltigkeitsberichterstattungen verfügen; und 

c) sie eine mindestens achtmonatige praktische Betätigung bei einem in einem 

EWRA-Vertragsstaat oder der Schweiz zugelassenen Prüfer für Nachhaltig-

keitsberichterstattungen nachweisen, welche die Mitwirkung an Prüfungen 

von Nachhaltigkeitsberichten oder an anderen nachhaltigkeitsbezogenen 

Dienstleistungen umfasst hat. 

3) Wirtschaftsprüfungsgesellschaften werden für Prüfungen der Nachhaltig-

keitsberichterstattungen anerkannt, wenn: 

a) sie über eine Bewilligung nach diesem Gesetz verfügen; und 

b) mindestens einer der im Namen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätigen 

Wirtschaftsprüfer zur Durchführung von Prüfungen der Nachhaltigkeitsbe-

richterstattungen berechtigt ist. 

4) Die FMA widerruft die Anerkennung nach Abs. 2 oder 3, wenn: 

a) die Voraussetzungen nach Abs. 2 oder 3 nicht mehr erfüllt sind; oder 

b) der Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Pflichten 

nach diesem Gesetz schwerwiegend, wiederholt oder systematisch verletzt 

hat. 

5) Eine Anerkennung erlischt, wenn der Wirtschaftsprüfer oder die Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft schriftlich darauf verzichtet. Ein schriftlicher Verzicht 
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ist erst zulässig, wenn der Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft sämtliche Aufträge zur Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung been-

det hat. 

6) Die Regierung kann das Nähere über die Anerkennung von Wirtschafts-

prüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften für Prüfungen der Nachhaltig-

keitsberichterstattungen mit Verordnung regeln. 

Art. 16b 

Antrag auf Anerkennung 

1) Jeder Antrag auf Anerkennung für Prüfungen der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattungen ist bei der FMA schriftlich einzubringen und hat die Voraussetzungen 

für die Anerkennung nach Art. 16a hinreichend zu dokumentieren. 

2) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. Sie kann insbe-

sondere die für den Antrag erforderlichen Angaben und Unterlagen regeln. 

Art. 16c 

Entscheidung über den Antrag auf Anerkennung 

1) Die Anerkennung ist bei sonstiger Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Sie 

kann erforderlichenfalls mit entsprechenden Bedingungen und Auflagen versehen 

werden. 

2) Die FMA entscheidet über einen Antrag auf Anerkennung binnen sechs 

Wochen nach Eingang des vollständigen Antrags. In ausserordentlichen Fällen 

kann die FMA diese Frist angemessen verlängern. Wurden binnen zwölf Monaten 

nach Eingang des Antrags nicht alle erforderlichen Angaben und Unterlagen vom 

Antragsteller übermittelt, hat die FMA den Antrag zurückzuweisen. 
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Art. 19 Abs. 1 Bst. fbis und Abs. 2 Bst. kbis 

1) Der Eintrag von Wirtschaftsprüfern enthält folgende Angaben: 

fbis) gegebenenfalls die Anerkennung für Prüfungen der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattungen; 

2) Der Eintrag von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften enthält folgende An-

gaben: 

kbis) gegebenenfalls die Anerkennung für Prüfungen der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattungen; 

Art. 60 Abs. 5 

5) Im Übrigen finden auf die Durchführung der Eignungsprüfung Art. 9 Abs. 

2 und 3a sinngemäss Anwendung. 

Art. 70 Abs. 3 

3) Nach Eintritt der Rechtskraft der Bewilligung erfolgt die Eintragung der 

juristischen Person im Register nach Art. 17 ff. 

Art. 71a 

Melde- und Auskunftspflichten 

1) Nach Art. 70 bewilligte juristische Personen mit Sitz in der Schweiz haben 

der FMA jede Änderung der Bewilligungsvoraussetzungen, insbesondere Ände-

rungen, die für die Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit nach Art. 6 erforderlich 

sind, unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
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2) Der FMA sind auf Verlangen alle Informationen und Unterlagen zur Ver-

fügung zu stellen sowie alle Auskünfte zu erteilen, die sie zur Erfüllung ihrer Auf-

gaben benötigt. 

Art. 74 Abs. 2a 

2a) Drittlandsprüfer dürfen für Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstat-

tungen nur registriert werden, wenn sie die Anerkennungsvoraussetzungen erfül-

len, die denen nach Art. 16a gleichwertig sind. 

Art. 112a Abs. 2 und 4  

Aufgehoben 

Art. 112b 

Übergangsbestimmungen betreffend Drittlandsprüfer 

1) Auf Prüfungsvermerke zur jährlichen oder konsolidierten Nachhaltigkeits-

berichterstattung, die für Geschäftsjahre ausgestellt werden, die zwischen dem 

1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 2030 beginnen, finden Art. 74 und 75 keine 

Anwendung, wenn der Drittlandsprüfer der FMA Folgendes vorlegt: 

a) Name und Anschrift des Drittlandsprüfers und Angaben zur rechtlichen 

Struktur; 

b) die Erklärung, dass der Drittlandsprüfer, der den Prüfungsvermerk unter-

zeichnet, Kenntnisse im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung und 

deren Bestätigung erworben hat, sowie Informationen über den Stand die-

ser Kenntnisse; 

c) falls der Drittlandsprüfer einem Netzwerk angehört, eine Beschreibung die-

ses Netzwerks; 



55 

d) die Standards für die Bestätigung und Anforderungen im Zusammenhang 

mit der Unabhängigkeit, die auf die betreffende Bestätigung der Nachhaltig-

keitsberichterstattung angewandt wurden; 

e) eine Beschreibung des internen Qualitätskontrollsystems des Drittlandsprü-

fers, das die Bewertung der Nachhaltigkeitsberichterstattung abdeckt; und 

f) die Angabe, ob und wann die letzte Qualitätssicherungsprüfung des Dritt-

landsprüfers im Rahmen der Aufträge zur Bestätigung der Nachhaltigkeit 

durchgeführt wurde, sowie die erforderlichen Informationen über das Er-

gebnis dieser Qualitätssicherungsprüfung. 

2) Nach Erhalt der in Abs. 1 aufgeführten Informationen registriert die FMA 

den betreffenden Drittlandsprüfer für die Zwecke der Bestätigung von Nachhaltig-

keitsberichterstattung und macht deutlich, dass die Registrierung im Rahmen der 

in Abs. 1 festgelegten vorübergehenden Registrierungsregelung erfolgt ist. Legt 

der betreffende Drittlandsprüfer die in Abs. 1 aufgeführten Informationen nicht 

vollständig vor, so wird der betreffende Drittlandsprüfer von der FMA nicht regis-

triert. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2026/470 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 24. Februar 2026 zur Änderung der Richt-

linien 2006/43/EG, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 und (EU) 2024/1760 im Hinblick 

auf bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die 

Sorgfaltspflichten von Unternehmen (ABl. L 2026/470 vom 26.2.2026). 
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III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Abänderung 

des Personen- und Gesellschaftsrechts in Kraft. 
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7.3 Gesetz über die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 18. Juni 2004 über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarkt-

aufsichtsgesetz; FMAG), LGBl. 2004 Nr. 175, wird wie folgt abgeändert: 

Anhang 1 Abschnitt I. Ziff. 4 Bst. dbis, nbis und o 

I. Andere Finanzintermediäre 

4. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem Wirt-

schaftsprüfergesetz beträgt für: 

dbis) die Anerkennung zur Durchführung von Prüfungen der Nachhaltigkeitsbe-

richterstattungen: 1 100 Franken; 
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nbis) den Widerruf einer Anerkennung zur Durchführung von Prüfungen der 

Nachhaltigkeitsberichterstattungen: 1 100 Franken; 

o) das Erlöschen einer Bewilligung, Anerkennung oder Registrierung: 550 Fran-

ken; 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Abänderung 

des Personen- und Gesellschaftsrechts in Kraft. 
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7.4 Abänderung des Offenlegungsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 7. März 2024 über die 

Abänderung des Offenlegungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Ziff. III (Inkrafttreten und Anwendbarkeit) des Gesetzes vom 7. März 2024 

über die Abänderung des Offenlegungsgesetzes, LGBl. 2024, Nr. 172, wird wie folgt 

abgeändert: 

2) Die Bestimmungen über die Nachhaltigkeitsberichterstattung bzw. kon-

solidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung nach Art. 3 Abs. 1 Bst. u sowie Art. 4 

Abs. 2 Bst. c, Abs. 5 und 6 sind erstmals anwendbar auf Geschäftsjahre, die am 

oder nach dem 1. Januar 2027 beginnen für Emittenten im Sinne von Art. 3 Abs. 1 

Bst. f, bei denen es sich um Unternehmen oder Mutterunternehmen handelt, wel-

che am Bilanzstichtag allein oder auf konsolidierter Basis die Grenze sowohl von 

450 Millionen Euro bzw. den entsprechenden Gegenwert in anderer Währung 
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Nettoumsatzerlösen als auch von durchschnittlich 1 000 Beschäftigten während 

des Geschäftsjahres überschreiten. 

3) Die Bestimmungen über die Nachhaltigkeitsberichterstattung bzw. kon-

solidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung nach Art. 3 Abs. 1 Bst. u sowie Art. 4 

Abs. 2 Bst. c, Abs. 5 und 6 sind anwendbar auf Geschäftsjahre, die zwischen dem 

1. Januar 2024 und dem 31. Dezember 2026 beginnen für Emittenten im Sinne von 

Art. 3 Abs. 1 Bst. f, bei denen es sich um grosse Unternehmen im Sinne von Art. 

1064 Abs. 3 des Personen- und Gesellschaftsrechts oder um Mutterunternehmen 

einer grossen Gruppe im Sinne von Art. 1101 Abs. 1 des Personen- und Gesell-

schaftsrechts handelt und die am Bilanzstichtag allein oder auf konsolidierter Basis 

die durchschnittliche Zahl von 500 während des Geschäftsjahres Beschäftigten 

überschreiten; 

4) Abweichend von Abs. 3 sind für die dort genannten Emittenten die Best-

immungen über die Nachhaltigkeitsberichterstattung bzw. konsolidierte Nachhal-

tigkeitsberichterstattung anwendbar auf Geschäftsjahre, die zwischen dem 1. Ja-

nuar 2024 und dem 31. Dezember 2024 beginnen, wenn diese am Bilanzstichtag 

die Grenze von entweder 450 Millionen Euro bzw. den entsprechenden Gegen-

wert in anderer Währung Nettoumsatzerlösen oder von durchschnittlich 1’000 Be-

schäftigten während des vorangegangenen Geschäftsjahres alleine oder auf kon-

solidierter Basis nicht überschreiten. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2026/470 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 24. Februar 2026 zur Änderung der 
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Richtlinien 2006/43/EG, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 und (EU) 2024/1760 im Hin-

blick auf bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und 

die Sorgfaltspflichten von Unternehmen (ABl. L 2026/470 vom 26.2.2026). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Abänderung 

des Personen- und Gesellschaftsrechts in Kraft. 





RICHTLINIE (EU) 2026/470 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 24. Februar 2026

zur Änderung der Richtlinien 2006/43/EG, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 und (EU) 2024/1760 im 
Hinblick auf bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die 

Sorgfaltspflichten von Unternehmen

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die Artikel 50 und 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kommission hat in ihrer Mitteilung vom 11. Februar 2025 mit dem Titel „Ein einfacheres und schnelleres 
Europa: Mitteilung über die Umsetzung und Vereinfachung“ ihre Vorstellungen von einer Agenda für Umsetzung und 
Vereinfachung dargelegt, die für die Menschen und Unternehmen vor Ort rasche und sichtbare Verbesserungen mit 
sich bringt. Dies erfordert mehr als eine Politik der kleinen Schritte; die Union muss vielmehr entschlossen handeln, 
um das gesetzte Ziel zu erreichen. Die Kommission, das Europäische Parlament, der Rat, die Behörden der 
Mitgliedstaaten auf allen Ebenen und die Interessenträger müssen zusammenarbeiten, um die Union, die nationalen 
und die regionalen Vorschriften zu straffen und zu vereinfachen und die politischen Strategien wirksamer 
umzusetzen.

(2) Angesichts der erklärten Absicht der Kommission, den Berichtsaufwand zu verringern und die Wettbewerbsfähigkeit 
zu steigern, sollten die Richtlinien 2006/43/EG (3), 2013/34/EU (4), (EU) 2022/2464 (5) und (EU) 2024/1760 (6) des 
Europäischen Parlaments und des Rates geändert und sollte gleichzeitig an den Zielsetzungen in der Mitteilung der 
Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem Titel „Der europäische Grüne Deal“ (im Folgenden „europäischer 
Grüner Deal“) und in der Mitteilung der Kommission vom 8. März 2018 mit dem Titel „Aktionsplan: Finanzierung 
nachhaltigen Wachstums“ (im Folgenden „Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen Wachstums“) festgehalten 
werden.

Amtsblatt 
der Europäischen Union

DE 
Reihe L

2026/470 26.2.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj 1/35

(1) ABl. C, C/2025/4212, 20.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4212/oj.
(2) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. Dezember 2025 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates 

vom 24. Februar 2026.
(3) Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von 

Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und 
zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/ 
oj).

(4) Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 
2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des 
Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(5) Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
von Unternehmen (ABl. L 322 vom 16.12.2022, S. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

(6) Richtlinie (EU) 2024/1760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 über die Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und der Verordnung 
(EU) 2023/2859 (ABl. L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).
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(3) Angesichts der Änderung des Anwendungsbereichs betreffend die Unternehmen, die den Anforderungen an die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen, ist es unverhältnismäßig zu verlangen, dass die Zulassungsan
forderungen für Prüfungsgesellschaften, die Bestätigungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung durchführen 
möchten, den Zulassungsanforderungen für Prüfungsgesellschaften, die Abschlussprüfungen durchführen, gleich
wertig sind. Diese Zulassungsanforderungen betreffen die natürlichen Personen, die die Arbeiten im Namen der 
Prüfungsgesellschaft ausführen, die Mehrheit der von der Prüfungsgesellschaft gehaltenen Stimmrechte und die 
Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs- oder Leitungsorgans der Prüfungsgesellschaft. Prüfungsgesellschaften, die 
Bestätigungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung durchführen möchten, sollten lediglich dafür Sorge tragen 
müssen, dass sie mindestens einen verantwortlichen Nachhaltigkeitspartner benennen, der die Anforderungen für die 
Zwecke der Zulassung erfüllt und der in dem betreffenden Mitgliedstaat als Abschlussprüfer zugelassen ist.

(4) Gemäß Artikel 26a Absatz 1 der Richtlinie 2006/43/EG verpflichten die Mitgliedstaaten die Abschlussprüfer und 
Prüfungsgesellschaften, die Bestätigung der Nachhaltigkeitsberichterstattung unter Beachtung der von der 
Kommission bis zum 1. Oktober 2026 anzunehmenden Standards für die Bestätigung durchzuführen. Einige 
Unternehmen haben Bedenken hinsichtlich der Arbeit der Erbringer von Bestätigungsleistungen geäußert und darauf 
hingewiesen, dass beim Umgang mit spezifischen Risiken und kritischen Problemen, die bei der Bestätigung der 
Nachhaltigkeit auftreten, eine gewisse Flexibilität angezeigt ist. Die Kommission sollte diesen Bedenken bei der 
Ausarbeitung der Standards für die Bestätigung Rechnung tragen. Das Fehlen harmonisierter Standards für die 
Bestätigung trägt zu den Problemen der Unternehmen bei, weshalb die Kommission unbedingt einen geeigneten 
delegierten Rechtsakt erlassen muss. Damit ausreichend Zeit für die Ausarbeitung der Standards für die Bestätigung 
bleibt, sollte die Frist für ihre Annahme auf den 1. Juli 2027 verschoben werden.

(5) Mit Artikel 26a Absatz 3 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2006/43/EG wird der Kommission die Befugnis übertragen, 
nach einer Bewertung, mit der festgestellt werden soll, ob hinreichende Prüfungssicherheit für die Prüfer und für die 
Unternehmen machbar ist, bis zum 1. Oktober 2028 Standards für die Erlangung hinreichender Prüfungssicherheit 
anzunehmen. Um zu verhindern, dass den Unternehmen höhere Kosten für die Bestätigung entstehen, sollte die 
Anforderung zur Annahme von Standards für die Bestätigung gestrichen werden.

(6) Gemäß Artikel 45 der Richtlinie 2006/43/EG müssen die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats Prüfer und 
Prüfungsunternehmen aus Drittländern registrieren, die Prüfungsvermerke zu den Nachhaltigkeitsinformationen von 
Unternehmen aus Drittländern, deren Wertpapiere zum Handel in einem geregelten Markt dieses Mitgliedstaats 
zugelassen sind, erteilen. Die Bedingungen für diese Registrierung betreffen die von der Mehrheit der Mitglieder des 
Verwaltungs- oder Leitungsorgans des Prüfungsunternehmens aus einem Drittland zu erfüllenden Anforderungen, 
die von dem Prüfer aus einem Drittland zu erfüllenden Anforderungen, die zu verwendenden Standards für die 
Bestätigung und die Veröffentlichung eines jährlichen Transparenzberichts durch das Prüfungsunternehmen aus 
einem Drittland. Darüber hinaus müssen die Mitgliedstaaten die registrierten Prüfer und Prüfungsunternehmen aus 
Drittländern ihrem Aufsichtssystem, ihrem Qualitätssicherungssystem sowie ihren Untersuchungen und Sanktionen 
unterwerfen. Angesichts der derzeitigen internationalen Rahmenbedingungen für die Regulierung der Nachhaltig
keitsberichterstattung und deren Bestätigung und in Anbetracht der Tatsache, dass die Registrierung für die 
Gültigkeit dieser Prüfungsvermerke innerhalb der Union erforderlich ist, wäre es unverhältnismäßig zu verlangen, 
dass diese Registrierungsbedingungen in den ersten Jahren der Anwendung der Regelung für die Bestätigung der 
Nachhaltigkeit erfüllt werden müssen. Darüber hinaus hängt die Aufsicht von registrierten Prüfern und 
Prüfungsunternehmen aus Drittländern vom Vorliegen von Gleichwertigkeits- oder Angemessenheitsbeschlüssen 
ab. Daher sollten für einen Übergangszeitraum vereinfachte Registrierungsbedingungen und eine Befreiung von der 
Aufsicht von Prüfern und Prüfungsunternehmen aus Drittländern vorgesehen werden, die Prüfungsvermerke zu den 
Nachhaltigkeitsinformationen von Unternehmen aus Drittländern, deren Wertpapiere zum Handel an einem 
geregelten Markt eines Mitgliedstaats zugelassen sind, erteilen. Die vereinfachte Registrierung sollte unter der 
Bedingung erfolgen können, dass den zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats bestimmte 
Informationen bereitgestellt werden. Die zuständigen Behördensollten die Registrierung ablehnen, wenn diese 
Informationen nicht bereitgestellt werden.
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(7) Gemäß Artikel 19a Absatz 1 der Richtlinie 2013/34/EU müssen große Unternehmen sowie kleine und mittlere 
Unternehmen - mit Ausnahme von Kleinstunternehmen - deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt 
in der Union zugelassen sind, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Einzelebene erstellen und veröffentlichen. In 
dem Bericht mit dem Titel „Die Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit“ wird der Rahmen für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung als eine der „Hauptursachen für den Regelungsaufwand“ bezeichnet und in diesem 
Zusammenhang der Schluss gezogen, dass „die Größe der von der Regulierung betroffenen Unternehmen besser 
berücksichtigt“ werden muss. Um den Berichterstattungsaufwand für Unternehmen zu verringern und die Ziele der 
Berichterstattung auf verhältnismäßigere Weise zu erreichen, sollte die Verpflichtung zur Erstellung und 
Veröffentlichung der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Einzelebene auf Unternehmen mit Nettoumsatzerlösen, 
die 450 000 000 EUR überschreiten, und mit durchschnittlich mehr als 1 000 Beschäftigten während des 
Geschäftsjahres begrenzt werden, gemäß den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2013/34/EU. 
Dieser gezieltere Anwendungsbereich, der auch für Gruppen und Emittenten gelten sollte, wird dafür sorgen, dass die 
Last der verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung auf die größten Unternehmen, Gruppen und Emittenten 
beschränkt ist. Diese Unternehmen, Gruppen und Emittenten verursachen die größten Auswirkungen in den 
Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Gleichzeitig sind sie am besten in der Lage, die mit der 
ESG-Berichterstattung verbundenen Kosten zu tragen. Unternehmen, Gruppen und Emittenten unterhalb des 
festgelegten Schwellenwerts haben weiterhin die Möglichkeit der freiwilligen Nachhaltigkeitsberichterstattung; dies 
wird durch die mit der vorliegenden Richtlinie eingeführten freiwillig anwendbaren Standards für die Nachhaltig
keitsberichterstattung erheblich erleichtert.

(8) Nach Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie 2013/34/EU unterliegen Versicherungsunternehmen und Kreditinstitute, bei 
denen es sich um große Unternehmen oder um kleine und mittlere Unternehmen — mit Ausnahme von 
Kleinstunternehmen — handelt und deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt in der Union 
zugelassen sind, unabhängig von ihrer Rechtsform den in der genannten Richtlinie festgelegten Anforderungen an 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da diese Richtlinie den Anwendungsbereich der Nachhaltigkeitsbericht
erstattung auf Einzelebene beschränkt, sollte eine solche Beschränkung auch für Versicherungsunternehmen und 
Kreditinstitute gelten.

(9) Um für Kohärenz der Rechtsvorschriften für ein nachhaltiges Finanzwesen zu sorgen, ist es wichtig zu prüfen, ob 
Anforderungen in Bezug auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung oder Nachhaltigkeit für den 
Finanzsektor, einschließlich sektorspezifischer Rechtsvorschriften für Finanzdienstleistungen, der Erwartungen 
seitens der Europäischen Aufsichtsbehörden und der Erwartungen im Bereich der Aufsicht auf nationaler Ebene, so 
gestaltet oder angepasst werden sollten, dass sie mit den in der Richtlinie 2013/34/EU festgelegten Pflichten 
hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Einklang stehen. Die Wahrung der Kohärenz, auch in Bezug auf 
Unternehmen, die nicht in den Anwendungsbereich der Artikel 19a und 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, 
erfordert besondere Aufmerksamkeit und möglicherweise Maßnahmen seitens des Europäischen Parlaments, des 
Rates, der Kommission und der Europäischen Aufsichtsbehörden.

(10) Auch wenn die mit dem EFSF-Rahmenvertrag geschaffene Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) von der 
in der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (7) festgelegten Regelung für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß Artikel 8 jener Richtlinie ausgenommen ist, unterliegt die EFSF den in der 
Richtlinie 2013/34/EU festgelegten Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Obwohl die EFSF ein 
großes Unternehmen ist, das in einer in der genannten Richtlinie aufgeführten Rechtsform eingetragen ist, hat sie ein 
Mandat, das weitgehend dem des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM entspricht, nämlich die Finanzstabilität 
in der Union zu wahren, indem sie Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, vorübergehenden finanziellen 
Beistand gewährt. Der ESM unterliegt hingegen keinen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung. 
Daher, damit die EFSF in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung genauso behandelt wird wie der ESM und im 
Sinne einer kohärenten Anwendung der Ausnahmeregelung der Richtlinie 2004/109/EG sollte die EFSF von der in 
der Richtlinie 2013/34/EU vorgesehenen Regelung für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgenommen werden.

(11) Gemäß Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 4 der Richtlinie 2013/34/EU müssen große Unternehmen sowie kleine und 
mittlere Unternehmen — mit Ausnahme von Kleinstunternehmen —, d. h. die Unternehmen, die der 
verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen, über Informationen über die wichtigsten immateriellen 
Ressourcen und über deren Rolle in Bezug auf das Geschäftsmodell und die Wertschöpfung des Unternehmens 
Bericht erstatten. Um für Kohärenz mit dem neuen Anwendungsbereich zu sorgen und die Ziele dieser 
Berichterstattung auf verhältnismäßigere Weise zu erreichen, sollte diese Anforderung nur für Unternehmen mit 
Nettoumsatzerlösen, die 450 000 000 EUR überschreiten, und mit mehr als 1 000 Beschäftigten während des 
Geschäftsjahres gelten.
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(7) Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt 
zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/ 
2004/109/oj).
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(12) Gemäß Artikel 19a Absatz 3 der Richtlinie 2013/34/EU müssen Unternehmen Informationen zu ihrer eigenen 
Geschäftstätigkeit und zu ihrer Wertschöpfungskette berichten. Es ist belegt, dass von Unternehmen in der 
Wertschöpfungskette, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen, ungeachtet der in der genannten Richtlinie 
angeführten bestehenden Beschränkungen in unverhältnismäßigem Ausmaß Informationen durch die berichtspflichtigen 
Unternehmen angefordert werden. Daher müssen Schutzmaßnahmen für Unternehmen in der Wertschöpfungskette 
eingeführt werden, bei denen die Grenze von durchschnittlich 1 000 Beschäftigten während des vorangegangenen 
Geschäftsjahres nicht überschritten wird, um die Belastung für diese Unternehmen zu begrenzen (im Folgenden „geschützte 
Unternehmen“). Die berichtspflichtigen Unternehmen sollten sich zur Bestimmung der Größe der Unternehmen in ihrer 
Wertschöpfungskette auf eine Selbsterklärung dieser Unternehmen stützen können. Es sollte keine weitere Überprüfung 
durch das berichtspflichtige Unternehmen erforderlich sein. Das berichtspflichtige Unternehmen sollte sich jedoch nicht 
auf eine selbst erklärte Größe stützen, deren offensichtliche Unrichtigkeit es kannte oder kennen musste. Wenn 
berichtspflichtige Unternehmen Informationen über ihre Wertschöpfungskette einholen wollen, sollte es ihnen untersagt 
sein, von geschützten Unternehmen Informationen anzufordern, die bestimmte Beschränkungen überschreiten. Bei diesen 
Beschränkungen sollten die Beschränkungen berücksichtigt werden, die in den von der Kommission zu erlassenden 
freiwillig anwendbaren Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung festgelegt sind. Gleichzeitig sollten geschützte 
Unternehmen in der Wertschöpfungskette des berichtspflichtigen Unternehmens das gesetzliche Recht erhalten, die 
Bereitstellung von Informationen, die über diese Beschränkungen hinausgehen, zu verweigern. Um die Wirksamkeit dieses 
Rechts sicherzustellen und zu verhindern, dass kleinere Unternehmen dadurch belastet werden, dass sie proaktiv prüfen 
müssen, ob dieses Recht auf sie zutrifft, sollten berichtspflichtige Unternehmen, die sich dafür entscheiden, Informationen 
zu verlangen, die über diese Beschränkungen hinausgehen, verpflichtet werden sicherzustellen, dass geschützte 
Unternehmen darüber informiert werden, welche zusätzlichen Informationen verlangt werden und dass sie über ein 
gesetzliches Recht verfügen, deren Bereitstellung abzulehnen.Um für die Verhältnismäßigkeit zu sorgen, sollte die 
Anwendung dieser Obergrenze für die Wertschöpfungskette folgendermaßen beschränkt werden: Erstens sollte sie nicht 
den Austausch von Informationen auf freiwilliger Basis, z. B. von Informationen, die gewöhnlich zwischen Unternehmen 
in einer bestimmten Wirtschaftsbranche ausgetauscht werden, verbieten. Zweitens sollte sie nicht etwaige Verpflichtungen 
betreffen, die sich aus Verträgen oder aus Unionsrecht oder nationalem Recht ergeben, Informationen bereitzustellen, die 
nicht über die in dem freiwilligen Standard festgelegten Informationen hinausgehen. Drittens sollte die Obergrenze für die 
Wertschöpfungskette nur für die Erhebung von Informationen zum Zweck der in der Richtlinie 2013/34/EU 
vorgeschriebenen Berichterstattung über Nachhaltigkeitsinformationen gelten. Sie sollte nicht Anforderungen der Union 
zur Durchführung eines Verfahrens zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten oder zur Erhebung von Informationen für andere 
Zwecke, etwa für das Risikomanagement des berichtspflichtigen Unternehmens, betreffen. Bei Unternehmen, die im 
Einklang mit diesen Beschränkungen Bericht erstatten, sollte davon ausgegangen werden, dass sie der Pflicht zur 
Berichterstattung über Informationen zur Wertschöpfungskette gemäß der Richtlinie 2013/34/EU nachkommen. Es ist 
wichtig, dass die berichtspflichtigen Unternehmen von Unternehmen in ihrer Wertschöpfungskette nur die Informationen 
anfordern, die notwendig sind. Es ist insbesondere wichtig, dass sie weniger als die in den freiwillig anwendbaren Standards 
angegebenen Informationen anfordern, wenn sie nicht alle in diesen Standards angegebenen Informationen benötigen. Die 
Erbringer von Bestätigungsleistungen sollten bei der Erstellung ihres Bestätigungsurteils den für Unternehmen in der 
Wertschöpfungskette vorgesehenen Schutz beachten. Da möglicherweise nicht immer alle erforderlichen Informationen 
von Unternehmen in der Wertschöpfungskette zur Verfügung stehen, sollte das berichtspflichtige Unternehmen darüber 
hinaus in der Lage sein, die Berichtspflichten in Bezug auf Informationen zur Wertschöpfungskette zu erfüllen, indem es 
Informationen verwendet, die es direkt von den Unternehmen in seiner Wertschöpfungskette erhalten hat, oder indem es 
gegebenenfalls Schätzungen für diese Informationen nutzt.

(13) Angesichts der Änderung der in der Richtlinie (EU) 2022/2464 festgelegten verschiedenen Anwendungsdaten sollte 
die Richtlinie 2013/34/EU geändert werden, um den dreijährigen Übergangszeitraum zu vereinfachen und zu 
präzisieren, dass er zu dem Zeitpunkt beginnt, ab dem ein Unternehmen verpflichtet ist, Nachhaltigkeits
informationen gemäß der Richtlinien 2013/34/EU und (EU) 2022/2464 zu berichten.

(14) Es gibt Umstände, unter denen es Unternehmen — vorbehaltlich einer Bestätigung — erlaubt sein sollte, bei der 
Anwendung der Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung bestimmte Informationen auszulassen. 
Diese Umstände sollten weiter ausgeführt und präzisiert werden. Erstens könnte die Offenlegung von 
Nachhaltigkeitsinformationen in bestimmten Fällen einen erheblichen Nachteil für die Marktstellung eines 
Unternehmens bewirken. In solchen Fällen sollte es dem Unternehmen gestattet sein, diese Informationen 
auszulassen, sofern spezifische Bedingungen für die Auslassung erfüllt sind, damit sichergestellt wird, dass diese Fälle 
die Ausnahme bleiben und dass die Interessen der Nutzer der berichteten Nachhaltigkeitsinformationen auch 
angemessen geschützt sind. In diesem Zusammenhang stellt die Tatsache, dass Drittlandsunternehmen nicht 
verpflichtet sind, dieselben Informationen zu berichten, keinen erheblichen Nachteil für die Marktstellung des 
berichtspflichtigen Unternehmens dar. Zweitens sollten Unternehmen die Möglichkeit haben, Informationen zum 
geistigen Kapital und geistigen Eigentum, zu Know-how, zu technischen Informationen oder zu Innovations
ergebnissen auszulassen, die als Geschäftsgeheimnis im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (8) einzustufen wären. Drittens sollte es Unternehmen gestattet sein, Verschlusssachen 
auszulassen. Schließlich könnte es durchaus Informationen geben, die aus Gründen vertraulich behandelt werden 
sollten, die nicht im Zusammenhang mit geschäftlichen Nachteilen, dem Geschäftsgeheimnis oder der Einstufung als 
Verschlusssache stehen. Insbesondere sollte es Unternehmen freistehen, Informationen auszulassen, die nach anderen 
Rechtsakten der Union oder nationalen Rechtsvorschriften vor unbefugtem Zugriff oder unbefugter Offenlegung 
geschützt werden sollen. Darüber hinaus sollten die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
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(8) Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows 
und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und 
Offenlegung (ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj).
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Unternehmen nicht verpflichten, Informationen offenzulegen, die die Privatsphäre natürlicher Personen oder die 
Sicherheit natürlicher oder juristischer Personen beeinträchtigen würden. Dies ist angesichts des derzeitigen 
geopolitischen Kontexts ganz besonders wichtig. Insbesondere Unternehmen des Verteidigungssektors benötigen 
einen Ermessensspielraum, um sensible Informationen zurückhalten zu können, deren Offenlegung ihre eigene 
Sicherheit oder die Sicherheit anderer juristischer Personen, einschließlich Mitgliedstaaten, beeinträchtigen könnte.

(15) Artikel 29c Absatz 1 der Richtlinie 2013/34/EU ermächtigt die Kommission, begrenzte Standards zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung anzunehmen, in denen die Informationen dargelegt werden, die von kleinen und 
mittleren Unternehmen, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt in der Union zugelassen sind, 
kleinen, nicht komplexen Instituten, firmeneigenen Versicherungsunternehmen und firmeneigenen Rückver
sicherungsunternehmen, die sich auf die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 19a Absatz der genannten Richtlinie 
stützen und nur begrenzte Nachhaltigkeitsberichterstattung vornehmen, zu berichten sind. Da kleine und mittlere 
Unternehmen, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt in der EU zugelassen sind, von der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgenommen werden sollten, sollte die Befugnis der Kommission zum Erlass 
delegierter Rechtsakte zur Festlegung von Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung dieser kleinen und 
mittleren Unternehmen gestrichen werden. Folglich sollten Bezugnahmen auf Artikel 29c der Richtlinie 2013/34/EU 
aus der genannten Richtlinie gestrichen werden.

(16) Gemäß Artikel 19a Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU können kleine und mittlere Unternehmen — mit Ausnahme 
von Kleinstunternehmen —, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt in der Union zugelassen 
sind, beschließen, sich in den ersten beiden Jahren der Anwendung der Regelung für die Nachhaltigkeitsbericht
erstattung nicht an dieser zu beteiligen. Da diese Richtlinie kleine und mittlere Unternehmen von er Regelung für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung ausnimmt, sollte die Bestimmung über eine solche zweijährige Ausnahmeregelung 
gestrichen werden.

(17) Gemäß Artikel 29a Absatz 1 der Richtlinie 2013/34/EU müssen Mutterunternehmen von Gruppen einer 
bestimmten Größe eine Nachhaltigkeitsberichterstattung auf konsolidierter Ebene erstellen und veröffentlichen. Es ist 
jedoch angezeigt, die Flexibilität im Falle von Beteiligungsgesellschaften zu erhöhen. Insbesondere wenn eine Gruppe 
dieser Größe nur aufgrund der unterschiedlichen Vermögensanlagen einer Beteiligungsgesellschaft besteht, könnte 
die konsolidierte Berichterstattung Schwierigkeiten in der Praxis und Belastungen mit sich bringen und für andere 
Marktteilnehmer von begrenztem Nutzen sein. Folglich sollten Beteiligungsgesellschaften, die Mutterunternehmen 
solcher Gruppen sind, wählen können, ob sie konsolidierte Nachhaltigkeitsinformationen berichten oder diese 
Informationen weglassen. Diese Option sollte im Hinblick auf ihr Ziel streng begrenzt werden. Sie sollte nur 
Anwendung finden, wenn das Mutterunternehmen der Definition einer Beteiligungsgesellschaft entspricht, 
einschließlich der Anforderung, sich nicht direkt oder indirekt in die Verwaltung der Tochterunternehmen 
einzumischen, unbeschadet seiner Rechte als Anteilseigner. Zu diesen Rechten gehört das Stimmrecht in 
Hauptversammlungen, das sich je nach den nationalen gesellschaftsrechtlichen Vorschriften u. a. auf die Ernennung 
von Mitgliedern der Leitungs-, Verwaltungs- und Aufsichtsorgane der Unternehmen, an denen Beteiligungen 
bestehen, beziehen könnte, um für die ordnungsgemäße Überwachung und den Schutz dieser Investitionen zu 
sorgen. Darüber hinaus sollten Beteiligungsgesellschaften diese Möglichkeit nur haben, wenn sie Beteiligungen an 
Unternehmen halten, deren Geschäftsmodelle und Tätigkeiten voneinander unabhängig sind. Dies schließt Fälle aus, 
in denen Tochterunternehmen von Beteiligungsgesellschaften durch ihre Geschäftstätigkeit eng miteinander 
verbunden sind, z. B. wenn die Tätigkeiten einer Tochtergesellschaft die Tätigkeiten einer anderen Tochtergesellschaft 
ermöglichen oder unmittelbar unterstützen. Schließlich sollte diese Option nicht die Berichtspflichten berühren, die 
für andere Unternehmen der Gruppe gelten könnten, z. B. wenn ein Unternehmen der Gruppe als solches in den 
Anwendungsbereich von Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fällt.

(18) Mit der Richtlinie (EU) 2022/2464 werden bestimmte Unternehmen verpflichtet, gemäß den verbindlichen 
Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (European Sustainability Reporting Standards — ESRS) 
über Nachhaltigkeitsinformationen Bericht zu erstatten. Im Juli 2023 hat die Kommission das erste Paket von ESRS 
verabschiedet. Um die Nachhaltigkeitsberichterstattung zügig zu vereinfachen und zu straffen, wird die Kommission 
innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie einen delegierten Rechtsakt zur 
Überarbeitung des ersten Paketes von ESRS erlassen, um die ESRS folgendermaßen grundlegend zu überarbeiten: 
i) Datenpunkte, die als am wenigsten wichtig für die allgemeine Nachhaltigkeitsberichterstattung angesehen werden, 
sollen wegfallen; ii) quantitative Datenpunkte sollen soweit wie möglich Vorrang vor erläuterndem Text erhalten; 
iii) es sollte genauer zwischen obligatorischen und freiwilligen Datenpunkten unterschieden werden; iv) es soll klar 
angegeben werden, wie der Grundsatz der Wesentlichkeit anzuwenden ist, damit Unternehmen lediglich verpflichtet 
sind, wesentliche Informationen zu berichten, und damit das Risiko, dass Erbringer von Bestätigungsleistungen 
Unternehmen versehentlich dazu anhalten, Informationen zu berichten, die nicht erforderlich sind, oder übermäßige 
Ressourcen für das Verfahren zur Bewertung der Wesentlichkeit aufzuwenden, gesenkt wird; v) die Kohärenz mit 
anderen Unionsrechtsvorschriften einschließlich der Vorschriften für Finanzdienstleistungen soll verbessert werden; 
vi) die Interoperabilität mit globalen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung soll im größtmöglichen 
Umfang berücksichtigt werden. Die Überarbeitung wird Bestimmungen präzisieren, die möglicherweise 
missverständlich sind und die Struktur und Abfassung der Standards vereinfachen. Darüber hinaus nimmt sie alle 
weiteren Änderungen vor, die aufgrund der Erfahrungen mit der Anwendung der ESRS für notwendig erachtet 
werden könnten. In den Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung sollte auch berücksichtigt werden, dass es 
für Unternehmen nicht immer problemlos möglich ist, Informationen bei Akteuren entlang ihrer gesamten 
Wertschöpfungskette einzuholen, insbesondere bei Akteuren, die nicht den Anforderungen an die Nachhaltigkeits
berichterstattung unterliegen, und bei Lieferanten aus Schwellenländern und aufstrebenden Märkten.
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(19) Wenn sich die Zusammensetzung einer Gruppe während des Geschäftsjahres aufgrund des Erwerbs oder der 
Verschmelzung von Unternehmen ändert, könnte die Einbeziehung dieser Unternehmen in den Prozess der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung für dasselbe Geschäftsjahr mehr Zeit in Anspruch nehmen und administrative 
Herausforderungen mit sich bringen. Daher sollte das Mutterunternehmen, das den Anforderungen an die 
konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegt, die Möglichkeit haben, die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
für solche neu erworbenen oder übernommenen Unternehmen auf das folgende Geschäftsjahr zu verschieben. 
Darüber hinaus wäre es, wenn ein Unternehmen während des Geschäftsjahres aus einer Gruppe ausscheidet, 
unverhältnismäßig, von dem Mutterunternehmen, das den Anforderungen an die konsolidierte Nachhaltigkeitsbe
richterstattung unterliegt, die Vorlage von Nachhaltigkeitsinformationen über jenes Unternehmen für dasselbe 
Geschäftsjahr zu verlangen. Daher sollte dem Mutterunternehmen gestattet werden, die Nachhaltigkeitsinforma
tionen über das aus der Gruppe ausgeschiedene Unternehmen nicht in den konsolidierten Lagebericht für das 
betreffende Geschäftsjahr aufzunehmen. Da sich bestimmte Ereignisse, die die erworbenen oder übernommenen 
Unternehmen oder die aus der Unternehmensgruppe ausgeschiedenen Unternehmen betreffen, dennoch einen 
Einfluss auf die Auswirkungen, Risiken oder Chancen der Gruppe in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte haben 
könnten, sollte von dem Mutterunternehmen, das sich dafür entscheidet, für ein Geschäftsjahr keine Nachhaltig
keitsinformationen über diese Unternehmen vorzulegen, verlangt werden, diese wichtigen Ereignisse in seinem 
konsolidierten Lagebericht anzugeben.

(20) Mit Artikel 29b Absatz 1 Unterabsatz 3 der Richtlinie 2013/34/EU wird der Kommission die Befugnis übertragen, 
im Wege delegierter Rechtsakte sektorspezifische Standards für die Berichterstattung anzunehmen, wobei das erste 
Paket solcher Standards bis zum 30. Juni 2026 erlassen werden soll. Um zu verhindern, dass Unternehmen 
zunehmend mehr vorgeschriebene Datenpunkte berichten müssen, sollte diese Befugnis gestrichen werden. 
Abhängig von der Nachfrage durch Unternehmen, die den in der Richtlinie 2013/34/EU genannten Anforderungen 
an die Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen, könnte die Kommission Unternehmen unterstützen, indem sie 
sektorspezifische Leitlinien bereitstellt, die die Anwendung der ESRS in einer bestimmten Wirtschaftsbranche 
veranschaulichen und erleichtern, einschließlich Leitlinien für die Durchführung der Bewertung der doppelten 
Wesentlichkeit mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsaspekte zu ermitteln, bei denen davon auszugehen ist, dass sie für ein 
typisches Unternehmen, das in der betreffenden Branche tätig ist, wesentlich sind. Solche etwaigen Leitlinien sollten 
sich auf Konsultationen der einschlägigen Interessenträger stützen. In geeigneten Fällen könnten einschlägige 
internationale Standards berücksichtigt werden.

(21) Nach Artikel 29b Absatz 4 der Richtlinie 2013/34/EU dürfen in den Standards für die Nachhaltigkeitsbericht
erstattung keine Angaben festgelegt werden, die Unternehmen verpflichten würden, Informationen von kleinen und 
mittleren Unternehmen in ihrer Wertschöpfungskette einzuholen, die über die Informationen hinausgehen, die 
gemäß den Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für kleine und mittlere Unternehmen, deren 
Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt in der Union zugelassen sind, anzugeben sind. Da diese 
Richtlinie kleine und mittlere Unternehmen, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt in der Union 
zugelassen sind, von der Nachhaltigkeitsberichterstattung ausnimmt, und im Bestreben, den Meldeaufwand für 
Unternehmen in der Wertschöpfungskette, die nicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, zu 
verringern, sollten die Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung keine Offenlegungen verlangen, die es 
erfordern würden, bei Unternehmen in der Wertschöpfungskette mit durchschnittlich nicht mehr als 1 000 Be
schäftigten während des Geschäftsjahres Informationen einzuholen, die über die Informationen hinausgehen, die 
gemäß den freiwilligen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen offenzulegen sind, die 
nicht zur Berichterstattung über ihre Nachhaltigkeit verpflichtet sind.

(22) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, einen delegierten Rechtsakt zu erlassen, in dem freiwillig 
anwendbare Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von geschützten Unternehmen festgelegt werden. 
Diese Standards sollten in einem angemessenen Verhältnis zu den Kapazitäten und Merkmalen dieser Unternehmen 
stehen und für diese relevant sein sowie dem Umfang und der Komplexität ihrer Tätigkeiten angemessen sein. 
Andere Unternehmen, die nicht selbst zur Berichterstattung über Nachhaltigkeitsinformationen verpflichtet sind, 
sollten sich ebenfalls für die Anwendung dieser Standards entscheiden können. In den freiwillig anwendbaren 
Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung sollte eine vereinfachte Sprache verwendet und dem Prinzip 
„Vorfahrt für KMU“ Rechnung getragen werden, wobei ein modularer Ansatz verwendet werden sollte, der 
Flexibilität und ein schrittweises Vorgehen bei den Offenlegungen ermöglicht. Die freiwillig anwendbaren Standards 
für die Nachhaltigkeitsberichterstattung sollten so weit wie möglich der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (9) Rechnung tragen. In diesen Standards sollte, wenn möglich, auch die 
Struktur für die Präsentation der Informationen festgelegt werden. Bis zur Annahme freiwillig anwendbarer 
Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung durch die Kommission können Unternehmen, die freiwillig 
Nachhaltigkeitsinformationen berichten, dies im Einklang mit der Empfehlung (EU) 2025/1710 der Kommission (10)
tun, die auf dem von der EFRAG erarbeiteten freiwilligen Standard für KMU (VSME-Standard) beruht. Zur Sicherung 
von Kontinuität und Verhältnismäßigkeit sollten die freiwillig anwendbaren Standards für die Nachhaltigkeitsbe
richterstattung, die die Kommission im Wege eines delegierten Rechtsakts erlässt, auf diese Empfehlung gestützt sein.
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(9) Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige 
Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG (ABl. L 342 
vom 22.12.2009, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/oj).

(10) Empfehlung (EU) 2025/1710 der Kommission vom 30. Juli 2025 für einen Standard für die freiwillige Nachhaltigkeitsbericht
erstattung kleiner und mittlerer Unternehmen (ABl. L, 2025/1710, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj).
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(23) Damit die freiwillig anwendbaren Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung weiterhin mit den für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung relevanten Entwicklungen im Einklang stehen, sollte die Kommission diese 
Standards mindestens alle vier Jahre überprüfen. Bei der Durchführung dieser Überprüfung sollte die Kommission 
Entwicklungen, die für die Nachhaltigkeitsberichterstattung relevant sind, sowie die Frage gebührend berück
sichtigen, ob die Standards es Unternehmen ermöglichen, relevante Ziele zu erreichen, einschließlich i) der 
Bereitstellung von Informationen, die dem Datenbedarf von Unternehmen entsprechen, die Nachhaltigkeits
informationen von ihren Lieferanten anfordern, ii) der Bereitstellung von Informationen, die dem Datenbedarf von 
Finanzinstituten und Anlegern entsprechen und dadurch den Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln 
erleichtern, iii) des verbesserten Umgangs mit Nachhaltigkeitsaspekten, einschließlich, soweit relevant, ökologischer 
und sozialer Aspekte wie Umweltverschmutzung und Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer, sodass die 
Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von Unternehmen gestärkt werden und iv) eines Beitrags zu einer 
nachhaltigeren und inklusiveren Wirtschaft. Werden diese Ziele nicht erreicht, sollte die Kommission die Standards 
entsprechend ändern.

(24) Gemäß Artikel 29d der Richtlinie 2013/34/EU erstellen Unternehmen, die den Anforderungen nach Artikel 19a und 
29a der genannten Richtlinie unterliegen, ihren Lagebericht bzw. konsolidierten Lagebericht in dem in Artikel 3 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 der Kommission (11) dargelegten einheitlichen elektronischen Berichtsformat 
und zeichnen ihre Nachhaltigkeitsberichtserstattung, einschließlich der Angaben nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 
2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates (12), gemäß dem in jener Delegierten Verordnung dargelegten 
elektronischen Berichtsformat aus. Um den Unternehmen Klarheit zu verschaffen, sollte präzisiert werden, dass bis 
zum Erlass solcher Vorschriften über die Auszeichnung der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Wege der 
Delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2019/815 die Unternehmen nicht zur Auszeichnung ihrer 
Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sein sollten.

(25) Gemäß Artikel 33 Absatz 1 der Richtlinie 2013/34/EU sind die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsorgane eines Unternehmens gemeinsam dafür verantwortlich, dass bestimmte Dokumente im Einklang mit 
den Anforderungen der genannten Richtlinie erstellt und veröffentlicht werden. Um den Unternehmen Flexibilität zu 
bieten und ihren Berichtsaufwand zu verringern, sollten die Mitgliedstaaten vorsehen können, dass sich die 
gemeinsame Verantwortung der Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane eines Unternehmens für 
die Einhaltung der Anforderungen der genannten Richtlinie im Hinblick auf die Digitalisierung des Lageberichts auf 
dessen Veröffentlichung im einheitlichen elektronischen Berichtsformat, einschließlich der Auszeichnung der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung, beschränkt.

(26) Gemäß Artikel 40a Absatz 1 Unterabsätze 4 und 5 der Richtlinie 2013/34/EU müssen bestimmte in der Union 
befindliche Tochterunternehmen eines Drittlandsunternehmens, das in der Union Nettoumsatzerlöse von mehr als 
150 000 000 EUR erzielt, oder, falls es keine solchen Tochterunternehmen gibt, in der Union befindliche 
Zweigniederlassungen eines Drittlandsunternehmens, die Nettoumsatzerlöse von mehr als 40 000 000 EUR erzielen, 
Nachhaltigkeitsinformationen auf Gruppenebene oder, falls dies nicht zutrifft, auf Einzelebene des Drittlandunter
nehmens veröffentlichen und zugänglich machen. Um Unternehmen aus Drittländern in einem ähnlichen Maße zu 
entlasten wie Unternehmen, die den Artikeln 19a und 29a der genannten Richtlinie unterliegen, sollte der 
Schwellenwert für die Nettoumsatzerlöse des Drittlandsunternehmens von 150 000 000 EUR auf 450 000 000 EUR 
angehoben werden. Darüber hinaus sollte — zur Verringerung des Verwaltungsaufwands — für Tochterunterneh
men eines Drittlandsunternehmens und Zweigniederlassungen eines Drittlandsunternehmens die Größe, ab der diese 
Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2013/34/EU fallen, ebenfalls angepasst werden. Die Schwellenwert für den 
Nettoumsatzerlöse des Tochterunternehmens eines Drittlandsunternehmens bzw. der Zweigniederlassung eines 
Drittlandsunternehmens sollte auf 200 000 000 EUR festgesetzt werden. Die Berichtspflichten des Tochterunterneh
mens des Drittlandsunternehmens oder der Zweigniederlassung des Drittlandsunternehmens gemäß Artikel 40a 
unterscheiden sich von den Berichtspflichten der Unternehmen gemäß den Artikeln 19a und 29a. Das 
Tochterunternehmen des Drittlandsunternehmens oder die Zweigniederlassung des Drittlandsunternehmens, das 
bzw. die Artikel 40a unterliegt bzw. unterliegen, ist nur verpflichtet, den von dem Drittlandsunternehmen 
vorgelegten Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen und zugänglich zu machen, während Unternehmen, die den 
Artikeln 19a und 29a unterliegen, in eigenem Namen Bericht erstatten müssen. Daher ist es nicht erforderlich, 
dieselben Schwellenwerte anzuwenden, wenn ermittelt wird, welche Tochterunternehmen oder Zweigniederlassun
gen den Berichtspflichten nach Artikel 40a und welche Unternehmen den Berichtspflichten nach den Artikeln 19a 
und 29a unterliegen. Um für gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen, sollte es Mutterunternehmen aus 
Drittländern, bei denen es sich um Beteiligungsgesellschaften handelt, deren Geschäftsmodelle und Tätigkeiten 
voneinander unabhängig sind, ferner gestattet sein, keinen Nachhaltigkeitsbericht gemäß Artikel 40a zu 
veröffentlichen und zugänglich zu machen.
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(11) Delegierte Verordnung (EU) 2019/815 der Kommission vom 17. Dezember 2018 zur Ergänzung der Richtlinie 2004/109/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Spezifikation eines einheitlichen 
elektronischen Berichtsformats (ABl. L 143 vom 29.5.2019, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).

(12) Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur 
Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).
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(27) Um sicherzustellen, dass Unternehmen Zugang zu praktischen Informationen über die Anwendung der in der 
Richtlinie 2013/34/EU festgelegten verbindlichen und freiwilligen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
haben, und um den Aufwand für die Anwendung dieser Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu 
verringern, sollte die Kommission ein spezielles Online-Portal zur Verfügung stellen. Dieses spezielle Online-Portal 
sollte Zugang zu Informationen, Leitlinien und Unterstützung, unter anderem einschlägige Vorlagen, in Bezug auf 
diese Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung bieten. Das spezielle Online-Portal sollte mit Online-Un
terstützungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten, sofern vorhanden, vernetzt sein, um den nationalen Gegebenheiten 
Rechnung zu tragen.

(28) Um den Verwaltungsaufwand zu verringern, der sich aus der Erfüllung der Anforderungen an die Nachhaltigkeits
berichterstattung ergibt, die für Unternehmen hauptsächlich mit der Datenerhebung, der Datenverarbeitung und 
dem Austausch von Daten zwischen Unternehmen verbunden sind, sollte die Kommission einen Bericht über 
Initiativen vorlegen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten auf sichere, reibungslose und automatisierte Weise zu 
erheben, zu verarbeiten und auszutauschen. Dies sollte die Folgendes umfassen: Bereitstellung harmonisierter, 
standardisierter und strukturierter digitaler Datenformate für einen effizienten Austausch von Tätigkeitsdaten 
zwischen Unternehmen, z. B. elektronischer Rechnungen oder digitaler VSME-Berichte; die Festlegung technischer 
Mindestanforderungen für zur Verwaltung von Nachhaltigkeitsdaten und die Berichterstattung verwendet digitale 
Systeme, um für Interoperabilität zu sorgen; die Gewährleistung des Zugangs zu vertrauenswürdigen und 
qualifizierten Daten; und die Gewährleistung der Möglichkeit des Datenaustauschs über eine offene und gemeinsame 
Infrastruktur der Union für den Datenaustausch.

(29) Um die Schwellenwerte für Nettoumsatzerlöse von Unternehmen, die bestimmen, ob ein Unternehmen den 
Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegt, anzupassen, da die Inflation im Laufe der Zeit 
ihren tatsächlichen Wert senken wird, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
Sachverständigenebene, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung (13) niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die 
mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.

(30) In Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Richtlinie (EU) 2022/2464 sind die Termine festgelegt, ab denen die 
Mitgliedstaaten die in der Richtlinie 2013/34/EU vorgesehenen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsbericht
erstattung erfüllen müssen, wobei diese Termine nach Unternehmensgröße gestaffelt sind. Da ausschließlich 
Unternehmen mit - gegebenenfalls auf Gruppenebene — Nettoumsatzerlösen, die 450 000 000 EUR überschreiten, 
und mit durchschnittlich mehr als 1 000 Beschäftigten während des Geschäftsjahres den Anforderungen an die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen sollten, sollten die Kriterien für die Festlegung des Geltungsbeginns 
angepasst werden und der Verweis auf kleine und mittlere Unternehmen, deren Wertpapiere zum Handel an einem 
geregelten Markt in der Union zugelassen sind, sollte gestrichen werden.

(31) Es ist wichtig, zu jedem Zeitpunkt für Rechtssicherheit in Bezug auf die Beschränkung des Anwendungsbereichs 
hinsichtlich Unternehmen, die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen, zu sorgen, 
insbesondere hinsichtlich des individuellen Anwendungsbereichs der einschlägigen Bestimmungen. Dements
prechend sollte Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2022/2464 in Bezug auf die erste 
Gruppe von Unternehmen, die der genannten Richtlinie unterliegen, dahin gehend geändert werden, dass die 
Anwendung auf drei Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2024 beschränkt wird. Für am oder nach dem 1. Januar 2027 
beginnende Geschäftsjahre sollte Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2022/2464 für 
die zweite Gruppe von Unternehmen, die der genannten Richtlinie unterliegen, gelten. Dementsprechend werden 
Unternehmen, die unter den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a der genannten 
Richtlinie, aber nicht unter Buchstabe b desselben Unterabsatzes in der durch die vorliegende Richtlinie geänderten 
Fassung fallen, ab den am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnenden Geschäftsjahren nicht mehr in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. Um den Aufwand so rasch wie möglich zu verringern, sollte es den 
Mitgliedstaaten dennoch gestattet sein, diese Unternehmen für die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 
31. Dezember 2026 beginnenden Geschäftsjahre von den Berichtspflichten zu befreien. Die Mitgliedstaaten müssen 
diese Ausnahmeregelung in einer Weise umsetzen, die die Einhaltung des Grundsatzes der Rechtssicherheit 
gewährleistet.
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(32) In Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie (EU) 2022/2464 sind die Termine festgelegt, ab denen die 
Mitgliedstaaten die in der Richtlinie 2004/109/EG festgelegten Anforderungen an die Nachhaltigkeitsbericht
erstattung erfüllen müssen, wobei diese Termine nach der Größe des jeweiligen Emittenten gestaffelt sind. Da 
ausschließlich Unternehmen mit - gegebenenfalls auf Gruppenebene — Nettoumsatzerlösen, die 450 000 000 EUR 
überschreiten, und mit durchschnittlich mehr als 1 000 Beschäftigten während des Geschäftsjahres den 
Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen sollten, sollten die Kriterien für die Festlegung 
des Geltungsbeginns angepasst werden und der Verweis auf kleine und mittlere Unternehmen, deren Wertpapiere 
zum Handel an einem geregelten Markt in der Union zugelassen sind, sollte gestrichen werden.

(33) Es ist wichtig, Rechtssicherheit in Bezug auf die Beschränkung des Anwendungsbereichs hinsichtlich Emittenten, die 
Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen, zu gewährleisten, insbesondere zu jedem 
Zeitpunkt hinsichtlich des individuellen Anwendungsbereichs der einschlägigen Bestimmungen. Dementsprechend 
sollte Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 3 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2022/2464 für die erste Gruppe von 
Emittenten, die der genannten Richtlinie unterliegen, dahin gehend geändert werden, dass die Anwendung auf drei 
Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2024 beschränkt wird. Für am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnende 
Geschäftsjahre sollte Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 3 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2022/2464 für die zweite 
Gruppe von Emittenten, die der genannten Richtlinie unterliegen, gelten. Dementsprechend werden Emittenten, die 
unter den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a der genannten Richtlinie, nicht aber unter 
Buchstabe b ebenda in der durch die vorliegende Richtlinie geänderten Fassung fallen, ab den am oder nach dem 
1. Januar 2027 beginnenden Geschäftsjahren nicht mehr in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. Um den 
Aufwand so rasch wie möglich zu verringern, sollte es den Mitgliedstaaten dennoch gestattet sein, diese Emittenten 
für die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 2026 beginnenden Geschäftsjahre von den 
Berichtspflichten zu befreien. Die Mitgliedstaaten müssen diese Ausnahmeregelung in einer Weise umsetzen, die die 
Einhaltung des Grundsatzes der Rechtssicherheit gewährleistet.

(34) Aufgrund der Änderung des Anwendungsbereichs betreffend die Unternehmen, die den Pflichten zur Nachhaltig
keitsberichterstattung unterliegen, sollten die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2022/2464 über die Überprüfung 
und Berichterstattung angepasst werden. Um sicherzustellen, dass das Ziel der Union erreicht wird, die Offenlegung 
ausreichender Daten zur Nachhaltigkeit von Unternehmen zu ermöglichen, sollte die Kommission die 
Angemessenheit des neuen Anwendungsbereichs der Richtlinie (EU) 2022/2464 in der durch die vorliegende 
Richtlinie geänderten Fassung bewerten. Diese Bewertung sollte sich insbesondere auf eine Analyse des Bedarfs an 
Nachhaltigkeitsdaten zur Mobilisierung privater Investitionen für die Ziele des europäischen Grünen Deals einerseits 
und des Einflusses der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Union 
andererseits stützen. Es ist auch wichtig, dass bei der Überprüfung die entwickelten bewährten Verfahren und der 
tatsächliche Stand der Bereitschaft der Unternehmen zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen gemäß der 
Richtlinie (EU) 2022/2464 berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck und vor dem Hintergrund des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ist es wichtig, dass die Kommission bei der Prüfung einer möglichen Ausweitung des 
Anwendungsbereichs in Betracht zieht, diese Ausweitung mit der Möglichkeit der Einführung einer vereinfachten 
Berichterstattungsregelung auszugleichen.

(35) Die Richtlinie (EU) 2024/1760 darf nicht als Rechtfertigung für eine Senkung des in nationalen Rechtsvorschriften 
oder in zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie geltenden Tarifverträgen vorgesehenen Niveaus des Schutzes 
bestimmter Rechte und Interessen dienen Dies sollte die Mitgliedstaaten jedoch nicht daran hindern, bei der 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1760 die zum Zeitpunkt der Annahme der genannten Richtlinie geltenden 
nationalen Rechtsvorschriften über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit 
anzupassen, um ihre Angleichung an die genannte Richtlinie, insbesondere ihren Anwendungsbereich, zu verbessern 
oder sicherzustellen.

(36) Mit der Richtlinie (EU) 2024/1760 soll kein umfassender Rahmen für den Schutz der Menschenrechte oder der 
Umwelt im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Unternehmen vorgegeben werden. Vielmehr ist ihr Ziel 
die Harmonisierung nationaler Rechtsvorschriften in Bezug auf die allgemeinen Sorgfaltspflichten dieser 
Unternehmen und die diesbezügliche Haftung, womit sichergestellt werden soll, dass Unternehmen, die im 
Binnenmarkt tätig sind, zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Die Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten 
ersetzen nicht die spezifischen rechtlichen Verpflichtungen, die direkt oder indirekt dem Schutz der Menschenrechte 
oder der Umwelt dienen, sondern ergänzen diese. Zu diesen spezifischen rechtlichen Verpflichtungen gehören neben 
vielen anderen etwa diejenigen, die sich aus Rechtsvorschriften über Arbeit, Arbeitszeit und Gleichbehandlung, 
Rechtsvorschriften über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz - einschließlich des Umgangs mit gefährlichen 
Stoffen, Rechtsvorschriften über Baunormen und Bebauungspläne sowie Rechtsvorschriften über Produkt- oder 
Lebensmittelsicherheit ergeben. Alle diese rechtlichen Verpflichtungen fallen nicht in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie (EU) 2024/1760, es sei denn, mit ihnen werden allgemeine Sorgfaltspflichten festgelegt. Zur Erhöhung der 
Rechtssicherheit und um sicherzustellen, dass die erforderliche Regulierungsfreiheit ausdrücklich gewahrt wird, sollte 
die Richtlinie (EU) 2024/1760 dahingehend geändert werden, dass die Grenzen des Anwendungsbereichs der 
genannten Richtlinie weiter präzisiert werden.
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(37) Mit der Richtlinie (EU) 2024/1760 werden bestimmten Unternehmen weitreichende Sorgfaltspflichten auferlegt. Deshalb 
ist ihr Anwendungsbereich auf besonders große Unternehmen beschränkt. Dennoch wird in dem Bericht mit dem Titel 
„Die Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit“ der Rahmen für die Sorgfaltspflichten als eine der Hauptursachen 
für den Regelungsaufwand bezeichnet und in diesem Zusammenhang wird der Schluss gezogen, dass der Größe der von 
der Regulierung betroffenen Unternehmen besser Rechnung getragen werden muss. Darüber hinaus können die Ziele der 
Richtlinie (EU) 2024/1760 am besten in Bezug auf die größten Unternehmen erreicht werden, die den größten Einfluss auf 
ihre Wertschöpfungsketten ausüben, die größten Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt haben und über 
die größten Ressourcen zur sorgfältigen Umsetzung der Sorgfaltspflichten verfügen. Aus all diesen Gründen und im 
Einklang mit dem zentralen Ziel der Vereinfachung sollte der Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2024/1760 
beschränkt werden. Der Schwellenwert für Umsatzerlöse von 450 000 000 EUR sollte auf 1 500 000 000 EUR und der 
Schwellenwert von 1 000 Beschäftigten sollte auf 5 000 Beschäftigte angehoben werden. Dementsprechend sollten die 
Schwellenwerte in Bezug auf Unternehmen, die Franchise- oder Lizenzvereinbarungen geschlossen haben, auf 
75 000 000 EUR hinsichtlich Lizenzgebühren und auf 275 000 000 EUR hinsichtlich Umsatzerlöse angehoben werden.

(38) Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2024/1760 erlassen die Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Recht auf 
dem unter die genannte Richtlinie fallenden Gebiet keine Bestimmungen, mit denen Sorgfaltspflichten in den 
Bereichen Menschenrechte und Umweltschutz festgelegt werden, die von den in der genannten Richtlinie festgelegten 
Sorgfaltspflichten abweichen. Um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten nicht über die genannte Richtlinie 
hinausgehen, und um eine Fragmentierung des Regelungsumfeld und damit verbundene Rechtsunsicherheit und 
unnötigen Aufwand zu vermeiden, sollte die vollständige Harmonisierung der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 
2024/1760 auf zusätzliche Bestimmungen zur Regelung der Kernaspekte des Verfahrens zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten ausgeweitet werden. Dazu gehören insbesondere die Ermittlungspflicht, die Pflicht zur 
Priorisierung negativer Auswirkungen, die Pflichten zur Bekämpfung negativer Auswirkungen, die ermittelt wurden 
oder hätten ermittelt werden müssen, die Pflicht, einen Beschwerde- und Meldemechanismus vorzusehen, die Pflicht, 
Maßnahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten zu überwachen und die Berichterstattungspflicht bezüglich durch 
die genannte Richtlinie abgedeckten Fragen. Gleichzeitig sollte es den Mitgliedstaaten weiterhin gestattet sein, 
strengere Bestimmungen zu anderen Aspekten oder Bestimmungen über Sorgfaltspflichten einzuführen, die 
hinsichtlich ihres Ziels oder des abgedeckten Bereichs spezifischer sind. Diese Bestimmungen umfassen 
Bestimmungen des nationalen Rechts zur Regelung spezifischer negativer Auswirkungen oder spezifischer 
Tätigkeitsbereiche, um ein anderes Niveau des Schutzes der Menschenrechte, Beschäftigungs- und sozialen Rechte, 
des Umwelt- oder des Klimaschutzes zu erreichen. Zur Erhöhung der Rechtssicherheit und um die erforderliche 
Regulierungsfreiheit zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf neu auftretende spezifische Risiken, für die 
Sorgfaltspflichten von Bedeutung sein könnten, sollte präzisiert werden, dass diese Bestimmungen Sorgfaltspflichten 
umfassen, die spezifische Produkte, Dienstleistungen oder Situationen betreffen. Dagegen stellen nationale 
Vorschriften, die über ein spezifisches Ziel oder einen spezifischen Bereich hinausgehen, beispielsweise indem das 
Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Allgemeinen oder die Sorgfaltspflichten in einer gesamten Branche 
geregelt werden, keine solchen Bestimmungen dar.

(39) Gemäß Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2024/1760 müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass große Unternehmen 
ab einer bestimmten Größe Sorgfaltspflichten in den Bereichen Menschenrechte und Umwelt erfüllen. Gemäß 
Artikel 8 der genannten Richtlinie müssen diese Unternehmen unter Berücksichtigung relevanter Risikofaktoren 
geeignete Maßnahmen ergreifen, um negative Auswirkungen zu ermitteln und zu bewerten. Unternehmen sollten 
verpflichtet sein, ausschließlich auf der Grundlage von nach vernünftigem Ermessen verfügbaren Informationen eine 
Scoping-Untersuchung durchzuführen, um allgemeine Bereiche in ihrer eigenen Geschäftstätigkeit, der Geschäfts
tätigkeit ihrer Tochterunternehmen und, sofern sie mit ihren Aktivitätsketten in Verbindung steht, der 
Geschäftstätigkeit ihrer Geschäftspartner zu ermitteln, in denen negative Auswirkungen am wahrscheinlichsten 
auftreten dürften. Bei der Durchführung der Scoping-Untersuchung sind die Unternehmen nicht verpflichtet, 
negative Auswirkungen systematisch auf Unternehmensebene zu ermitteln, sondern müssen vielmehr allgemeine 
Bereiche erfassen. Bei der Scoping-Untersuchung sollten sich die Unternehmen ausschließlich auf Informationen 
stützen, die ihnen nach vernünftigem Ermessen zur Verfügung stehen, was in der Regel ausschließt, dass 
Informationen von Geschäftspartnern angefordert werden. Die Unternehmen können jedoch flexibel beurteilen, 
welche Informationen ihnen nach vernünftigem Ermessen zur Verfügung stehen.

(40) Unternehmen sollten auf der Grundlage der Ergebnisse der Scoping-Untersuchung eine eingehende Bewertung in 
den Bereichen durchführen, in denen die negativen Auswirkungen als am wahrscheinlichsten und am 
schwerwiegendsten eingestuft wurden. Unternehmen sollten nicht verpflichtet sein, Informationen von Geschäfts
partnern anzufordern, bei denen keine wahrscheinlichen und schwerwiegenden Risiken festgestellt wurden. Die 
eingehende Bewertung sollte darauf abzielen, genaue und zuverlässige Informationen zu erhalten, insbesondere über 
Art, Ausmaß, Ursachen, Schweregrad und Wahrscheinlichkeit der ermittelten negativen Auswirkungen, damit das 
Unternehmen gegebenenfalls die Priorisierung der ermittelten tatsächlichen und potenziellen negativen 
Auswirkungen gemäß der Richtlinie (EU) 2024/1760 vornehmen und geeignete Maßnahmen zu deren Behebung 
gemäß der genannten Richtlinie ergreifen kann. Um Unternehmen zusätzliche Flexibilität einzuräumen, sollte ein 
Unternehmen, das negative Auswirkungen ermittelt hat, welche in mehreren Bereichen gleichermaßen wahr
scheinlich oder schwerwiegend sind, die Möglichkeit haben, die Bewertung negativer Auswirkungen zu priorisieren, 
an denen direkte Geschäftspartner beteiligt sind. Unternehmen sind nur verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um negative Auswirkungen zu ermitteln. Sie sind somit nicht verpflichtet, alle negativen Auswirkungen 
ihrer Geschäftstätigkeit, der ihrer Tochterunternehmen und der ihrer Geschäftspartner zu ermitteln. In einigen Fällen 
könnte dies dazu führen, dass solche Auswirkungen nicht ermittelt und daher nicht verhindert, gemindert, abgestellt 
oder minimiert werden, obwohl das Unternehmen seinen Verpflichtungen aus der Richtlinie (EU) 2024/1760 in 
vollem Umfang nachgekommen ist. Demzufolge würden Unternehmen für solche Auswirkungen nicht im Rahmen 
der genannten Richtlinie bestraft.
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(41) Um bei der eingehenden Bewertung von Geschäftspartnern den Trickle-down-Effekt auf andere Unternehmen, auch 
kleine und mittlere Unternehmen und kleine Midcap-Unternehmen, zu begrenzen, sollten Unternehmen, die der 
Richtlinie (EU) 2024/1760 unterliegen, von Geschäftspartnern nur dann Informationen anfordern, wenn diese 
Informationen erforderlich sind. Es ist wichtig, dass ein Informationsersuchen stets gezielt, zumutbar und 
verhältnismäßig ist. Von Geschäftspartnern mit weniger als 5 000 Beschäftigten sollten Unternehmen nur 
Informationen anfordern, wenn diese nach vernünftigem Ermessen nicht auf andere Weise erlangt werden können, 
z. B. über ihnen vorliegende Informationen oder aus anderen Quellen.

(42) Gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2024/1760 müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die 
Unternehmen für die Zwecke der Ermittlung und Bewertung der negativen Auswirkungen berechtigt sind, 
angemessene Ressourcen zu nutzen, einschließlich unabhängiger Berichte und der im Rahmen des Meldemecha
nismus sowie des Beschwerdeverfahrens nach der genannten Richtlinie gesammelten Informationen. Um den 
Aufwand für Unternehmen und den einschlägigen Geschäftspartnern in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften 
zu verringen, sollte präzisiert werden, dass auch digitale Lösungen, Industrieinitiativen und Multi-Stakeholder-I
nitiativen angemessene Ressourcen sein könnten. Daher sollten Unternehmen in der Lage sein, die erforderlichen 
Informationen im Rahmen von Industrie- und Multi-Stakeholder-Initiativen einzuholen, um doppelte Anfragen zu 
vermeiden. Es steht den Unternehmen jedoch auch frei, die Informationen individuell einzuholen.

(43) Da negative Auswirkungen entsprechend ihres Schweregrads und ihrer Wahrscheinlichkeit priorisiert und 
schrittweisebehoben werden sollten, sollte einem Unternehmen keine Strafe gemäß der Richtlinie (EU) 
2024/1760 auferlegt werden, wenn es nicht möglich ist, alle von ihm ermittelten negativen Auswirkungen 
gleichzeitig und in vollem Umfang zu beheben.

(44) Mitunter könnten Unternehmen in ihrer Produktion in hohem Maße auf Vorleistungen eines bestimmten oder 
mehrerer bestimmter Lieferanten angewiesen sein. Wenn die Geschäftstätigkeit eines solchen Lieferanten mit 
schwerwiegenden negativen Auswirkungen wie Kinderarbeit oder erheblichen Umweltschäden einhergeht und das 
Unternehmen im Bestreben, diese Auswirkungen zu mindern, sämtliche Möglichkeiten zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten erfolglos ausgeschöpft hat, sollte es als letztes Mittel insbesondere die Geschäftsbeziehung 
aussetzen und mit dem Lieferanten nach einer Lösung suchen, wobei der Druck infolge dieser Aussetzung nach 
Möglichkeit erhöht werden sollte. Die Aussetzung sollte beendet werden, sobald die negativen Auswirkungen 
behoben sind.

(45) Um den Aufwand für Unternehmen zu verringern und bei der Einbeziehung der Interessenträger mehr 
Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten, sollten Unternehmen zur Zusammenarbeit mit Arbeitnehmern, deren 
Vertretern, einschließlich Gewerkschaften, sowie mit Einzelpersonen und Gemeinschaften nur dann verpflichtet sein, 
wenn deren Rechte oder Interessen von den Produkten, Dienstleistungen und Tätigkeiten des Unternehmens, seiner 
Tochterunternehmen und seiner Geschäftspartner unmittelbar betroffen sind oder betroffen sein könnten und 
zudem ein Bezug zur jeweiligen spezifischen Phase des Verfahrens zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten besteht. Dies 
schließt Einzelpersonen oder Gemeinschaften in der Nachbarschaft von durch Geschäftspartner betriebenen Anlagen 
ein, wenn diese Personen oder Gemeinschaften von einer Verschmutzung unmittelbar betroffen sind, oder indigene 
Völker, deren Rechte auf Land oder Ressourcen unmittelbar davon betroffen sind, wie ein Geschäftspartner Land, 
Wälder oder Gewässer erwirbt, entwickelt oder anderweitig nutzt. Darüber hinaus sollte die Einbeziehung der 
Interessenträger nur in bestimmten Phasen des Verfahrens zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten vorgeschrieben 
werden, nämlich in der Ermittlungsphase, bei der Ausarbeitung von Aktionsplänen und erweiterten Aktionsplänen 
und bei der Gestaltung von Abhilfemaßnahmen.

(46) Um den Verwaltungsaufwand für Unternehmen zu verringern, sollte die Kommission bis zum 26. Juli 2027 
allgemeine Leitlinien zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten annehmen. Parallel dazu sollte die Frist zur Anwendung der 
Richtlinie (EU) 2024/1760 für alle Unternehmen auf den 26. Juli 2029 verschoben werden. Dieser Zweijahres
zeitraum sollte den Unternehmen ausreichend Zeit bieten, bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten die in den Leitlinien der Kommission enthaltenen praktischen Hinweise und bewährten Verfahren 
zu berücksichtigen.

(47) Die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2024/1760 über den Plan zur Minderung der Folgen des Klimawandels 
wurden als unverhältnismäßig erachtet, insbesondere wegen des Verwaltungsaufwands für Unternehmen und 
zuständige Behörden, und könnten zu Rechtsunsicherheit führen. Diese Bestimmungen müssen aufgehoben werden, 
um die Verpflichtungen zu straffen und eine gezieltere und effizientere Umsetzung der genannten Richtlinie zu 
unterstützen.
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(48) Gemäß Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2024/1760 müssen die Mitgliedstaaten wirksame, verhältnismäßige 
und abschreckende Sanktionen erlassen. Gemäß Artikel 27 Absatz 2 der genannten Richtlinie tragen die 
Mitgliedstaaten bei der Entscheidung über die Verhängung von Sanktionen und bei der Festlegung ihrer Art und ihrer 
angemessenen Höhe Aspekten, die die Schwere des Verstoßes bestimmen, sowie mildernden oder erschwerenden 
Umständen gebührend Rechnung. Gemäß Artikel 27 Absatz 4 der genannten Richtlinie müssen sich von den 
Mitgliedstaaten verhängte Zwangsgelder nach dem weltweiten Nettoumsatz des Unternehmens richten. Diese 
Anforderung erscheint jedoch unnötig und könnte fälschlicherweise so ausgelegt werden, dass sich Zwangsgelder 
ausschließlich oder in erster Linie nach dem weltweiten Nettoumsatz richten müssen. Stattdessen müssen die 
Aufsichtsbehörden gemäß der Anforderung, dass Sanktionen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein 
müssen, den weltweiten Nettoumsatz, oder im Falle von Unternehmen, die zu einer Gruppe gehören, den 
konsolidierten weltweiten Nettoumsatz der obersten Muttergesellschaft, in Verbindung mit den in Artikel 27 
Absatz 2 der genannten Richtlinie aufgeführten Aspekten berücksichtigen. Daher sollte die Anforderung, 
Zwangsgelder auf den weltweiten Nettoumsatz zu stützen, gestrichen werden. Umgekehrt sollten die 
Mitgliedstaaten — um unionsweit gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten und im Einklang mit dem 
Ziel der Harmonisierung — verpflichtet sein, eine einheitliche Obergrenze für Zwangsgelder in Höhe von 3 % des 
weltweiten Nettoumsatzes festzulegen. Die Anwendung dieser Obergrenze auf Unternehmen, die zu Gruppen 
gehören, sollte präzisiert werden. Darüber hinaus sollte die Kommission zur Steigerung der Einheitlichkeit der 
Durchsetzungspraktiken in der Union in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Leitlinien entwickeln, um die 
Aufsichtsbehörden bei der Festlegung der Höhe der Sanktionen zu unterstützen.

(49) Um das Subsidiaritätsprinzip besser zu verwirklichen, sollte die derzeit in der Richtlinie (EU) 2024/1760 
vorgesehene spezifische unionsweite Haftungsregelung gestrichen werden. Gleichzeitig sollten die Mitgliedstaaten 
sowohl nach dem Völkerrecht als auch nach dem Unionsrecht verpflichtet sein, dafür zu sorgen, dass Opfer 
negativer Auswirkungen wirksamen Zugang zur Justiz haben, und deren Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, Artikel 8 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 9 Absatz 3 des Übereinkommens über den Zugang zu 
Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten (Übereinkommen von Aarhus) sowie Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union zu gewährleisten. Die Mitgliedstaaten sollten daher sicherstellen, dass wenn ein Unternehmen 
wegen der Nichteinhaltung der in der Richtlinie (EU) 2024/1760 festgelegten Sorgfaltspflichten haftbar gemacht 
wird und ein solcher Verstoß einen Schaden verursacht hat, die Opfer eine vollständige Entschädigung erhalten 
können. Diese Entschädigung sollte im Einklang mit den Grundsätzen der Wirksamkeit und der Gleichwertigkeit 
gewährt werden. Angesichts der unterschiedlichen Vorschriften und Traditionen, die auf nationaler Ebene in Bezug 
auf die Zulassung von Verbandsklagen bestehen, sollte die diesbezügliche Anforderung der Richtlinie (EU) 
2024/1760 gestrichen werden.Diese Streichung gilt unbeschadet etwaiger Bestimmungen des anwendbaren 
nationalen Rechts, die es Gewerkschaften, nichtstaatlichen Menschenrechts- oder Umweltorganisationen, anderen 
Nichtregierungsorganisationen oder nationalen Menschenrechtsinstitutionen ermöglichen, Klagen zur Durchsetzung 
der Rechte mutmaßlich Geschädigter zu erheben oder von diesen Parteien unmittelbar erhobenen Klagen zu 
unterstützen. Aus demselben Grund sollte die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, in Fällen, in denen das auf 
entsprechende Ansprüche anzuwendende Recht nicht das nationale Recht des Mitgliedstaats ist, sicherzustellen, dass 
die Haftungsvorschriften zwingend anwendbar sind, gestrichen werden. Diese Streichung schränkt nicht die 
Möglichkeit der Mitgliedstaaten ein, vorzusehen, dass die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2024/1760 Eingriffsnormen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (14) sind, wenn das auf entsprechende Ansprüche anzuwendende Recht nicht das nationale Recht eines 
Mitgliedstaats ist.

(50) Gemäß Artikel 36 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2024/1760 hat die Kommission dem Europäischen Parlament und 
dem Rat bis zum 26. Juli 2026 einen Bericht vorzulegen, in dem sie darauf eingeht, ob zusätzliche, auf regulierte 
Finanzunternehmen zugeschnittene Sorgfaltspflichten im Bereich der Nachhaltigkeit in Bezug auf die Erbringung 
von Finanzdienstleistungen und Anlagetätigkeiten notwendig sind, und die Optionen für solche Sorgfaltspflichten 
und ihre Auswirkungen aufzeigt. Da die Frist für diese Überprüfung nicht genügend Zeit lässt, um den Erfahrungen 
mit dem neu geschaffenen allgemeinen Rahmen für die Sorgfaltspflichten Rechnung zu tragen, sollte die 
Bestimmungen über die Überprüfung und Berichterstattung in der Richtlinie (EU) 2024/1760 geändert werden.

(51) Die Umsetzungsfrist sollte um ein Jahr verlängert werden, und die Fristen, ab denen die Mitgliedstaaten die Richtlinie 
(EU) 2024/1760 anwenden müssen, sollten für alle Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der genannten 
Richtlinie fallen, vereinheitlicht werden, um den Unternehmen mehr Zeit für die Vorbereitung auf die 
Anforderungen der genannten Richtlinie zu geben. Zusätzlich sollten mehrere andere Fristen in der genannten 
Richtlinie geändert werden, um dieser Verlängerung um ein Jahr sowie der in der Richtlinie (EU) 2025/794 
genannten Verlängerung Rechnung zu tragen.

DE ABl. L vom 26.2.2026

12/35 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj

(14) Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II) (ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/864/oj).

http://data.europa.eu/eli/reg/2007/864/oj


(52) Da die Ziele dieser Richtlinie von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern wegen 
des Umfangs oder der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 
nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(53) Die Richtlinien 2006/43/EG, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 und (EU) 2024/1760 sollten daher entsprechend 
geändert werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Änderung der Richtlinie 2006/43/EG

Die Richtlinie 2006/43/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 3 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten lassen als Prüfungsgesellschaften nur Einrichtungen zu, die die 
folgenden Voraussetzungen erfüllen:

a) Die natürlichen Personen, die für eine Prüfungsgesellschaft Abschlussprüfungen durchführen, müssen zumindest die 
Voraussetzungen für Abschlussprüfungen nach Artikel 4, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 8 Absätze 1 
und 2, Artikel 9, Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 1, Artikel 11 und Artikel 12 dieser Richtlinie erfüllen und in dem 
betroffenen Mitgliedstaat als Abschlussprüfer zugelassen sein.

b) Eine Mehrheit der Stimmrechte in einer Einrichtung muss von Prüfungsgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat 
zugelassen sind, oder von natürlichen Personen, die zumindest die Voraussetzungen für Abschlussprüfungen nach 
Artikel 4, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 8 Absätze 1 und 2, Artikel 9, Artikel 10 Absatz 1 
Unterabsatz 1, Artikel 11 und Artikel 12 dieser Richtlinie erfüllen, gehalten werden. Die Mitgliedstaaten können 
bestimmen, dass diese natürlichen Personen auch in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sein müssen. Für die 
Zwecke der Abschlussprüfung von Genossenschaften, Sparkassen und ähnlichen Einrichtungen gemäß Artikel 45 der 
Richtlinie 86/635/EWG oder von Tochterunternehmen oder Rechtsnachfolgern einer Genossenschaft, einer Sparkasse 
oder einer ähnlichen Einrichtung gemäß Artikel 45 der Richtlinie 86/635/EWG können die Mitgliedstaaten andere 
spezifische Bestimmungen im Zusammenhang mit Stimmrechten erlassen.

c) Das Verwaltungs- oder Leitungsorgan der Einrichtung muss sich mit einer Mehrheit von bis zu 75 % aus 
Prüfungsgesellschaften mit Zulassung in einem Mitgliedstaat oder natürlichen Personen zusammensetzen, die 
zumindest die Voraussetzungen für Abschlussprüfungen nach Artikel 4, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1, 
Artikel 8 Absätze 1 und 2, Artikel 9, Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 1, Artikel 11 und Artikel 12 dieser Richtlinie 
erfüllen. Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass diese natürlichen Personen auch in einem anderen Mitgliedstaat 
zugelassen sein müssen. Zählt ein solches Organ nur zwei Mitglieder, so muss eines von ihnen zumindest die 
Voraussetzungen dieses Buchstabens erfüllen.

d) Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen des Artikels 4.

Die Mitgliedstaaten dürfen nur im Zusammenhang mit Buchstabe c zusätzliche Bedingungen aufstellen. Diese 
Bedingungen müssen zu den verfolgten Zielen verhältnismäßig sein und dürfen nicht über das hinausgehen, was 
unbedingt erforderlich ist.“

2. Artikel 24b Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass eine Prüfungsgesellschaft, die die Bestätigung der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
durchführt, zumindest einen verantwortlichen Nachhaltigkeitspartner benennt, der zumindest die Voraussetzungen des 
Artikels 4 und der Artikel 6 bis 12 erfüllen und in dem betroffenen Mitgliedstaat als Abschlussprüfer zugelassen sein 
muss. Dieser verantwortliche Nachhaltigkeitspartner kann der verantwortliche Prüfungspartner oder einer der 
verantwortlichen Prüfungspartner sein. Die Prüfungsgesellschaft stellt dem verantwortlichen Nachhaltigkeitspartner oder 
den verantwortlichen Nachhaltigkeitspartnern die zur angemessenen Wahrnehmung seiner bzw. ihrer Aufgaben 
notwendigen Mittel und Personal mit der notwendigen Kompetenz und den notwendigen Fähigkeiten zur Verfügung.“
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3. Artikel 26a Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 48a spätestens am 1. Juli 2027 delegierte Rechtsakte, um diese Richtlinie 
durch Standards für die Bestätigung zu ergänzen, die regeln, welche Verfahren Prüfer und Prüfungsgesellschaften 
durchführen müssen, um zu Schussfolgerungen zur Bestätigung der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu gelangen, 
einschließlich Auftragsplanung, Risikoerwägungen und Reaktion auf Risiken, und welche Art von Schlussfolgerungen in 
den Prüfungsvermerk über die Nachhaltigkeitsberichterstattung oder gegebenenfalls den Bestätigungsvermerk 
aufzunehmen sind.

Die Kommission legt die in Unterabsatz 1 genannten Standards für die Bestätigung fest, wobei sie sicherstellt, dass diese 
Standards

a) in einem einwandfreien Verfahren mit angemessener öffentlicher Aufsicht und Transparenz erstellt wurden,

b) bei der jährlichen oder konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung zu einem hohen Maß an Glaubwürdigkeit und 
Qualität beitragen und

c) dem Gemeinwohl der Union dienen.“

4. Artikel 45 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 Unterabsatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a) die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs- bzw. Leitungsorgans des Prüfungsunternehmens aus einem 
Drittland Voraussetzungen erfüllt, die den Vorgaben der Artikel 4 bis 10 — mit Ausnahme von Artikel 7 
Absatz 2, Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2 — gleichwertig sind;“.

b) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(5b) Die Mitgliedstaaten wenden die Absätze 1 bis 5a nicht auf Prüfungsvermerke zur jährlichen oder 
konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung an, die für Geschäftsjahre ausgestellt werden, die zwischen dem 
1. Januar 2025 und dem 31. Dezember 2030 beginnen, wenn der betreffende Prüfer oder das betreffende 
Prüfungsunternehmen aus einem Drittland den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats Folgendes vorlegt:

a) Name und Anschrift des betreffenden Prüfers bzw. des betreffenden Prüfungsunternehmens aus einem Drittland 
und Angaben zur rechtlichen Struktur,

b) die Erklärung, dass der Prüfer aus einem Drittland, der den Prüfungsvermerk unterzeichnet, Kenntnisse im Bereich 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Bestätigung erworben hat, sowie Informationen über den Stand 
dieser Kenntnisse,

c) falls der Prüfer aus einem Drittland oder das Prüfungsunternehmen aus einem Drittland einem Netzwerk 
angehören, eine Beschreibung dieses Netzwerks,

d) die Standards für die Bestätigung und Anforderungen im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit, die auf die 
betreffende Bestätigung der Nachhaltigkeitsberichterstattung angewandt wurden,

e) eine Beschreibung des internen Qualitätskontrollsystems des Prüfungsunternehmens aus einem Drittland, das die 
Bewertung der Nachhaltigkeitsberichterstattung abdeckt, und

f) die Angabe, ob und wann die letzte Qualitätssicherungsprüfung des Prüfers oder des Prüfungsunternehmens aus 
einem Drittland im Rahmen der Aufträge zur Bestätigung der Nachhaltigkeit durchgeführt wurde, sowie die 
erforderlichen Informationen über das Ergebnis dieser Qualitätssicherungsprüfung.

Nach Erhalt der in Unterabsatz 1 aufgeführten Informationen registrieren die zuständigen Behörden des 
Mitgliedstaats den betreffenden Prüfer oder das betreffende Prüfungsunternehmen aus einem Drittland für die 
Zwecke der Bestätigung von Nachhaltigkeitsberichterstattung und machen deutlich, dass die Registrierung im 
Rahmen der in Unterabsatz 1 festgelegten vorübergehenden Registrierungsregelung erfolgt ist. Legt der betreffende 
Prüfer oder das betreffende Prüfungsunternehmen aus einem Drittland die in Unterabsatz 1 aufgeführten 
Informationen nicht vollständig vor, so wird der betreffende Prüfer oder das betreffende Prüfungsunternehmen aus 
einem Drittland von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats nicht registriert.“

5. Artikel 48a Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 26a Absatz 3 genannten delegierten Rechtsakte wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit übertragen.“
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Artikel 2

Änderung der Richtlinie 2013/34/EU

Die Richtlinie 2013/34/EU wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 erhält der einleitende Teil folgende Fassung:

„Die in den Artikeln 19a, 29a, 29d, 30 und 33, Artikel 34 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe aa, Artikel 34 
Absätze 2 und 3 sowie Artikel 51 der vorliegenden Richtlinie vorgeschriebenen Koordinierungsmaßnahmen gelten 
unabhängig von der jeweiligen Rechtsform auch für die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für 
folgende Unternehmen, sofern es sich um Unternehmen handelt, bei denen am Bilanzstichtag die Grenze sowohl 
von 450 000 000 EUR Nettoumsatzerlösen als auch von durchschnittlich 1 000 Beschäftigten während des 
vorangegangenen Geschäftsjahres überschritten wird:“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die in den Artikeln 19a, 29a und 29d vorgeschriebenen Koordinierungsmaßnahmen gelten weder für die 
durch den EFSF-Rahmenvertrag eingerichtete Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) noch für die in 
Artikel 2 Nummer 12 Buchstaben b und f der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (*) genannten Finanzprodukte. 

(*) Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 9.12.2019, 
S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).“

2. Artikel 3 Absatz 13 erhält folgende Fassung:

„(13) Um eine inflationsbedingte Bereinigung vorzunehmen, überprüft die Kommission mindestens alle fünf Jahre 
die in den folgenden Bestimmungen genannten Schwellenwerte unter Berücksichtigung der im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlichten Inflationsmaßnahmen und ändert sie gegebenenfalls mittels delegierter Rechtsakte 
im Einklang mit Artikel 49:

a) Absätze 1 bis 7 dieses Artikels,

b) Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 4, Artikel 19a Absatz 1 Unterabsatz 1 und Artikel 29a Absatz 1 Unterabsatz 1; 
und

c) Artikel 40a Absatz 1 Unterabsätze 2, 4 und 5.“

3. Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung:

„Unternehmen, bei denen am Bilanzstichtag die Grenze sowohl von 450 000 000 EUR Nettoumsatzerlösen als auch 
von durchschnittlich 1 000 Beschäftigten während des vorangegangenen Geschäftsjahres überschritten wird, erstatten 
Bericht über Informationen über die wichtigsten immateriellen Ressourcen und erläutern, inwiefern das Geschäfts
modell des Unternehmens grundlegend von diesen Ressourcen abhängt und inwiefern diese Ressourcen eine 
Wertschöpfungsquelle für das Unternehmen darstellen.“
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4. Artikel 19a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Unternehmen, bei denen am Bilanzstichtag die Grenze sowohl von 450 000 000 EUR Nettoumsatzerlösen als auch 
von durchschnittlich 1 000 Beschäftigten während des vorangegangenen Geschäftsjahres überschritten wird, 
nehmen in ihren Lagebericht Angaben auf, die für das Verständnis der Auswirkungen der Tätigkeiten des 
Unternehmens auf Nachhaltigkeitsaspekte sowie das Verständnis der Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten 
auf Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens erforderlich sind.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

i) Nach Unterabsatz 1 werden die folgenden Unterabsätze eingefügt:

„Für die Zwecke der Unterabsätze 3, 4, und 5 bezeichnet der Ausdruck

a) ‚berichtspflichtiges Unternehmen‘ ein Unternehmen, das gemäß Absatz 1 berichtspflichtig ist;

b) ‚geschütztes Unternehmen‘ ein Unternehmen,

i) bei dem mit am Bilanzstichtag die Grenze von durchschnittlich 1 000 Beschäftigten während des 
vorangegangenen Geschäftsjahres nicht überschritten wird; und

ii) das sich in der Wertschöpfungskette eines berichtspflichtigen Unternehmens befindet;

c) ‚freiwillige Standards‘ die freiwillig anwendbaren Standards gemäß Artikel 29ca.

Die Bericht erstattenden Unternehmen können sich zur Bestimmung der Größe der Unternehmen in ihrer 
Wertschöpfungskette auf eine Selbsterklärung dieser Unternehmen stützen. Die berichtspflichtigen Unter
nehmen sind nicht verpflichtet, Schritte zur Überprüfung der in einer solchen Selbsterklärung enthaltenen 
Informationen zu unternehmen. Sie dürfen sich jedoch nicht auf die Selbsterklärung verlassen, wenn sie deren 
Unrichtigkeit kannten oder kennen mussten.

Geschützte Unternehmen haben das Recht, die Bereitstellung von Informationen, die über die in den freiwilligen 
Standards festgelegten Informationen hinausgehen, abzulehnen, wenn diese Informationen für die Zwecke der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß dieser Richtlinie angefordert werden. Ferner gilt Folgendes:

a) Beim Abschluss vertraglicher und sonstiger Vereinbarungen zum Zwecke der Erfüllung der Anforderungen 
dieser Richtlinie an die Nachhaltigkeitsberichterstattung dürfen berichtspflichtige Unternehmen von 
geschützten Unternehmen keine Informationen verlangen, die über die in den freiwilligen Standards 
festgelegten Informationen hinausgehen.

b) Vertragsbestimmungen, die im Widerspruch zu Buchstabe a stehen, sind unwirksam, berühren jedoch nicht 
die Verbindlichkeit der übrigen Vertragsbestimmungen.

c) Wenn ein berichtspflichtiges Unternehmen für die Zwecke der Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß dieser 
Richtlinie direkt oder indirekt Informationen von geschützten Unternehmen anfordert und diese 
Informationen teilweise oder vollständig über Informationen hinausgehen, die in den freiwillig anwendbaren 
Standards festgelegt sind, stellt dieses berichtspflichtige Unternehmen sicher, dass die geschützten 
Unternehmen über Folgendes informiert werden:

i) welche Informationen über die in den freiwilligen Standards festgelegten Informationen hinausgehen; und

ii) das gesetzliche Recht geschützter Unternehmen, die Bereitstellung der Informationen zu verweigern;
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d) Die in Absatz 1 festgelegte Pflicht zur Berichterstattung über die Wertschöpfungskette gilt als erfüllt, wenn 
berichtspflichtige Unternehmen die erforderlichen Angaben zur Wertschöpfungskette machen, ohne dass 
darin Angaben von geschützten Unternehmen eingehen, die über die Informationen hinausgehen, die in den 
freiwillig anwendbaren Standards festgelegt sind.

Unterabsatz 4

a) berührt weder Ersuchen um Informationen zu anderen Zwecken als denen der Nachhaltigkeitsbericht
erstattung gemäß dieser Richtlinie, einschließlich Ersuchen zur Einhaltung der Unionsvorschriften für 
Unternehmen zur Durchführung eines Verfahrens zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten,

b) noch erlegt er Unternehmen in der Wertschöpfungskette eine Verpflichtung zur Bereitstellung von 
Nachhaltigkeitsinformationen auf oder impliziert eine solche Verpflichtung.

Für die ersten drei Jahre, in denen das Unternehmen den Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
gemäß Absatz 1 unterliegt, und für den Fall, dass nicht alle erforderlichen Informationen über seine 
Wertschöpfungskette verfügbar sind, erläutert das Unternehmen, welche Anstrengungen unternommen wurden, 
um die erforderlichen Informationen über seine Wertschöpfungskette zu erhalten, begründet, warum nicht alle 
erforderlichen Informationen eingeholt werden konnten, und erläutert seine Pläne, um künftig alle 
erforderlichen Informationen einzuholen. Nach dieser dreijährigen Übergangsphase erfüllt das Unternehmen 
die Berichtspflichten in Bezug auf Informationen zur Wertschöpfungskette, indem es Informationen verwendet, 
die es direkt von Unternehmen in seiner Wertschöpfungskette erhalten hat, oder indem es gegebenenfalls 
Schätzungen für diese Informationen nutzt.“

ii) Unterabsatz 2 wird gestrichen;

iii) Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung:

„Den Unternehmen steht es frei, bei der Berichterstattung über die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Informationen folgende Informationen auszulassen:

a) in Ausnahmefällen Informationen, deren Offenlegung der Geschäftslage des Unternehmens ernsthaft schaden 
würde, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

i) Eine solche Auslassung verhindert nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes und 
ausgewogenes Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses und der Lage des Unterneh
mens oder seiner wichtigsten Risiken oder wichtigsten Auswirkungen;

ii) das Unternehmen hat festgestellt, dass es unmöglich ist, die Informationen in einer Weise offenzulegen, 
die es ihm ermöglichen würde, die mit der Offenlegungspflicht verfolgten Ziele zu erreichen, ohne seiner 
Geschäftslage ernsthaft zu schaden, zum Beispiel auf aggregierter Basis;

iii) das Unternehmen legt offen, dass es von der in diesem Unterabsatz vorgesehenen Befreiung Gebrauch 
gemacht hat, und

iv) das Unternehmen überprüft zu jedem Berichtsstichtag erneut, ob diese Informationen weiterhin 
ausgelassen werden können;

b) Informationen wie geistiges Kapital, geistiges Eigentum, Know-how, technische Informationen oder 
Innovationsergebnisse, die als Geschäftsgeheimnis im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 
2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) einzustufen sind, sofern die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind:

i) das Unternehmen legt offen, dass es von der in diesem Unterabsatz vorgesehenen Befreiung Gebrauch 
gemacht hat, und
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ii) das Unternehmen überprüft zu jedem Berichtsstichtag erneut, ob diese Informationen weiterhin 
ausgelassen werden können;

c) Verschlusssachen im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2023/2418 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (**), sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

i) das Unternehmen legt offen, dass es von der in diesem Unterabsatz vorgesehenen Befreiung Gebrauch 
gemacht hat, und

ii) das Unternehmen überprüft zu jedem Berichtsstichtag erneut, ob diese Informationen weiterhin 
ausgelassen werden können;

d) sonstige Informationen, die aufgrund von Verpflichtungen, die in anderen Rechtsakten der Union oder 
nationalen Rechtsvorschriften festgelegt sind, oder zum Schutz der Privatsphäre einer natürlichen Person 
oder der Sicherheit einer natürlichen oder juristischen Person vor unbefugtem Zugriff oder unbefugter 
Offenlegung geschützt werden sollen, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

i) das Unternehmen legt offen, dass es von der in diesem Unterabsatz vorgesehenen Befreiung Gebrauch 
gemacht hat, und

ii) das Unternehmen überprüft zu jedem Berichtsstichtag erneut, ob diese Informationen weiterhin 
ausgelassen werden können.

(*) Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechts
widrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj).

(**) Verordnung (EU) 2023/2418 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 über die 
Einrichtung eines Instruments zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie durch gemeinsame 
Beschaffung (EDIRPA) (ABl. L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).“

c) Die Absätze 6 und 7 werden gestrichen.

d) Absatz 10 erhält folgende Fassung:

„(10) Die Befreiung nach Absatz 9 gilt auch für Unternehmen von öffentlichem Interesse, die den Anforderungen 
dieses Artikels unterliegen.“

5. Artikel 29a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Mutterunternehmen einer Gruppe, bei der am Bilanzstichtag auf konsolidierter Basis die Grenze sowohl von 
450 000 000 EUR Nettoumsatzerlösen als auch von durchschnittlich 1 000 Beschäftigten während Geschäftsjahres 
überschritten wird, nehmen in ihren konsolidierten Lagebericht Angaben auf, die für das Verständnis der 
Auswirkungen der Tätigkeiten der Gruppe auf Nachhaltigkeitsaspekte sowie das Verständnis der Auswirkungen von 
Nachhaltigkeitsaspekten auf Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage der Gruppe erforderlich sind.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

i) Nach Unterabsatz 1 werden die folgenden Unterabsätze eingefügt:

„Für die Zwecke der Unterabsätze 3, 4, und 5 bezeichnet der Ausdruck

a) ‚berichtspflichtiges Unternehmen‘ ein Unternehmen, das gemäß Absatz 1 berichtspflichtig ist;
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b) ‚geschütztes Unternehmen‘ ein Unternehmen,

i) bei dem am Bilanzstichtag die Grenze von durchschnittlich 1 000 Beschäftigten während des 
vorangegangenen Geschäftsjahres nicht überschritten wird; und

ii) das sich in der Wertschöpfungskette eines berichtspflichtigen Unternehmens befindet;

c) ‚freiwillige Standards‘ die freiwillig anwendbaren Standards gemäß Artikel 29ca.

Die Bericht erstattenden Unternehmen können sich zur Bestimmung der Größe der Unternehmen in ihrer 
Wertschöpfungskette auf eine Selbsterklärung dieser Unternehmen stützen. Die berichtspflichtigen Unter
nehmen sind nicht verpflichtet, Schritte zur Überprüfung der in dieser Selbsterklärung enthaltenen 
Informationen zu unternehmen. Sie dürfen sich jedoch nicht auf die Selbsterklärung verlassen, wenn sie deren 
Unrichtigkeit kannten oder kennen mussten.

Geschützte Unternehmen haben das Recht, die Bereitstellung von Informationen, die über die in den freiwilligen 
Standards festgelegten Informationen hinausgehen, abzulehnen, wenn diese Informationen für die Zwecke der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß dieser Richtlinie angefordert werden. Ferner gilt:

a) Beim Abschluss vertraglicher und sonstiger Vereinbarungen zum Zwecke der Erfüllung der Anforderungen 
dieser Richtlinie an die Nachhaltigkeitsberichterstattung dürfen berichtspflichtige Unternehmen von 
geschützten Unternehmen keine Informationen verlangen, die über die in den freiwilligen Standards 
festgelegten Informationen hinausgehen.

b) Vertragsbestimmungen, die im Widerspruch zu Buchstabe a stehen, sind unwirksam, berühren jedoch nicht 
die Verbindlichkeit der übrigen Vertragsbestimmungen.

c) Wenn ein berichtspflichtiges Unternehmen für die Zwecke der Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß dieser 
Richtlinie direkt oder indirekt Informationen von geschützten Unternehmen anfordert und diese 
Informationen teilweise oder vollständig über Informationen hinausgehen, die in den freiwillig anwendbaren 
Standards festgelegt sind, stellt dieses berichtspflichtige Unternehmen sicher, dass die geschützten 
Unternehmen über Folgendes informiert werden:

i) welche Informationen über die in den freiwilligen Standards festgelegten Informationen hinausgehen; und

ii) das gesetzliche Recht geschützter Unternehmen, die Bereitstellung der Informationen zu verweigern;

d) Die in Absatz 1 festgelegte Pflicht zur Berichterstattung über die Wertschöpfungskette gilt als erfüllt, wenn 
berichtspflichtige Unternehmen die erforderlichen Angaben zur Wertschöpfungskette machen, ohne dass 
darin Angaben von geschützten Unternehmen eingehen, die über die Informationen hinausgehen, die in den 
freiwillig anwendbaren Standards festgelegt sind.

Unterabsatz 4

a) berührt weder Ersuchen um Informationen zu anderen Zwecken als denen der Nachhaltigkeitsbericht
erstattung gemäß dieser Richtlinie, einschließlich Ersuchen zur Einhaltung der Unionsvorschriften für 
Unternehmen zur Durchführung eines Verfahrens zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten,

b) noch erlegt er Unternehmen in der Wertschöpfungskette eine Verpflichtung zur Bereitstellung von 
Nachhaltigkeitsinformationen auf oder impliziert eine solche Verpflichtung.
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Für die ersten drei Jahre, in denen das Mutterunternehmen den Anforderungen an die Nachhaltigkeitsbericht
erstattung gemäß Absatz 1 unterliegt, und für den Fall, dass nicht alle erforderlichen Informationen über seine 
Wertschöpfungskette verfügbar sind, erläutert das Mutterunternehmen, welche Anstrengungen unternommen 
wurden, um die erforderlichen Informationen über seine Wertschöpfungskette zu erhalten, begründet, warum 
nicht alle erforderlichen Informationen eingeholt werden konnten, und erläutert seine Pläne, um künftig alle 
erforderlichen Informationen einzuholen. Nach dieser dreijährigen Übergangsphase erfüllt das Mutterunter
nehmen die Berichtspflichten in Bezug auf Informationen zur Wertschöpfungskette, indem es Informationen 
verwendet, die es direkt von Unternehmen in seiner Wertschöpfungskette erhalten hat, oder indem es 
gegebenenfalls Schätzungen für diese Informationen nutzt.“

ii) Unterabsatz 2 wird gestrichen;

iii) Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung:

„Den Mutterunternehmen steht es frei, bei der Berichterstattung über die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Informationen folgende Informationen auszulassen:

a) In außergewöhnlichen Fällen, Informationen, deren Offenlegung der Geschäftslage der Gruppe ernsthaft 
schaden würde, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

i) Eine solche Auslassung verhindert nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes und 
ausgewogenes Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses und der Lage der Gruppe oder 
ihrer wichtigsten Risiken oder wichtigsten Auswirkungen;

ii) das Mutterunternehmen hat festgestellt, dass es unmöglich ist, die Informationen in einer Weise 
offenzulegen, die es ihm ermöglichen würde, die mit der Offenlegungspflicht verfolgten Ziele zu 
erreichen, ohne der Geschäftslage der Gruppe ernsthaft zu schaden, zum Beispiel auf aggregierter Basis;

iii) das Mutterunternehmen legt offen, dass es von der in diesem Unterabsatz vorgesehenen Befreiung 
Gebrauch gemacht hat, und

iv) das Mutterunternehmen überprüft zu jedem Berichtsstichtag erneut, ob diese Informationen weiterhin 
ausgelassen werden können;

b) Informationen wie geistiges Kapital, geistiges Eigentum, Know-how, technische Informationen oder 
Innovationsergebnisse, die als Geschäftsgeheimnis im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 
2016/943 einzustufen wären, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

i) das Mutterunternehmen legt offen, dass es von der in diesem Unterabsatz vorgesehenen Befreiung 
Gebrauch gemacht hat, und

ii) das Mutterunternehmen überprüft zu jedem Berichtsstichtag erneut, ob diese Informationen weiterhin 
ausgelassen werden können;

c) Verschlusssachen im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2023/2418, sofern die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind:

i) das Mutterunternehmen legt offen, dass es von der in diesem Unterabsatz vorgesehenen Befreiung 
Gebrauch gemacht hat, und

ii) das Mutterunternehmen überprüft zu jedem Berichtsstichtag erneut, ob diese Informationen weiterhin 
ausgelassen werden können;
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d) sonstige Informationen, die aufgrund von Verpflichtungen, die in anderen Rechtsakten der Union oder 
nationalen Rechtsvorschriften festgelegt sind, oder zum Schutz der Privatsphäre einer natürlichen Person 
oder der Sicherheit einer natürlichen oder juristischen Person vor unbefugtem Zugriff oder unbefugter 
Offenlegung geschützt werden sollen, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

i) das Mutterunternehmen legt offen, dass es von der in diesem Unterabsatz vorgesehenen Befreiung 
Gebrauch gemacht hat, und

ii) das Mutterunternehmen überprüft zu jedem Berichtsstichtag erneut, ob diese Informationen weiterhin 
ausgelassen werden können.“

c) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(4a) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels kann das Mutterunternehmen beschließen, die in 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Angaben zu Unternehmen, die Gegenstand einer Übernahme oder 
einer Verschmelzung sind, nicht in den konsolidierten Lagebericht für das betreffende Geschäftsjahr aufzunehmen, 
wenn sich die Zusammensetzung der Gruppe während des Geschäftsjahres aufgrund von Übernahmen oder 
Verschmelzungen von Unternehmen geändert hat.

Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels kann das Mutterunternehmen beschließen, die in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels genannten Informationen über Tochterunternehmen, die die Gruppe während des 
Geschäftsjahres verlassen, nicht in den konsolidierten Lagebericht aufzunehmen.

Ein Mutterunternehmen, das die in den Unterabsätzen 1 oder 2 genannten Optionen ausübt, gibt jedes bedeutende 
Ereignis an, das sich während des Geschäftsjahres auf das Tochterunternehmen ausgewirkt hat und das sich auf die 
Auswirkungen, Risiken oder Chancen der Gruppe im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsaspekten auswirkt.“

d) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(7a) Abweichend von Absatz 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Mutterunternehmen, bei denen es sich um 
Beteiligungsgesellschaften mit Tochterunternehmen handelt, deren Geschäftsmodelle und Tätigkeiten voneinander 
unabhängig sind, beschließen können, die in Absatz 1 genannten Informationen nicht in ihren konsolidierten 
Lagebericht aufzunehmen.“

e) Absatz 9 erhält folgende Fassung:

„(9) Die Befreiung nach Absatz 8 gilt auch für Unternehmen von öffentlichem Interesse, die den Anforderungen 
dieses Artikels unterliegen.“

6. Artikel 29b wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Unterabsätze 3, 4 und 6 gestrichen.

b) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Durch die Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird die Qualität der Informationen sichergestellt, 
über die Bericht erstattet wird, indem darin vorgeschrieben wird, dass die Informationen verständlich, relevant, 
überprüfbar und vergleichbar sein und in wahrheitsgetreuer Weise dargestellt werden müssen. Die Standards für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung müssen einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand für Unternehmen 
vermeiden, indem unter anderem die Arbeit globaler Standardsetzungsinitiativen für die Nachhaltigkeitsbericht
erstattung gemäß Absatz 5 Buchstabe a im größtmöglichen Umfang berücksichtigt und für eine möglichst große 
Kohärenz mit den Anforderungen anderer Rechtsakte der Union gesorgt wird. In den Standards für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung wird der Offenlegung quantitativer Informationen so weit wie möglich Vorrang 
eingeräumt, wobei dem Unternehmen entstehenden Aufwand und den Bedürfnissen der Nutzer Rechnung getragen 
wird.“
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c) Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„In den Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird berücksichtigt, dass es für Unternehmen nicht 
immer problemlos möglich ist, Informationen bei Akteuren entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette 
einzuholen, insbesondere bei Akteuren, die nicht den Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
gemäß Artikel 19a oder 29a unterliegen, und bei Lieferanten aus Schwellenländern und aufstrebenden Märkten. In 
den Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung werden Angaben zu Wertschöpfungsketten vorgegeben, die 
den Kapazitäten und Merkmalen von Unternehmen in Wertschöpfungsketten sowie dem Umfang und der 
Komplexität ihrer Tätigkeiten, insbesondere von Unternehmen, die nicht den Anforderungen an die Nachhaltig
keitsberichterstattung nach Artikel 19a oder 29a unterliegen, angemessen sind und entsprechen. In den Standards 
für die Nachhaltigkeitsberichterstattung werden keine Angaben festgelegt, die Unternehmen verpflichten würden, 
von Unternehmen in ihrer Wertschöpfungskette, bei denen am Bilanzstichtag die Grenze von durchschnittlich 
1 000 Beschäftigten während des Geschäftsjahres nicht überschritten wird, Informationen einzuholen, die über die 
Informationen hinausgehen, die in den in Artikel 29ca genannten freiwillig anwendbaren Standards festgelegt sind.“

7. Artikel 29c wird gestrichen.

8. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 29ca

Freiwillig anwendbare Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung

(1) Um die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung durch Unternehmen, bei denen am Bilanzstichtag die Grenze 
von durchschnittlich 1 000 Beschäftigten während des vorangegangenen Geschäftsjahres nicht überschritten wird, zu 
erleichtern und die Informationen zu begrenzen, die für die Zwecke dieser Richtlinie von Unternehmen in der 
Wertschöpfungskette verlangt werden können, wird der Kommission die Befugnis übertragen, bis zum 19. Juli 2026 
mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 49, freiwillig anwendbare Standards für die Nachhaltigkeitsbericht
erstattung festzulegen.

(2) Unbeschadet des Absatzes 3 des vorliegenden Artikels stützen sich die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
genannten freiwillig anwendbaren Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf die Empfehlung (EU) 
2025/1710 der Kommission (*) in ihrer ursprünglichen Fassung. Darüber hinaus müssen sie mit Blick auf die 
Kapazitäten und Eigenschaften der Unternehmen, für die sie konzipiert sind, sowie den Umfang und die Komplexität 
ihrer Tätigkeiten verhältnismäßig und relevant sein. Die freiwillig anwendbaren Standards für die Nachhaltigkeitsbe
richterstattung geben außerdem so weit wie möglich die Struktur für die Präsentation der besagten Nachhaltigkeits
informationen vor.

(3) Die Kommission überprüft die in Absatz 1 genannten freiwillig anwendbaren Standards für die Nachhaltig
keitsberichterstattung nach ihrem Geltungsbeginn mindestens alle vier Jahre und ändert sie erforderlichenfalls, um 
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung Rechnung zu tragen.

(4) Bei der Überprüfung der freiwillig anwendbaren Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß 
Absatz 3 berücksichtigt die Kommission die fachliche Stellungnahme der EFRAG. 

(*) Empfehlung (EU) 2025/1710 der Kommission vom 30. Juli 2025 für einen Standard für die freiwillige 
Nachhaltigkeitsberichterstattung kleiner und mittlerer Unternehmen (ABl. L, 2025/1710, 5.8.2025, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj).“

9. Artikel 29d erhält folgende Fassung:

„Artikel 29d

Einheitliches elektronisches Berichtsformat

(1) Unternehmen, die den Anforderungen von Artikel 19a dieser Richtlinie unterliegen, erstellen ihren Lagebericht 
im in Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 der Kommission (*) dargelegten einheitlichen 
elektronischen Berichtsformat und zeichnen ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung, einschließlich der Angaben nach 
Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020/852, gemäß dem in jener delegierten Verordnung festgelegten elektronischen 
Berichtsformat aus. Bis solche Vorschriften über die Auszeichnung im Wege der genannten delegierten Verordnung 
erlassen wurden, sind Unternehmen nicht verpflichtet, ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung auszuzeichnen.
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(2) Mutterunternehmen, die den Anforderungen von Artikel 29a unterliegen, erstellen ihren konsolidierten 
Lagebericht im in Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 dargelegten elektronischen Berichtsformat und 
zeichnen die Nachhaltigkeitsberichterstattung, einschließlich der Angaben nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 
2020/852, gemäß dem in jener Delegierten Verordnung festgelegten elektronischen Berichtsformat aus. Bis solche 
Vorschriften über die Auszeichnung im Wege der genannten delegierten Verordnung erlassen wurden, sind 
Mutterunternehmen nicht verpflichtet, ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung auszuzeichnen. 

(*) Delegierte Verordnung (EU) 2019/815 der Kommission vom 17. Dezember 2018 zur Ergänzung der Richtlinie 
2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für 
die Spezifikation eines einheitlichen elektronischen Berichtsformats (ABl. L 143 vom 29.5.2019, S. 1, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).“

10. Folgendes Kapitel wird eingefügt:

„KAPITEL 6C

DIGITALE UNTERSTÜTZUNGSMAẞNAHMEN

Artikel 29e

Digitales Portal für die Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Kommission richtet ein spezielles Portal ein, über das Unternehmen Zugang zu Informationen, Leitlinien und 
Unterstützung, einschließlich einschlägiger Vorlagen, in Bezug auf den in der vorliegenden Richtlinie genannten 
verbindlichen und freiwilligen Rahmen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung erhalten können. Das Portal wird, 
sofern verfügbar, mit Online-Unterstützungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten vernetzt, um den nationalen 
Gegebenheiten Rechnung zu tragen.

Artikel 29f

Bericht über technologische Lösungen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 19. März 2028 einen Bericht über 
technologische Lösungen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung vor, der Initiativen umfasst, die es Unternehmen 
ermöglichen, Daten auf sichere, nahtlose und automatisierte Weise zu erheben, zu verarbeiten und weiterzugeben.“

11. Artikel 33 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane eines 
Unternehmens im Rahmen der ihnen durch einzelstaatliche Rechtsvorschriften übertragenen Zuständigkeiten die 
gemeinsame Verantwortung dafür tragen, sicherzustellen, dass die folgenden Dokumente im Einklang mit den 
Anforderungen dieser Richtlinie und gegebenenfalls mit den gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
angenommenen internationalen Rechnungslegungsstandards, mit der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815, mit 
den Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach Artikel 29b dieser Richtlinie und mit den Anforderungen 
des Artikels 29d dieser Richtlinie aufgestellt und offengelegt werden:

a) der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erklärung zur Unternehmensführung, wenn sie gesondert abgegeben 
wird; und

b) der konsolidierte Abschluss, der konsolidierte Lagebericht und die konsolidierte Erklärung zur Unternehmens
führung, wenn sie gesondert abgegeben wird.

Abweichend von Unterabsatz 1 dieses Absatzes können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass die Mitglieder der 
Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane eines Unternehmens im Rahmen der ihnen durch einzelstaatliche 
Rechtsvorschriften übertragenen Zuständigkeiten nicht die gemeinsame Verantwortung dafür tragen, sicherzustellen, 
dass der Lagebericht bzw. der konsolidierte Lagebericht gemäß Artikel 29d erstellt wird.“
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12. Artikel 34 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe aa erhält folgende Fassung:

„aa) gegebenenfalls ein Urteil auf der Grundlage eines Auftrags zur Erlangung begrenzter Prüfungssicherheit darüber 
abzugeben, ob die Nachhaltigkeitsberichterstattung mit den Anforderungen dieser Richtlinie übereinstimmt, 
einschließlich der Frage, ob die Nachhaltigkeitsberichterstattung mit den nach Artikel 29b erlassenen Standards 
für die Berichterstattung übereinstimmt, und über das vom Unternehmen durchgeführte Verfahren zur 
Ermittlung von Informationen, über die nach diesen Standards für die Berichterstattung Bericht zu erstatten ist, 
ob die Anforderung zur Auszeichnung der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Einklang mit Artikel 29d 
eingehalten wird und ob die Anforderungen an die Berichterstattung nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 
2020/852 eingehalten werden;“.

b) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(2a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe aa genannte Urteil unter 
uneingeschränkter Einhaltung des Rechts von Unternehmen in der Wertschöpfungskette, bei denen am 
Bilanzstichtag die Grenze von durchschnittlich 1 000 Beschäftigten während des vorangegangenen Geschäftsjahres 
nicht überschritten wird, die Bereitstellung von Informationen an das berichtspflichtige Unternehmen über die 
Informationen hinaus, die in den in Artikel 29ca genannten freiwillig anwendbaren Standards festgelegt sind, zu 
verweigern, erstellt wird.“

13. Artikel 40a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:

„Unterabsatz 1 gilt nur für Tochterunternehmen, bei denen am Bilanzstichtag die Grenze von 200 000 000 EUR 
Nettoumsatzerlösen während des vorangegangenen Geschäftsjahres überschritten wird.“

b) Die Unterabsätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung:

„Die in Unterabsatz 3 genannte Vorschrift gilt für eine Zweigniederlassung nur, wenn das Drittlandsunternehmen 
kein Tochterunternehmen im Sinne von Unterabsatz 1 hat und die Zweigniederlassung im vorangegangenen 
Geschäftsjahr Nettoumsatzerlöse von mehr als 200 000 000 EUR erzielt hat.

Die Unterabsätze 1 und 3 gelten nur für die in diesen Unterabsätzen genannten Tochterunternehmen oder 
Zweigniederlassungen, wenn das Drittlandsunternehmen auf Gruppenebene oder, falls dies nicht zutrifft, auf 
Einzelebene in den beiden letzten aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in der Union jeweils Nettoumsatzerlöse 
erzielt hat, die 450 000 000 EUR überschreiten.“

c) Folgender Unterabsatz wird eingefügt:

„Handelt es sich bei dem Drittlandsunternehmen um eine Beteiligungsgesellschaft mit Tochterunternehmen, deren 
Geschäftsmodelle und Tätigkeiten voneinander unabhängig sind, so stellen die Mitgliedstaaten abweichend von den 
Unterabsätzen 1 und 3 sicher, dass die Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen beschließen können, den in 
den Unterabsätzen 1 und 3 genannten Nachhaltigkeitsbericht nicht zu veröffentlichen und zugänglich zu machen.“

14. Artikel 49 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1 Absatz 2, Artikel 3 Absatz 13 Buchstabe a, 
Artikel 29b und Artikel 40b sowie Artikel 46 Absatz 2 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem 5. Januar 2023 übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf 
Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 
Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.“
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b) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(2a) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 13 Buchstaben b und c und 
Artikel 29ca wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 18. März 2026übertragen.“

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung.

„(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 1 Absatz 2, Artikel 3 Absatz 13, Artikel 29b, Artikel 29ca und 
Artikel 40b sowie Artikel 46 Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 
den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.“

d) Absatz 3b wird wie folgt geändert:

i) In Unterabsatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung:

„Beim Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29b berücksichtigt die Kommission die fachliche 
Stellungnahme der EFRAG, sofern“

ii) Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung:

„Die Kommission konsultiert die in Artikel 24 der Verordnung (EU) 2020/852 genannte Sachverständigen
gruppe der Mitgliedstaaten für nachhaltiges Finanzwesen und den in Artikel 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 genannten Regelungsausschuss für Rechnungslegung gemeinsam zu den Entwürfen delegierter 
Rechtsakte vor ihrem Erlass gemäß Artikel 29b dieser Richtlinie.“

iii) Unterabsatz 6 erhält folgende Fassung:

„Darüber hinaus konsultiert die Kommission die Europäische Umweltagentur, die Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte, die Europäische Zentralbank, den Ausschuss der Europäischen Aufsichtsstellen für 
Abschlussprüfer und die nach Artikel 20 der Verordnung (EU) 2020/852 eingerichtete Plattform für ein 
nachhaltiges Finanzwesen zu der von der EFRAG bereitgestellten fachlichen Stellungnahme vor dem Erlass der in 
Artikel 29b dieser Richtlinie genannten delegierten Rechtsakte. Beschließt eine dieser Stellen, eine 
Stellungnahme zu übermitteln, so legt sie diese binnen zwei Monaten nach ihrer Konsultation durch die 
Kommission vor.“

e) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 1 Absatz 2, Artikel 3 Absatz 13, Artikel 29b, Artikel 29ca 
oder 40b, oder Artikel 46 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 
der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.“

Artikel 3

Änderung der Richtlinie (EU) 2022/2464

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert:

i) in Buchstabe a erhält der einleitende Teil folgende Fassung:

„auf Geschäftsjahre, die zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Dezember 2026 beginnen“.
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ii) Buchstabe b wird wie folgt geändert:

1. Ziffer i erhält folgende Fassung:

„i) von Unternehmen, bei denen am Bilanzstichtag die Grenze sowohl von 450 000 000 EUR Nettoumsatz
erlösen als auch von durchschnittlich 1 000 Beschäftigten während des vorangegangenen Geschäftsjahres 
überschritten wird;“.

2. Ziffer ii erhält folgende Fassung:

„ii) von Mutterunternehmen einer Gruppe, bei der am Bilanzstichtag auf konsolidierter Basis die Grenze 
sowohl von 450 000 000 EUR Nettoumsatzerlösen als auch von durchschnittlich 1 000 Beschäftigten 
während des Geschäftsjahres überschritten wird;“.

iii) Buchstabe c wird gestrichen.

b) Unterabsatz 3 wird wie folgt geändert:

i) in Buchstabe a erhält der einleitende Teil folgende Fassung:

„auf Geschäftsjahre, die zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Dezember 2026 beginnen“.

ii) Buchstabe b wird wie folgt geändert:

1. Ziffer i erhält folgende Fassung:

„i) für Emittenten im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 2004/109/EG, bei denen es sich 
um Unternehmen handelt, bei denen am Bilanzstichtag die Grenze sowohl von 450 000 000 EUR 
Nettoumsatzerlösen als auch von durchschnittlich 1 000 Beschäftigten während des Geschäftsjahres 
überschritten wird;“.

2. Ziffer ii erhält folgende Fassung:

„ii) für Emittenten im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 2004/109/EG, bei denen es sich 
um Mutterunternehmen einer Gruppe handelt, bei der am Bilanzstichtag auf konsolidierter Basis die 
Grenze sowohl von 450 000 000 EUR Nettoumsatzerlösen als auch von durchschnittlich 1 000 
Beschäftigten während des Geschäftsjahres überschritten wird;“.

iii) Buchstabe c wird gestrichen;

c) Folgender Unterabsatz wird angefügt:

„Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a und Unterabsatz 3 Buchstabe a können die Mitgliedstaaten 
Unternehmen oder Emittenten, bei denen am Bilanzstichtag - gegebenenfalls auf konsolidierter Basis - die Grenze 
entweder von 450 000 000 EUR Nettoumsatzerlösen oder von durchschnittlich 1 000 Beschäftigten während des 
Geschäftsjahres nicht überschritten wird, von der Befolgung der Maßnahmen ausnehmen, die erforderlich sind, um 
Artikel 1 — mit Ausnahme von Nummer 14 — sowie Artikel 2 für die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 
31. Dezember 2026 beginnenden Geschäftsjahre nachzukommen.“

2. Artikel 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Buchstaben b und c erhalten folgende Fassung:

„b) eine Bewertung der Anzahl der Unternehmen, die freiwillig die in Artikel 29ca der Richtlinie 2013/34/EU 
genannten Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung anwenden;

c) eine Bewertung, ob und wie der Anwendungsbereich der durch diese Änderungsrichtlinie geänderten 
Vorschriften weiter ausgedehnt werden sollte, insbesondere in Bezug auf große Unternehmen, bei denen am 
Bilanzstichtag die Grenze weder von 450 000 000 EUR Nettoumsatzerlösen noch von durchschnittlich 1 000 
Beschäftigten während des vorangegangenen Geschäftsjahres überschritten wird, sowie auf Drittlandsunter
nehmen, die ohne ein Tochterunternehmen oder eine Zweigniederlassung im Gebiet der Union unmittelbar im 
Binnenmarkt der Union tätig sind;“
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b) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:

„Der die Buchstaben a, b, d und e des ersten Unterabsatzes betreffende Bericht wird bis zum 30. April 2029 und 
danach alle drei Jahre veröffentlicht und gegebenenfalls durch Legislativvorschläge ergänzt. Der Buchstabe c des ersten 
Unterabsatzes betreffende Bericht wird bis zum 30. April 2031 und danach alle drei Jahre veröffentlicht und 
gegebenenfalls durch Legislativvorschläge ergänzt.“

Artikel 4

Änderung der Richtlinie (EU) 2024/1760

Die Richtlinie (EU) 2024/1760 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Diese Richtlinie enthält Vorschriften über

a) die Verpflichtungen von Unternehmen in Bezug auf tatsächliche und potenzielle negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die Umwelt im Zusammenhang mit ihrer eigenen Geschäftstätigkeit, der Geschäftstätigkeit 
ihrer Tochterunternehmen und der Geschäftstätigkeit, die von ihren Geschäftspartnern in den Aktivitätsketten 
dieser Unternehmen ausgeführt wird, und

b) die Haftung für Verstöße gegen die unter Buchstabe a genannten Pflichten.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die vorliegende Richtlinie darf nicht als Rechtfertigung für eine Senkung des in den Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten oder in zum Zeitpunkt der Annahme der vorliegenden Richtlinie geltenden Tarifverträgen 
vorgesehenen Niveaus des Schutzes der Menschenrechte und der Beschäftigungs- und sozialen Rechte oder des 
Umwelt- oder Klimaschutzes dienen. Satz 1 dieses Absatzes hindert die Mitgliedstaaten jedoch nicht daran, zum 
Zeitpunkt der Annahme der vorliegenden Richtlinie geltende nationale Rechtsvorschriften über die Sorgfalts
pflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, insbesondere ihren Anwendungsbereich, anzupassen, 
um sie an die vorliegende Richtlinie anzugleichen.“

c) Folgender Absatz wird angefügt:

„(4) Diese Richtlinie berührt nicht das Unionsrecht oder das einzelstaatliche Recht in Bezug auf andere als die in 
Absatz 1 genannten Angelegenheiten. Insbesondere berühren die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften 
nicht das Unionsrecht oder das einzelstaatliche Recht in Bezug auf die Menschenrechte sowie Beschäftigungs- oder 
soziale Rechte oder den Schutz der Umwelt und den Klimawandel mit Ausnahme der allgemeinen 
Sorgfaltspflichten.“

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a) Das Unternehmen hatte im letzten Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss angenommen wurde oder hätte 
angenommen werden müssen, im Durchschnitt mehr als 5 000 Beschäftigte und erzielte einen weltweiten 
Nettoumsatz von mehr als 1 500 000 000 EUR;“.
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ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung:

„c) Das Unternehmen hat in der Union Franchise- oder Lizenzvereinbarungen gegen Lizenzgebühren mit 
unabhängigen Drittunternehmen geschlossen oder ist die oberste Muttergesellschaft einer Gruppe, die solche 
Vereinbarungen geschlossen hat, sofern diese Vereinbarungen eine gemeinsame Identität, ein gemeinsames 
Geschäftskonzept und die Anwendung einheitlicher Geschäftsmethoden gewährleisten und sich diese 
Lizenzgebühren im letzten Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss angenommen wurde oder hätte 
angenommen werden müssen, auf mehr als 75 000 000 EUR beliefen, und sofern das Unternehmen im 
letzten Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss angenommen wurde oder hätte angenommen werden 
müssen, einen weltweiten Nettoumsatz von mehr als 275 000 000 EUR erzielt hat oder die oberste 
Muttergesellschaft einer Gruppe ist, die im letzten Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss angenommen 
wurde oder hätte angenommen werden müssen, einen weltweiten Nettoumsatz von mehr als 
275 000 000 EUR erzielt hat.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a) Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr vor dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen 
Nettoumsatz von mehr als 1 500 000 000 EUR in der Union;“.

ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung:

„c) Das Unternehmen hat in der Union Franchise- oder Lizenzvereinbarungen gegen Lizenzgebühren mit 
unabhängigen Drittunternehmen geschlossen oder ist die oberste Muttergesellschaft einer Gruppe, die in der 
Union Franchise- oder Lizenzvereinbarungen gegen Lizenzgebühren mit unabhängigen Drittunternehmen 
geschlossen hat, sofern diese Vereinbarungen eine gemeinsame Identität, ein gemeinsames Geschäftskonzept 
und die Anwendung einheitlicher Geschäftsmethoden gewährleisten und sich diese Lizenzgebühren in der 
Union im Geschäftsjahr vor dem letzten Geschäftsjahr auf mehr als 75 000 000 EUR beliefen und sofern das 
Unternehmen im Geschäftsjahr vor dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von mehr 
als 275 000 000 EUR in der Union erzielt hat oder die oberste Muttergesellschaft einer Gruppe ist, die im 
Geschäftsjahr vor dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von mehr als 
275 000 000 EUR in der Union erzielt hat.“

c) Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„(3) Besteht die Haupttätigkeit der obersten Muttergesellschaft im Halten von Anteilen an operativen 
Tochterunternehmen und beteiligt sie sich nicht an managementspezifischen, betrieblichen oder finanziellen 
Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Gruppe oder eines oder mehrere ihrer Tochterunternehmen, so kann sie 
von der Erfüllung der Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie befreit werden. Diese Ausnahme gilt unter der 
Bedingung, dass eines der in der Union niedergelassenen Tochterunternehmen der obersten Muttergesellschaft dazu 
benannt wird, die in den Artikeln 6 bis 16 genannten Verpflichtungen im Namen der obersten Muttergesellschaft zu 
erfüllen, einschließlich der Verpflichtungen der obersten Muttergesellschaft in Bezug auf die Tätigkeiten ihrer 
Tochterunternehmen. In einem solchen Fall werden dem benannten Tochterunternehmen alle erforderlichen Mittel 
zur Verfügung gestellt und alle rechtlichen Befugnisse erteilt, um diesen Verpflichtungen wirksam nachzukommen, 
insbesondere zur Gewährleistung, dass das benannte Tochterunternehmen von den Unternehmen der Gruppe die 
relevanten Informationen und Unterlagen erhält, um den Verpflichtungen der obersten Muttergesellschaft gemäß 
dieser Richtlinie nachzukommen.“

3. Artikel 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe n erhält folgende Fassung:

„n) ‚Interessenträger‘ die Beschäftigten des Unternehmens, die Beschäftigten seiner Tochterunternehmen und seiner 
Geschäftspartner sowie ihre Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter und Einzelpersonen oder Gemein
schaften, deren Rechte oder Interessen durch die Produkte, Dienstleistungen und Geschäftstätigkeiten des 
Unternehmens, seiner Tochterunternehmen und seiner Geschäftspartner direkt beeinträchtigt werden oder 
beeinträchtigt werden könnten, sowie die rechtmäßigen Vertreter dieser Einzelpersonen oder Gemeinschaften;“.
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b) Buchstabe u erhält folgende Fassung:

„u) ‚Risikofaktoren‘ Tatsachen, Situationen oder Umstände, die den Schweregrad und die Wahrscheinlichkeit 
nachteiliger Auswirkungen betreffen, darunter Tatsachen, Situationen oder Umstände, auf folgenden Ebenen: auf 
der Ebene des Geschäftspartners, etwa ob der Geschäftspartner nicht unter die vorliegende Richtlinie oder 
andere vergleichbare verpflichtende Rechtsakte zu Sorgfaltspflichten im Hinblick auf Nachhaltigkeit fällt; auf der 
Ebene der Geographie und des Zusammenhangs, wie etwa das Niveau der Strafverfolgung in Bezug auf die Art 
der negativen Auswirkungen; sowie auf der Ebene der Branche, der Geschäftstätigkeiten oder der Produkte und 
Dienstleistungen;“.

4. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4

Grad der Harmonisierung

(1) Unbeschadet des Artikels 1 Absätze 2 und 3 erlassen die Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Recht auf dem 
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet keine von den Artikeln 6, 8 und 9, Artikel 10 Absätze 1 bis 5, Artikel 11 
Absätze 1 bis 6 und den Artikeln 14 bis 16 abweichenden Bestimmungen zur Festlegung von Sorgfaltspflichten in den 
Bereichen Menschenrechte und Umweltschutz.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 werden die Mitgliedstaaten durch die vorliegende Richtlinie nicht daran gehindert, in 
ihrem nationalen Recht strengere Bestimmungen einzuführen, die von den in anderen Bestimmungen als den 
Artikeln 6, 8 und 9, Artikel 10 Absätze 1 bis 5, Artikel 11 Absätze 1 bis 6 und den Artikeln 14 bis 16 festgelegten 
Bestimmungen abweichen, oder Bestimmungen einzuführen, die hinsichtlich ihres Ziels oder des abgedeckten Bereichs 
spezifischer sind, auch indem sie spezifische Produkte, Dienstleistungen oder Situationen regeln, um ein anderes Niveau 
des Schutzes der Menschenrechte, Beschäftigungs- und sozialen Rechte, des Umwelt- oder des Klimaschutzes zu 
erreichen.“

5. Artikel 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Muttergesellschaften, die in den Anwendungsbereich der vorliegenden 
Richtlinie fallen, die Möglichkeit haben, den in den Artikeln 7 bis 16 genannten Verpflichtungen im Namen von 
Unternehmen nachzukommen, bei denen es sich um Tochterunternehmen dieser Muttergesellschaften handelt und 
die in den Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie fallen, sofern auf diese Weise eine wirksame Einhaltung 
sichergestellt wird. Dies gilt unbeschadet der Tatsache, dass die Tochterunternehmen der Ausübung der Befugnisse 
der Aufsichtsbehörde nach Artikel 25 und der zivilrechtlichen Haftung nach Artikel 29 unterliegen.“

b) Absatz 2 Buchstabe e erhält folgende Fassung:

„e) erforderlichenfalls holt das Tochterunternehmen vertragliche Zusicherungen von einem direkten Geschäfts
partner gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b oder Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe c bzw. von einem 
indirekten Geschäftspartner gemäß Artikel 10 Absatz 4 oder Artikel 11 Absatz 5 ein und setzt die 
Geschäftsbeziehung gemäß Artikel 10 Absatz 6 oder Artikel 11 Absatz 7 aus.“

c) Absatz 3 wird gestrichen.

6. Artikel 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Im Rahmen der in Absatz 1 dargelegten Verpflichtung ergreifen die Unternehmen — unter Berücksichtigung 
relevanter Risikofaktoren, darunter Tatsachen, Situationen oder Umstände auf folgenden Ebenen: auf der Ebene des 
Geschäftspartners, etwa ob der Geschäftspartner nicht unter die vorliegende Richtlinie oder andere vergleichbare 
verpflichtende Rechtsakte zu Sorgfaltspflichten im Hinblick auf Nachhaltigkeit fällt; auf der Ebene der Geographie, 
wie etwa das Niveau der Strafverfolgung in Bezug auf die Art der negativen Auswirkungen; sowie auf der Ebene der 
Branche, der Geschäftstätigkeiten oder der Produkte und Dienstleistungen — geeignete Maßnahmen, um
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a) eine Scoping-Untersuchung ausschließlich auf der Grundlage von nach vernünftigem Ermessen verfügbaren 
durchzuführen, um allgemeine Bereiche in ihrer eigenen Geschäftstätigkeit, der Geschäftstätigkeit ihrer 
Tochterunternehmen und, sofern sie mit ihren Aktivitätsketten in Verbindung stehen, der Geschäftstätigkeit ihrer 
Geschäftspartner zu ermitteln, in denen negative Auswirkungen am wahrscheinlichsten auftreten und am 
schwerwiegendsten sind;

b) auf der Grundlage der Ergebnisse der unter Buchstabe a genannten Scoping-Untersuchung eine eingehende 
Bewertung in den Bereichen durchzuführen, in denen die negativen Auswirkungen als am wahrscheinlichsten 
und am schwerwiegendsten eingestuft wurden.“

b) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(2a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen für die Zwecke der eingehenden Bewertung gemäß 
Absatz 2 Buchstabe b:

a) nur dann Informationen von Geschäftspartnern anfordern können, wenn diese Informationen erforderlich sind, 
und im Falle von Geschäftspartnern mit weniger als 5 000 Beschäftigten nur dann, wenn die Informationen nach 
vernünftigem Ermessen nicht auf andere Weise erlangt werden können;

b) in Fällen, in denen die erforderlichen Informationen von verschiedenen Geschäftspartnern eingeholt werden 
können, die Informationen, sofern angemessen, vorrangig direkt von dem Geschäftspartner oder den 
Geschäftspartnern anfordern, bei dem bzw. denen die negativen Auswirkungen am wahrscheinlichsten auftreten;

c) in Fällen, in denen negative Auswirkungen in mehreren Bereichen als gleichermaßen wahrscheinlich oder 
gleichermaßen schwerwiegend eingestuft werden, vorrangig solche Bereiche bewerten dürfen, an denen direkte 
Geschäftspartner beteiligt sind.“

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen für die Zwecke der Ermittlung und Bewertung der 
in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten negativen Auswirkungen, sofern erforderlich auf der Grundlage 
quantitativer und qualitativer Informationen, berechtigt sind, auf angemessene Ressourcen zurückzugreifen, 
einschließlich unabhängiger Berichte, digitaler Lösungen, Industrieinitiativen bzw. Multi-Stakeholder-Initiativen 
sowie Informationen, die im Rahmen des Meldemechanismus und des Beschwerdeverfahrens nach Artikel 14 
gesammelt werden.“

d) Absatz 4 wird gestrichen.

7. In Artikel 9 wird folgender Absatz angefügt:

„(4) Werden Entscheidungen zur Festlegung von Prioritäten gemäß diesem Artikel getroffen, so führt die bloße 
Tatsache, dass weniger gravierende negative Auswirkungen nicht angegangen wurden, nicht dazu, dass gegen das 
betreffende Unternehmen Sanktionen gemäß Artikel 27 verhängt werden.“

8. Artikel 10 Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Im Hinblick auf die in Absatz 1 genannten potenziellen negativen Auswirkungen, die durch in den Absätzen 2, 
4 und 5 festgelegte Maßnahmen nicht verhindert oder angemessen gemindert werden konnten, geht das 
Unternehmen — als letztes Mittel und bis die negativen Auswirkungen behoben sind — wie folgt vor:

a) Es sieht davon ab, mit einem Geschäftspartner, von dem bzw. von dessen Aktivitätskette die Auswirkungen 
ausgehen, neue Beziehungen einzugehen oder bestehende Beziehungen auszubauen;

b) es setzt, sofern es nach dem für seine Beziehung zu dem betreffenden Geschäftspartner maßgebenden Recht dazu 
berechtigt ist, die Geschäftsbeziehung in Bezug auf die betreffenden Tätigkeiten aus, auch im Hinblick auf die 
Nutzung oder Erhöhung des Drucks seitens des Unternehmens; und

c) es nimmt unverzüglich einen verstärkten Präventionsaktionsplan für die spezifischen negativen Auswirkungen an 
und setzt ihn um, sofern berechtigterweise davon auszugehen ist, dass diese Bemühungen erfolgreich sein werden.
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Solange vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass der verstärkte Präventionsplan erfolgreich sein wird, 
führt die bloße Fortführung der Zusammenarbeit mit dem Geschäftspartner nicht dazu, dass gegen das betreffende 
Unternehmen Sanktionen gemäß Artikel 27 verhängt werden oder es gemäß Artikel 29 haftbar gemacht wird.

Vor der Aussetzung der Geschäftsbeziehung bewertet das Unternehmen, ob vernünftigerweise davon ausgegangen 
werden kann, dass die durch die Aussetzung verursachten negativen Auswirkungen offensichtlich schwerwiegender 
ausfallen als die negativen Auswirkungen, die nicht verhindert oder angemessen gemindert werden konnten. Sollte dies 
der Fall sein, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Geschäftsbeziehung auszusetzen, und muss in der Lage sein, 
der zuständigen Aufsichtsbehörde eine hinreichende Begründung für diese Entscheidung vorzulegen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ihrem Recht unterliegenden Verträge im Einklang mit Unterabsatz 1 die 
Möglichkeit der Aussetzung der Geschäftsbeziehung vorsehen, es sei denn, es handelt sich um Verträge, zu deren 
Abschluss die Parteien gesetzlich verpflichtet sind.

Entscheidet das Unternehmen, die Geschäftsbeziehung auszusetzen, so ergreift es Maßnahmen, um die Auswirkungen 
der Aussetzung zu verhindern, zu mindern oder abzustellen, informiert den betroffenen Geschäftspartner in 
angemessener Weise und überprüft diese Entscheidung fortlaufend.

Entscheidet das Unternehmen im Einklang mit dem vorliegenden Artikel, die Geschäftsbeziehung nicht auszusetzen, so 
überwacht es die potenziellen negativen Auswirkungen und überprüft regelmäßig seine Entscheidung und ob weitere 
geeignete Maßnahmen zur Verfügung stehen.“

9. Artikel 11 Absatz 7 erhält folgende Fassung:

„(7) Im Hinblick auf die in Absatz 1 genannten tatsächlichen negativen Auswirkungen, die durch in den Absätzen 3, 
5 und 6 festgelegte Maßnahmen nicht abgestellt oder in ihrem Ausmaß nicht minimiert werden konnten, geht das 
Unternehmen — als letztes Mittel und bis die negativen Auswirkungen behoben sind — wie folgt vor:

a) Es sieht davon ab, mit einem Geschäftspartner, von dem bzw. von dessen Aktivitätskette die Auswirkungen 
ausgehen, neue Beziehungen einzugehen oder bestehende Beziehungen auszubauen;

b) es setzt, sofern es nach dem für seine Beziehung zu dem betreffenden Geschäftspartner maßgebenden Recht dazu 
berechtigt ist, die Geschäftsbeziehung in Bezug auf die betreffenden Tätigkeiten aus, auch im Hinblick auf die 
Nutzung oder Erhöhung des Drucks seitens des Unternehmens; und

c) es nimmt unverzüglich einen verstärkten Korrekturmaßnahmenplan für die spezifischen negativen Auswirkungen 
an und setzt ihn um, sofern nach vernünftigem Ermessen davon auszugehen ist, dass diese Bemühungen erfolgreich 
sein werden.

Solange nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden kann, dass der verstärkte Korrekturmaßnahmenplan 
erfolgreich sein wird, führt die bloße Fortführung der Zusammenarbeit mit dem Geschäftspartner nicht dazu, dass 
gegen das betreffende Unternehmen Sanktionen gemäß Artikel 27 verhängt werden oder es gemäß Artikel 29 haftbar 
gemacht wird.

Vor der Aussetzung einer Geschäftsbeziehung bewertet das Unternehmen, ob vernünftigerweise davon ausgegangen 
werden kann, dass die durch die Aussetzung verursachten negativen Auswirkungen offensichtlich schwerwiegender 
ausfallen werden als die negativen Auswirkungen, die nicht abgestellt werden konnten oder deren Ausmaß nicht 
angemessen minimiert werden konnte. Sollte dies der Fall sein, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die 
Geschäftsbeziehung auszusetzen, und muss in der Lage sein, der zuständigen Aufsichtsbehörde eine hinreichende 
Begründung für diese Entscheidung vorzulegen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ihrem Recht unterliegenden Verträge im Einklang mit Unterabsatz 1 die 
Möglichkeit der Aussetzung der Geschäftsbeziehung vorsehen, es sei denn, es handelt sich um Verträge, zu deren 
Abschluss die Parteien gesetzlich verpflichtet sind.

Entscheidet das Unternehmen, die Geschäftsbeziehung auszusetzen, so ergreift es Maßnahmen, um die Auswirkungen 
der Aussetzung zu verhindern, zu mindern oder abzustellen, informiert den betroffenen Geschäftspartner in 
angemessener Weise und überprüft diese Entscheidung fortlaufend.
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Entscheidet das Unternehmen im Einklang mit dem vorliegenden Artikel, die Geschäftsbeziehung nicht auszusetzen, so 
überwacht es die tatsächlichen negativen Auswirkungen und überprüft regelmäßig seine Entscheidung und ob weitere 
geeignete Maßnahmen zur Verfügung stehen.“

10. Artikel 13 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung:

„Die Konsultation relevanter Interessenträger erfolgt in folgenden Schritten im Rahmen des Verfahrens zur Erfüllung 
der Sorgfaltspflichten:“.

b) Die Buchstaben c und e werden gestrichen.

11. Artikel 15 erhält folgende Fassung:

„Artikel 15

Überwachung

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen regelmäßig Bewertungen ihrer eigenen Geschäftstätigkeit und 
Maßnahmen sowie jener ihrer Tochterunternehmen und — sofern sie mit den Aktivitätsketten des Unternehmens in 
Verbindung stehen — jener ihrer Geschäftspartner durchführen, um die Umsetzung zu bewerten und die 
Angemessenheit und Wirksamkeit der Ermittlung, Verhinderung, Minderung, Abstellung und Minimierung des 
Ausmaßes der negativen Auswirkungen zu überwachen. Diese Bewertungen stützen sich, sofern angemessen, auf 
qualitative und quantitative Indikatoren und werden unverzüglich nach Eintreten einer wesentlichen Änderung, 
mindestens jedoch alle fünf Jahre und immer dann durchgeführt, wenn die begründete Annahme besteht, dass die 
Maßnahmen nicht mehr ausreichen oder wirken oder dass neue Risiken des Eintretens dieser negativen Auswirkungen 
entstanden sind oder entstehen können. Sofern angemessen, werden die Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten, 
die ermittelten negativen Auswirkungen und die daraus abgeleiteten geeigneten Maßnahmen nach Maßgabe der 
Ergebnisse dieser Bewertungen und unter gebührender Berücksichtigung einschlägiger Informationen von 
Interessenträgern aktualisiert.“

12. Artikel 16 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„Die Kommission nimmt spätestens zum 31. März 2029 delegierte Rechtsakte im Einklang mit Artikel 34 zur 
Ergänzung dieser Richtlinie an, wobei sie den Inhalt und die Kriterien für die Berichterstattung gemäß Absatz 1 sowie 
insbesondere festlegt, welche hinreichend detaillierten Angaben zur Beschreibung der Sorgfaltspflichten, zu ermittelten 
tatsächlichen und potenziellen negativen Auswirkungen und zu den in Bezug auf diese Auswirkungen ergriffenen 
geeigneten Maßnahmen zu machen sind. Bei der Ausarbeitung dieser delegierten Rechtsakte trägt die Kommission den 
gemäß den Artikeln 29b und 40b der Richtlinie 2013/34/EU angenommenen Standards für die Nachhaltigkeitsbe
richterstattung gebührend Rechnung und passt sie gegebenenfalls an sie an.

Bei der Annahme der in Unterabsatz 1 genannten delegierten Rechtsakte stellt die Kommission sicher, dass es bei den 
Berichtspflichten für die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii genannten Unternehmen, die Berichtspflichten 
gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 2019/2088 unterliegen, nicht zu Überschneidungen kommt, wobei sie die in 
dieser Richtlinie festgelegten Mindestverpflichtungen in vollem Umfang aufrechterhält.“

13. Artikel 17 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 1. Januar 2031 sicher, dass die Unternehmen die in Artikel 16 Absatz 1 dieser 
Richtlinie genannte jährliche Erklärung gleichzeitig mit ihrer Veröffentlichung an die in Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels genannte Sammelstelle übermitteln, damit diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 
(European Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 eingerichtet wird, zugänglich 
gemacht werden.“

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Damit die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, 
benennen die Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 2030 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 
Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 und teilen dies der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichts
behörde mit.“
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14. Artikels 18 erhält folgende Fassung:

„Artikel 18

Mustervertragsklauseln

Um die Unternehmen bei der Einhaltung von Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe c zu 
unterstützen, nimmt die Kommission in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern bis zum 26. Juli 
2027 Leitlinien zu freiwilligen Mustervertragsklauseln an.“

15. Artikel 19 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Buchstabe b wird gestrichen.

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die in Absatz 2 Buchstaben a, d und e genannten Leitlinien werden bis zum 26. Juli 2027 angenommen. Die 
in Absatz 2 Buchstaben f und g genannten Leitlinien werden bis zum 26. Juli 2028 angenommen.“

16. Artikel 22 wird gestrichen.

17. Artikel 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere Aufsichtsbehörde(n), die für die Überwachung der Einhaltung 
der Verpflichtungen aus den nach Artikel 7 bis 16 angenommenen nationalen Rechtsvorschriften zuständig ist.“

b) Absatz 7 erhält folgende Fassung:

„(7) Bis zum 26. Juli 2028 teilen die Mitgliedstaaten der Kommission die Namen und Kontaktdaten der nach 
diesem Artikel benannten Aufsichtsbehörden sowie deren jeweilige Zuständigkeiten mit, sofern mehrere 
Aufsichtsbehörden benannt wurden. Sie unterrichten die Kommission über jede diesbezügliche Änderung.“

18. Artikel 25 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden über angemessene Befugnisse und Ressourcen 
verfügen, um die ihnen durch diese Richtlinie übertragenen Aufgaben wahrzunehmen, einschließlich der Befugnis, 
Unternehmen zu verpflichten, Informationen bereitzustellen und Untersuchungen im Zusammenhang mit der 
Einhaltung der in den Artikeln 7 bis 16 festgelegten Verpflichtungen durchzuführen.“

19. Artikel 27 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Kommission gibt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Leitlinien heraus, um die Aufsichtsbehörden 
bei der Festlegung der Höhe der Sanktionen nach Maßgabe dieses Artikels zu unterstützen. Die Mitgliedstaaten stellen 
sicher, dass die Obergrenze für Zwangsgelder auf 3 % des weltweiten Nettoumsatzes des Unternehmens im 
Geschäftsjahr vor der Entscheidung über die Verhängung des Zwangsgelds oder — im Falle der in Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben b und c und in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben b und c genannten obersten Muttergesellschaften — auf 3 % 
des auf der Ebene der obersten Muttergesellschaft im Geschäftsjahr vor der Entscheidung über die Verhängung des 
Zwangsgelds berechneten konsolidierten weltweiten Nettoumsatzes festgesetzt wird.“

20. Artikel 29 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird gestrichen.
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Wird ein Unternehmen nach nationalem Recht für Schäden haftbar gemacht, die einer natürlichen oder 
juristischen Person durch die Nichteinhaltung der Sorgfaltspflichten im Rahmen dieser Richtlinie entstanden sind, so 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die betreffenden Personen Anspruch auf vollständige Entschädigung haben. 
Die vollständige Entschädigung darf nicht zu Überkompensierung führen, unabhängig davon, ob es sich dabei um 
Strafschadensersatz, Mehrfachentschädigung oder andere Arten von Schadensersatz handelt.“

c) Absatz 3 Buchstabe d wird gestrichen.

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Unternehmen, die an Industrieinitiativen bzw. Multi-Stakeholder-Initiativen teilgenommen haben oder eine 
Überprüfung durch unabhängige Dritte oder Vertragsklauseln in Anspruch genommen haben, um die Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten zu unterstützen, können dennoch nach nationalem Recht haftbar gemacht werden.“

e) Absatz 5 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Die zivilrechtliche Haftung eines Unternehmens im Sinne dieses Artikels berührt nicht die zivilrechtliche Haftung 
ihrer Tochterunternehmen oder direkter und indirekter Geschäftspartner in der Aktivitätskette des Unternehmens.“

f) Absatz 7 wird gestrichen.

21. Artikel 36 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung:

„Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 26. Juli 2031 und danach alle fünf 
Jahre einen Bericht über die Umsetzung dieser Richtlinie und deren Wirksamkeit und Effizienz bezüglich der 
Erreichung der darin festgelegten Ziele — insbesondere bei der Bekämpfung negativer Auswirkungen — vor. 
Dem Bericht wird gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. In dem ersten Bericht wird unter 
anderem Folgendes bewertet:“.

ii) Buchstabe b dritter Gedankenstrich erhält folgende Fassung:

„— ob die in Artikel 2 festgelegten Schwellenwerte für den relevanten Umsatz und, bei Unternehmen, die nach 
den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründet wurden, für die Anzahl der Beschäftigten überarbeitet 
werden müssen und ob in Sektoren mit hohem Risiko ein sektorspezifischer Ansatz eingeführt werden 
muss, sowie insbesondere, ob Unternehmen mit einem relevanten Umsatz von mehr als 450 000 000 EUR 
und, bei Unternehmen, die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründet wurden, mit 
durchschnittlich mehr als 1 000 Beschäftigten im vorangegangenen Geschäftsjahr und zudem Unter
nehmen, die in Sektoren mit hohem Risiko tätig sind, unter diese Richtlinie fallen sollten;“.

iii) Buchstabe e wird gestrichen.

iv) Buchstabe f erhält folgende Fassung:

„f) die Wirksamkeit der auf nationaler Ebene eingerichteten Durchsetzungsmechanismen, einschließlich ihrer 
Schutzwirkung auf Rechteinhaber.“

22. Artikel 37 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am 26. Juli 2028 die Rechts- und Verwaltungs
vorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Vorschriften mit.

Sie wenden diese Maßnahmen ab dem 26. Juli 2029 an, mit Ausnahme der Maßnahmen, die erforderlich sind, um 
Artikel 16 nachzukommen; diese wenden die Mitgliedstaaten für am oder nach dem 1. Januar 2030 beginnende 
Geschäftsjahre an.
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Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 
Bezugnahme.“

Artikel 5

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um den Artikeln 1, 2 und 
3 zum 19. März 2027 nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit.

Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um Artikel 4 bis zum 26. Juli 
2028 nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 6

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 7

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 24. Februar 2026.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Die Präsidentin

R. METSOLA

Im Namen des Rates

Der Präsident

C. KOMBOS
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d ii 

Art. 1096e Abs. 9 Ziff. 4 Bst. 
b 

 

Art. 19a Abs. 6 Aufhebung des bisherigen 
Art. 1096f Abs. 1 und 2 

 

Art. 19a Abs. 7 Aufhebung des bisherigen 
Art. 1096f Abs. 3 

 

Art. 19a Abs. 10 Art. 1096g Abs. 5  

Art. 29a Abs. 1 UAbs. 1 Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096d 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 2 Bst. 
a 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 2 
Ziff. 1) 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 2 Bst. 
b i 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 2 
Ziff. 2 Bst. a) 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 2 Bst. 
b ii 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 2 
Ziff. 2 Bst. b) 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 2 Bst. 
c 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 2 
Ziff. 3) 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 3 Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 
3) 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 
4) 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
a 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 4 
Ziff. 1) 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
b 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 4 
Ziff. 2) 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
c 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 4 
Ziff. 3) 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
c i 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 4 
Ziff. 3 Bst. a) 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
c ii 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 4 
Ziff. 3 Bst. b) 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
d 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 4 
Ziff. 4) 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 5 Bst. 
a 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 5 
Ziff. 1) 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 5 Bst. 
b 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 5 
Ziff. 2) 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 6 Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e (Abs. 6 
und 7) 



Art. 29a Abs. 3 UAbs. 2 
Streichung 

Streichung bisheriger Inhalt 
von 1096e Abs. 2 und Neu-
verwendung der Bestim-
mung 

 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e Abs. 9 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
a i 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e Abs. 9 
Ziff. 1 Bst. a 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
a ii 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e Abs. 9 
Ziff. 1 Bst. b 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
a iii 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e Abs. 9 
Ziff. 1 Bst. c 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
a iv 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e Abs. 9 
Ziff. 1 Bst. d 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
b 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e Abs. 9 
Ziff. 2 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
b i 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e Abs. 9 
Ziff. 2 Bst. a 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
b ii 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e Abs. 9 
Ziff. 2 Bst. b 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
c 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e Abs. 9 
Ziff. 3 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
c i 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e Abs. 9 
Ziff. 3 Bst. a 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
c ii 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e Abs. 9 
Ziff. 2 Bst. b 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
d 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e Abs. 9 
Ziff. 4 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
d i 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e Abs. 9 
Ziff. 4 Bst. a 

Art. 29a Abs. 3 UAbs. 4 Bst. 
d ii 

Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096e Abs. 9 
Ziff. 4 Bst. b 

Art. 29a Abs. 4a UAbs. 1 Art. 1121 Abs. 3a Ziff. 1  

Art. 29a Abs. 4a UAbs. 2 Art. 1121 Abs. 3a Ziff. 2  

Art. 29a Abs. 4a UAbs. 3 Art. 1121 Abs. 3a UAbs. 2  

Art. 29a Abs. 7a Art. 1121 Abs. 3b Satz 2  

Art. 29a Abs. 9 Art. 1121 Abs. 1 Verweis auf Art. 1096g (Abs. 
5) 

Art. 29b Keine Umsetzung Kompetenz der EU-Kommis-
sion 



Art. 29c Art. 1096f  

Art. 29ca Keine Umsetzung Kompetenz der EU-Kommis-
sion 

Art. 29d Abs. 1 Art. 1096h Abs. 2  

Art. 29d Abs. 2 Art. 1121 Abs. 3d Satz 2  

Art. 29e Keine Umsetzung Kompetenz der EU-Kommis-
sion 

Art 29f Keine Umsetzung Kompetenz der EU-Kommis-
sion 

Art. 33 Abs. 1 Art. 1096h (bestehend) Erweiterung der Anforderun-
gen an den Geschäftsbericht 
um die Pflicht, diesen im ein-
heitlichen elektronischen Be-
richtsformat zu erstellen und 
auszuzeichnen. 

Art. 33 Abs. 1 Bst. a Art. 195, Art. 220, Art. 226 
Abs. 2, Art. 1056, Art. 1122 
ff., § 66 SchlT PGR, Art. 4 f., 
Art. 22 und Art. 51 OffG (be-
stehend) 

Identisch mit bisheriger Be-
stimmung 

Art. 33 Abs. 1 Bst. b Art. 195, Art. 220, Art. 226 
Abs. 2, Art. 1056, Art. 1122 
ff., § 66 SchlT PGR, Art. 4 f., 
Art. 22 und Art. 51 OffG (be-
stehend) 

Identisch mit bisheriger Be-
stimmung 

Art. 33 Abs. 1 UAbs. 2 Option nicht gewählt. Keine Umsetzung, weil die 
Ausnahme im Widerspruch 
zum allgemeinen Grundsatz 
der differenzierten Solidarität 
im Gesellschaftsrecht nach 
Art. 226 Abs. 2 PGR. 

Art. 34 Abs. 1 UAbs 2 Bst. aa Aufhebung bisheriger Art. 
1096f Abs. 2. 

Entfall des Verweises auf die 
(aufgehobenen) Standards für 
KMU nach Art. 29c. 

Art. 34 Abs. 2a Art. 1096e Abs. 4  

Art. 40a Abs. 1 UAbs. 2 Art. 1096i Abs. 1  

Art. 40a Abs. 1 UAbs. 4 Art. 1096i Abs. 3  

Art. 40a Abs. 1 UAbs. 5 Art. 1096i Abs. 4  

Art. 40a Abs. 1 UAbs. 7 Art. 1096i Abs. 4a  

Art. 49 Keine Umsetzung Kompetenz der EU-Kommis-
sion 
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A: Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) (216.0), OffG 

Inkrafttreten der Umsetzungsmassnahme: … 

Richtlinie 2022/2464/EG 
(CSRD), abgeändert durch die 
Richtlinie (EU)2026/470 

Nationale Umsetzung Kommentar 

Art. 5 Abs. 2 UAbs. 1 Bst. a III. IKT und Anwendbarkeit 
Abs 3 PGR 

 

Art. 5 Abs. 2 UAbs. 1 Bst. b i III. IKT und Anwendbarkeit 
Abs 2 Bst. a PGR 

 

Art. 5 Abs. 2 UAbs. 1 Bst. b ii III. IKT und Anwendbarkeit 
Abs 2 Bst. b PGR 

 

Art. 5 Abs. 2 UAbs. 1 Bst. c Neuverwendung von III. 
IKT und Anwendbarkeit 
Abs 4 PGR 

Art. 5 Abs. 2 UAbs. 3 Bst. a 
bislang in III. IKT und An-
wendbarkeit Abs 4 PGR um-
gesetzt. Diese Bestimmung 
wird durch den aktuellen, 
späteren Erlass ersetzt. 

Art. 5 Abs. 2 UAbs. 3 Bst. a Ziff. III (IKT und Anwend-
barkeit) des Gesetzes vom 
7. März 2024 über die Ab-
änderung des OffG Abs. 3 

 

Art. 5 Abs. 2 UAbs. 3 Bst. b i Ziff. III (IKT und Anwend-
barkeit) des Gesetzes vom 
7. März 2024 über die Ab-
änderung des OffG Abs. 2 

 

Art. 5 Abs. 2 UAbs. 3 Bst. b ii  Ziff. III (IKT und Anwend-
barkeit) des Gesetzes vom 
7. März 2024 über die Ab-
änderung des OffG Abs. 2 

 

Art. 5 Abs. 2 UAbs. 3 Bst. c Neuverwendung von III. 
IKT und Anwendbarkeit 
Abs 2 und implizite 

Streichung des bisherigen 
Bst. c der RL 



Richtlinie 2022/2464/EG 
(CSRD), abgeändert durch die 
Richtlinie (EU)2026/470 

Nationale Umsetzung Kommentar 

Streichung des vorherigen 
Abs. 2 Bst. c des Gesetzes 
vom 7. März 2024 über die 
Ab-änderung des OffG  

Art. 5 Abs. 2 UAbs. 5 (neu) Ziff. III (IKT und Anwend-
barkeit) des Gesetzes vom 
7. März 2024 über die Ab-
änderung des OffG Abs. 4 

 

Art. 6 Keine Umsetzung Kompetenz der EU-Kommis-
sion 
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